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Gender-Erklärung 

 

Die in dieser Bachelorarbeit verwendete Sprachform bedient sich des generischen Mas-

kulinums aus Gründen einer vereinfachten Lesbarkeit. Insofern es für die betreffende 

Formulierung erforderlich ist, müssen entsprechende Begrifflichkeiten geschlechtsneut-

ral verstanden werden und meinen somit ausdrücklich weibliche und anderweitige Ge-

schlechteridentitäten.  
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1 Einleitung 

 

 

Abbildung 1-1: Hinweis der Landeshauptstadt Dresden zur Masernimpfpflicht 

in den Sozialen Medien1 

 
Diesen und anderen Bildern stehen die Menschen tagtäglich gegenüber. In Medienbe-

richten wird in den letzten Monaten immer häufiger die Thematik der Bedrohung der 

Menschen durch Infektionskrankheiten diskutiert, nicht zuletzt aufgrund des Covid-19 

Virus, gegen welches es nach Bundesforschungsministerin Frau Karliczek frühstens 

Ende 2020 einen Impfstoff geben wird2.  

Es gibt sehr vielfältige Strategien um Epidemien oder gar eine Pandemie zu verhindern. 

Beispielsweise kann auf eine konsequente Durchimpfungsrate der Bevölkerung gesetzt 

werden, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, gegen welche ein wirksamer 

Impfstoff existiert, zu verhindern. Um diese Maßnahme für das Ziel der Eliminierung die-

ser Krankheiten durchzusetzen, können Impfungen verpflichtend geregelt werden. In 

Deutschland wurde ab dem 01.03.2020 eine Impfung gegen Masern Pflicht. Deshalb 

informiert die Landeshauptstadt Dresden auf ihrer Facebookseite über die Masernimpf-

pflicht3. In Sachsen findet die Masernimpfpflicht Zustimmung: Frau Klepsch, Sachsens 

Gesundheitsministerin im ersten Kabinett Kretschmer von 2017 bis 2019, begrüßt die 

Masernimpfpflicht4. 

Infolge der Problematik der Einführung einer Impfpflicht gegen Masern in Deutschland 

ergeben sich folgende Fragen, welche in der vorliegenden Arbeit sukzessiv beantwortet 

 
1  Vgl. Stadt Dresden (Hrsg.): Ist ihr Kind schon gegen Masern geimpft?. 
2  Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (Hrsg.): Corona-Impfstoff frühestens Ende des Jahres. 
3  Vgl. Stadt Dresden (Hrsg.): Ist ihr Kind schon gegen Masern geimpft?. 
4  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Sach-

sens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch begrüßt Entscheidung des Bundestages zur Masern-Impf-
pflicht. 
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werden: Wie verlief der Weg von der Impfpflichtidee bis hin zum Masernschutzgesetz? 

Was genau sind eigentlich Masern? Was für Präventionsmaßnahmen gibt es? Was be-

inhaltet das Masernschutzgesetz an Regelungen zur Impfpflicht? Was sind die Meinun-

gen der Politik und Gesellschaft zur Einführung einer Impfpflicht? Ist die Einführung einer 

Impfpflicht gegen die Krankheit Masern in Deutschland verfassungsrechtlich zulässig? 

Und wie sehen die Regelungen zu Impfpflichten und Krankheitspräventionen in der Eu-

ropäischen Union aus?  

Weltweit können jährlich 2,7 Millionen Masernfälle durch Impfungen verhindert werden5. 

Die Weltgesundheitsorganisation nahm Impfgegner in ihre Kategorisierung der zehn we-

sentlichen Bedrohungen für die globale Gesundheit im Jahr 2019 auf. Die Masernfall-

zahlen stiegen weltweit um 30 %. Die zugrunde liegenden Ursachen für das Zögern ge-

genüber Impfungen sind komplex. Dennoch werden als Hauptursachen für die Häsitation 

Selbstzufriedenheit, Unannehmlichkeiten beim Zugang zu Impfstoffen und mangelndes 

Vertrauen gegenüber Impfungen festgestellt.6  

Die Impfung als Schutz vor schweren Infektionskrankheiten ist ein immer aktuell bleiben-

des Thema, welches die Menschen in zwei Lager spalten kann: Impfbefürworter versus 

Impfgegner. Das Thema Impfungen ist emotional belastet, mit privaten Schicksalen ver-

bunden und kann polarisieren. Eine Mutter verliert ihr Kind durch Masern aufgrund feh-

lender Impfung: Diese Mutter plädiert für Masernschutzimpfungen7. Eine Mutter über-

steht selbst mit acht Monaten die Masernerkrankung ohne Schäden: Diese Mutter ist 

gegen Masernschutzimpfungen8.  

Im Mittelpunkt der Betrachtung des komplexen Themenfeldes der Impfpflichten steht die 

Prüfung, ob die Einführung einer Impfpflicht gegen die Krankheit Masern mit dem Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar ist. Überwiegt die Sicherheit vor einer 

Masernerkrankung durch Pflichtimpfungen gegenüber der Freiheit auf körperliche Un-

versehrtheit und der elterlichen Rechte und Pflichten?  

 

  

 
5  Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Die Gesundheit schützen, Leben retten. EU Zusammenarbeit ge-

gen impfpräventable Krankheiten. 
6  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Zehn Bedrohungen für die globale Gesundheit im Jahr 2019. 
7  Vgl. Giesbrecht, Oxana: Münchner Runde. Brauchen wir eine Impfpflicht?. [Diskussionsrunde], 00:15:00-

00:16:12. 
8  Vgl. von Mirbach, Johan: ZDFzoom. Streit um die Impfpflicht. [Dokumentarfilm], 00:05:03-00:05:10. 
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2 Das Gesetzgebungsverfahren zum Masernschutzgesetz vom 

10. Februar 2020 

 

„1970 gab es die Impfpflicht gegen Masern in der DDR. […] Für die anderen Bundesländer 

ist das heute ein besonderer Tag. Es ist – jedenfalls für die westlichen Bundesländer – die 

erste Impfpflicht in Deutschland, die wir seit 1874 einführen. Damals wurde eine Impfpflicht 

gegen Pocken eingeführt […].“9 – Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit 

 

Am 23.02.2015 mahnte der damalige Bundesgesundheitsminister Herr Gröhe, dass eine 

Impfpflicht kein Tabu sein kann, wenn andere Maßnahmen, die Impfbereitschaft zu stei-

gern, scheitern.10 Am 26.03.2019 sprach sich Herr Spahn bei einer CDU-Landtagsfrak-

tionssitzung in Düsseldorf für eine Masernimpfpflicht in Kindertagesstätten und Schulen 

aus11. Frau Klepsch positionierte sich in der Debatte „Infektionskrankheiten sind keine 

Bagatellen – Impflücken schließen“ am 10.04.2019 im Sächsischen Landtag eindeutig 

für eine Impfpflicht gegen Masern12.  

Am 03.05.2019 legte Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister einen Referentenent-

wurf zum Masernschutzgesetz vor13,14. Nach Art. 76 Abs. 1 Var. 1 GG ergriff somit ein 

Minister der Bundesregierung die Gesetzesinitiative. Diesen Entwurf beriet das Bundes-

kabinett am 17.07.2019 und billigte ihn in geänderter Form15,16. Da ein Minister der Bun-

desregierung die Gesetzesinitiative wahrnahm, folgte als nächster Schritt nach Art. 76 

Abs. 2 S. 1 GG die Zuleitung des Entwurfes an den Bundesrat. In Bezug auf die Stel-

lungnahme des Bundesrates nach Art. 76 Abs. 2 S. 2 GG veröffentlichten vier Aus-

schüsse, darunter der federführende Gesundheitsausschuss, Empfehlungen zum Ent-

wurf des Masernschutzgesetzes am 06.09.201917. Am 20.09.2019 legte der Bundesrat 

im ersten Durchgang auf der Grundlage der Empfehlungen der Ausschüsse zum Geset-

zesentwurf eine Stellungnahme vor18. Am 09.10.2019 veröffentlichte die Bundesregie-

rung die Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats und leitete diese dem Bun-

destag zu (Art. 76 Abs. 3 S. 1 GG)19. 

 
9  Deutscher Bundestag (Hrsg.): Stenografischer Bericht. 127. Sitzung., S. 15829. 
10  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Meldungen. Impfung schützt vor Masern.  
11  Vgl. Ärzteblatt (Hrsg.): Spahn für Masernimpfpflicht in Kitas und Schulen.  
12  Vgl. Sächsischer Landtag (Hrsg.): Plenarprotokoll 6/90. 90. Sitzung. 6. Wahlperiode., S. 8867.  
13  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Service. Gesetze und Verordnungen. Masernschutzge-

setz. 
14  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesund-

heit. Entwurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. 
15  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Pressemitteilung. Kabinett beschließt Entwurf des Ma-

sernschutzgesetzes. 
16  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. 
17  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Empfehlungen der Ausschüsse. Drucksache 358/1/19., S. 1. 
18  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Stellungnahme des Bundesrates. Drucksache 358/19., S. 1. 
19  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Unterrichtung durch die Bundesregierung. Gegenäußerung der Bun-

desregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates. Drucksache 19/13826., S. 1. 
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Am 18.10.2019 beriet der Bundestag über den Gesetzesentwurf20 der Bundesregierung 

zum Masernschutzgesetz und die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellung-

nahme des Bundesrates in der ersten Lesung (Art. 76 Abs. 3 S. 6 GG). Die Vorschläge 

der Länderkammer fanden dabei zumeist Ablehnung. Zudem wurde über die Anträge 

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion debattiert.21 In dem Antrag 

der FDP-Fraktion wurde unter anderem auf einen digitalen Impfausweis bestanden, 

durch welchen die Menschen jederzeit und überall ihren persönlichen Impfstatus abfra-

gen können22. In dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wurde bspw. ein leich-

terer Zugang zu Impfungen, ein Einladungswesen für Impfberatung und die Einführung 

eines digitalen Impfpasses gefordert23. 

Am 23.10.2019 legten Experten in einer Anhörung sowie in schriftlichen Stellungnahmen 

ihren Standpunkt zum Gesetzesentwurf dar. Die Gesundheits- und Sozialexperten be-

fürworteten den Gesetzesentwurf, stellten aber Umsetzungsprobleme fest. Der Geset-

zesentwurf verleihe vor allem dem öffentlichen Gesundheitsdienst als kommunale Struk-

tur eine besondere Verantwortung, äußerte sich die Bundesvereinigung der kommuna-

len Spitzenverbände. Der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiens-

tes drang auf entsprechende Maßnahmen, um den entstehenden Mehraufwand und den 

dadurch zusätzlichen Personalbedarf zu decken. Außerdem sprach sich der BVÖGD für 

einen digitalen Impfausweis und verstärkte Impfberatung aus. Die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege forderte Erinnerungssysteme durch die Gesund-

heitsämter für Impftermine und einen digitalen Impfpass.24 

Am 13.11.2019 tagte der Ausschuss für Gesundheit und veröffentlichte eine Beschluss-

empfehlung für den Deutschen Bundestag bezüglich des Entwurfes des Masernschutz-

gesetzes und den oben genannten Anträgen25. Am 14.11.2019 beriet sich der Bundes-

tag über den Entwurf26 der Bundesregierung für ein Masernschutzgesetz in der zweiten 

und dritten Lesung und nahm diesen an (Art. 77 Abs. 1 S. 1 GG). In namentlicher Ab-

stimmung stimmten 459 Abgeordnete dafür, 89 dagegen und 105 enthielten sich der 

Stimme. Auf die einzelnen Fraktionsabstimmungen wird im fünften Kapitel genauer Be-

zug genommen. Die oben genannten Anträge der Opposition wurden abgelehnt. Den 

 
20  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für 

den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. Drucksache 19/13452., S. 1. 
21  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): 1. Lesung. Initiativen zum Impfschutz bei Masern beraten. 
22  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Antrag. Impfquoten wirksam erhöhen – Infektionskrankheiten ausrot-

ten. Drucksache 19/14061., S. 2. 
23  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Antrag. Masern und andere Infektionskrankheiten jetzt eliminieren – 

Solidarität und Vernunft fördern, Impfquoten nachhaltig steigern. Drucksache 19/9960., S. 2 f.  
24  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Anhörung. Experten sehen Umsetzungsprobleme beim Kampf gegen 

Masern. 
25  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit. 

Drucksache 19/15164., S. 1. 
26  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für 

den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. Drucksache 19/13452., S. 1. 
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entsprechenden Abstimmungen lag eine Beschlussempfehlung des Gesundheitsaus-

schusses vor. Zudem wurde der von der AFD-Fraktion vorgelegte Entschließungsantrag 

abgelehnt.27 Die AFD-Fraktion forderte unter anderem die Sicherstellung, dass kein 

Zwang zum Impfen ausgeübt wird sowie einen Impfaktionsplan, welcher ein Erinne-

rungssystem für anstehende Impfungen enthält28. Herr Schäuble, Präsident des Bun-

destages, leitete den beschlossenen Entwurf des Masernschutzgesetzes dem Bundes-

rat zu (Art. 77 Abs. 1 S. 2 GG).  

Am 05.12.2019 veröffentlichten der Ausschuss für Kulturfragen und der federführende 

Gesundheitsausschuss Empfehlungen. Der Ausschuss für Kulturfragen empfahl dem 

Bundesrat zur Einberufung des Vermittlungsausschusses nach Art. 77 Abs. 2 GG und 

verlangte ein Wirksamwerden der Vorschriften ab dem 01.03.2021 und Übergangsfristen 

bis zum 31.07.2022. Der Gesundheitsausschuss empfahl Art. 77 Abs. 2 GG nicht anzu-

wenden.29 Am 20.12.2019 beschloss der Bundesrat, keinen Antrag auf Einberufung des 

Vermittlungsausschusses gemäß Art. 77 Abs. 2 GG zu dem vom Deutschen Bundestag 

am 14.11.2019 verabschiedeten Gesetz zu stellen30. Auch der Freistaat Sachsen plä-

dierte im Bundesrat gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses31. Der Bundesrat 

billigte das vom Bundestag beschlossene Masernschutzgesetz im zweiten Durchgang 

am 20.12.201932. Es bedarf bei diesem Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrates. 

Aufgrund der Ablehnung des Antrages gemäß Art. 77 Abs. 2 GG durch den Bundesrat 

am 20.12.2019, kam nach Art. 78 Var. 2 GG das vom Bundestag beschlossenen Ma-

sernschutzgesetz zustande.  

Am 10.02.2020 zeichnete Herr Spahn als beteiligter Bundesminister für Gesundheit, 

Frau Dr. Giffey als beteiligte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

und Frau Merkel als Bundeskanzlerin das Masernschutzgesetz gegen. Anschließend 

wurde das Masernschutzgesetz von Herrn Steinmeier als Bundespräsident der Bundes-

republik Deutschland unterzeichnet und ausgefertigt (Art. 82 Abs. 1 S. 1 GG). Folglich 

fand die Verkündung des Masernschutzgesetzes am 13.02.2020 im Bundesgesetzblatt 

statt. Am 01.03.2020 trat das MSG in Kraft.  

 

 

 
27  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): 2./3. Lesung. Bundestag stimmt für das Masernschutzgesetz. 
28  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Entschließungsantrag zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs 

der Bundesregierung. Drucksachen 19/13452, 19/13826, 19/15164., S. 4.  
29  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Empfehlungen der Ausschüsse. Drucksache 629/1/19., S 1 f. 
30  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Beschluss des Bundesrates. Drucksache 629/19., S. 1. 
31  Vgl. Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund (Hrsg.): Abstimmungsverhalten des Freistaates 

Sachsen und Ergebnisliste. 
32  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Bundesrat Kompakt. Ausgewählte Tagesordnungspunkte der 984. Sitzung am 

20.12.2019. TOP 2. Beschluss.  
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3 Hintergründe der Einführung einer Impfpflicht gegen Masern 

 

„[Es] ist unser Ziel, mit diesem Gesetz das, was wir uns gemeinsam in der Weltgesundheits-

organisation als Ziel gesetzt haben, nämlich Masern auszurotten, auch in Deutschland um-

zusetzen.“33 – Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit 

 

3.1 Die Krankheit Masern  

 

Masern sind eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen. Normaler-

weise beträgt die Zeit zwischen dem Kontakt mit einer an Masern erkrankten Person und 

dem Hautausschlag 13 bis 14 Tage. Eine erkrankte Person ist vier Tage vor und nach 

Auftreten des Hautausschlags ansteckend. In der bis zu vier Tage andauernden An-

fangsphase der Erkrankung, in welcher nur unspezifische Symptome wie Fieber, 

Schnupfen und Husten auftreten, besteht die größte Ansteckungsgefahr. Nach diesen 

Anfangssymptomen bilden sich weiße Flecken in der Mundschleimhaut, es steigt das 

Fieber und es bildet sich der bräunlich-rosafarbene Hautausschlag ab circa dem vierten 

Tag nach Auftreten der ersten Symptome. Der Hautausschlag bleibt ungefähr drei bis 

vier Tage. Anschließend klingen Hautausschlag und Fieber ab. Übertragen werden die 

Masernviren über das Einatmen infektiöser Tröpfchen und dem Kontakt mit infektiösen 

Sekreten aus Nase oder Rachen. Für die Übertragung dieser Viren ist kein direkter Kon-

takt notwendig, da sich auch noch nach zwei Stunden in der Luft eines Raumes Viren 

befinden, in welchem sich ein Erkrankter aufhielt. Personen atmeten die Luft in dem 

Raum ein, in welchem vorher ein Masernerkrankter verweilte und infizierten sich 

dadurch. Es können nur Krankheitssymptome, bspw. Fieber und Schmerzen, mit Medi-

kamenten gelindert werden, da keine ursächliche Behandlung gegen Masern existiert. 

Zudem können bei einer Masernerkrankung Komplikationen entstehen. Bei 70 bis 90 

von 1 000 Erkrankten kann eine Mittelohrentzündung auftreten, bei 80 von 1 000 Er-

krankten Durchfälle und bei 10 bis 60 von 1 000 Erkrankten Lungenentzündungen. Au-

ßerdem kann vier bis sieben Tage nach Auftreten des Hautausschlages eine Gehirn-

hautentzündung bei 1 von 1 000 erkrankten Personen auftreten. Die subakute sklerosie-

rende Panenzephalitis, eine besonders schwere Gehirnentzündung, tritt durchschnittlich 

sechs bis acht Jahre nach der Maserninfektion als Folgeerkrankung bei 4 bis 11 Perso-

nen von 100 000 Erkrankten auf und verläuft immer tödlich. Bei Kindern, welche unter 

5 Jahren an Masern erkranken, besteht ein deutlich höheres Risiko, an SSPE zu er-

 
33  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Stenografischer Bericht. 127. Sitzung., S. 15829. 
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kranken. In Deutschland sterben jedes Jahr circa drei bis sieben Personen an einer Ma-

sernerkrankung oder deren Folgen.34 

Im Vergleich bekommt jede zehnte gegen Masern geimpfte Person die sogenannten 

Impfmasern mit leichtem Fieber und Ausschlag, welche weder gefährlich noch anste-

ckend sind. Allergische Reaktionen treten bei weniger als 1 von 10 000 und ein aner-

kannter Impfschaden bei 1 von 1 Millionen Personen auf, welche gegen Masern geimpft 

wurden.35  

 

3.2 Masernfallzahlen und Impfquoten – Eine Verständnisfrage 

 

Impfquoten und Herdenimmunität  

 

Die Impfquote ist ein Schlüsselmaß für die erreichten Immunisierungen von Personen in 

einem definierten Territorium36. Die Immunisierung ist der Prozess des Schutzes einer 

Person vor einer Infektionskrankheit durch Einbringen einer Substanz in den Körper 

(bspw. Impfung), welche Antikörper produziert (= Proteine im Blut, die Krankheiten be-

kämpfen)37. Impfquoten werden durch den Schwellenwert der Herdenimmunität be-

stimmt. Dieser gibt an, wie hoch der Anteil von Personen sein muss, welche immun ge-

gen eine bestimmte ansteckende Krankheit sind, damit sich eine Resistenz gegen die 

Ausbreitung jener Krankheit innerhalb einer Population einstellt.38 Die Herdenimmunität 

lässt sich berechnen und liegt bei Masern laut Weltgesundheitsorganisation bei mindes-

tens 95 % für die Erst- und Zweitimpfung39. 

 

Transparenz durch Statistiken zur Krankheit Masern 

 

Zunächst ist es wertvoll, die Datenlage für Deutschland zu betrachten. Die Medizin ver-

wendet hierfür die Inzidenz40. Dieses Maß gibt die Anzahl an Neuerkrankungen pro Jahr 

(häufig pro Million Einwohner) an. Das RKI orientiert sich bei der Betrachtung neuer Ma-

sernerkrankungen der Falldefinition der Weltgesundheitsorganisation41. Demnach wer-

 
34  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Schutzimpfung gegen Ma-

sern. Masernerkrankung. 
35  Vgl. von Mirbach, Johan: ZDFzoom. Streit um die Impfpflicht. [Dokumentarfilm], 00:11:53-00:12:30. 
36  Vgl. Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.): Impfquote. 
37  Vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Hrsg.): Immunisie-

rung. 
38  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Herdenimmunität. Das Muskeltierprinzip. Eine interaktive Simulation 

zum Gemeinschaftsschutz durch Impfungen. 
39  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Herdenimmunität. Bekämpfung der Masern aus Verantwor-

tung für die Gemeinschaft. 
40  Vgl. DocCheck Community GmbH (Hrsg.): Inzidenz. 
41  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Falldefinitionen des Robert Koch-Instituts zur Übermittlung von Erkran-

kungs- oder Todesfällen und Nachweisen von Krankheitserregern., S.97 f. 
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den ausschließlich die Kategorie A: klinisch diagnostizierte Erkrankungen, die Kategorie 

B: klinisch-epidemiologisch bestätigte Erkrankungen und die Kategorie C: klinisch-labor-

diagnostisch bestätigte Erkrankungen berücksichtigt42. Abbildung 3.2-1 veranschaulicht 

die Masernfälle der definierten Kategorien im Verhältnis Erkrankte je eine Millionen Ein-

wohner zwischen 2009 und 2018 in Deutschland. Die dazugehörigen Daten (Tabelle 

3.2-1) dokumentieren hierbei vor allem starke Schwankungen zwischen 2010 und 2016. 

Im Jahr 2010 lag das Verhältnis bei 9,54 (780 Erkrankte), 2011 bei 20,02 (1 608 Er-

krankte), 2012 bei 2,05 (165 Erkrankte), 2013 bei 21,93 (1 771 Erkrankte), 2014 bei 5,44 

(442 Erkrankte), 2015 bei 30,02 (2 467 Erkrankte) und 2016 bei 3,94 (325 Erkrankte). 

Diese Werte offenbaren keine eindeutige Tendenz bezüglich steigender oder fallender 

Erkrankungszahlen in Deutschland. 

 

 

Abbildung 3.2-1: Masernfälle in der BRD (pro 1 Millionen Einwohner)43,44 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Einwohner (in Mil-
lionen) 

81,80 81,75 80,33 80,52 80,77 81,20 82,18 82,52 82,79 83,02 

Masernfälle 572 780 1608 165 1771 442 2467 325 924 544 

Masernfälle pro 1 
Millionen Einwoh-

ner 
6,99 9,54 20,02 2,05 21,93 5,44 30,02 3,94 11,16 6,55 

Tabelle 3.2-1: Masernfälle in der BRD (pro 1 Millionen Einwohner)45,46 

 
 

 
42  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Falldefinitionen des Robert Koch-Instituts zur Übermittlung von Erkran-

kungs- oder Todesfällen und Nachweisen von Krankheitserregern., S.97 f. 
43  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): SURVSTAT@RKI 2.0. Krankheit: Masern. Altersgruppierung: 1-Jah-

resintervalle. Meldejahr 2009-2018. 
44  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 12411-0005. Bevölkerung: Deutschland. Stichtag: 2009-2018 (10). 

Altersjahre: Alle (86). 
45  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): SURVSTAT@RKI 2.0. Krankheit: Masern. Altersgruppierung: 1-Jah-

resintervalle. Meldejahr 2009-2018. 
46  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 12411-0005. Bevölkerung: Deutschland. Stichtag: 2009-2018 (10). 

Altersjahre: Alle (86). 
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Mit Blick auf die Einführung der Masernpflicht ist es deshalb wertvoller, zwei Altersgrup-

pen aus der Gesamtbevölkerung zu bilden und diese über einen Zeitraum gegeneinan-

der zu vergleichen. Die erste Gruppe besteht aus unter 20-jährigen (Kleinkinder/schul-

pflichtige Kinder/Jugendliche/Jungerwachsene). In dieser Gruppe werden die aufgetre-

tenen Masernzahlen der unter 20-jährigen im Verhältnis zu allen Gruppenangehörigen 

verglichen. Diese Methodik wird analog für die zweite Gruppe der ab 20-jährigen ver-

wendet. Für beide Gruppen werden die Jahresdaten von 2009 bis 2018 genutzt. Inner-

halb der Datenreihen offenbaren sich die Jahre 2012 und 2015 durch ihre Maserntiefst- 

und Masernhöchstwerte (Abbildung 3.2-2 und Tabelle 3.2-2). Im Jahr 2012 erkrankten 

100 der ersten Gruppe an Masern bei einer Gruppenbevölkerung von 14,72 Millionen 

Menschen. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von 6,79 Masernfällen je 1 Millionen Grup-

penbevölkerung. In der zweiten Gruppe erkrankten im selben Jahr 65 Personen an Ma-

sern. Die Gruppenbevölkerung lag bei 65,80 Millionen Menschen. Daraus ergibt sich ein 

Verhältnis von 0,99 Masernerkrankungen je 1 Millionen Gruppenbevölkerung. Im Jahr 

2015 infizierten sich in der ersten Gruppe 1 543 Menschen mit Masern. Die Gruppenbe-

völkerung lag bei 15,07 Millionen Menschen, sodass das Verhältnis 102,38 Erkrankte je 

1 Millionen Gruppenbevölkerung betrug. Im selben Jahr verzeichnete die zweiten 

Gruppe 922 Masernfälle. Die Gruppenbevölkerung bestand aus 67,10 Millionen Men-

schen. Damit stellte sich in der zweiten Gruppe ein Masernerkrankungsverhältnis von 

13,74 Erkrankten je 1 Millionen Gruppenbevölkerung ein. Über den gesamten Zeitraum 

betrachtet, ist festzustellen, dass das Verhältnis Erkrankung je Gruppenbevölkerung 

durchweg in der Gruppe der unter 20-jährigen über dem der ab 20-jährigen im betrach-

teten Zeitraum von 2009 bis 2018 liegt. 
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Abbildung 3.2-1: Masernfälle in der BRD zwischen 2009-2018: Gruppe der unter 

20-jährigen im Vergleich zur Gruppe der ab 20-jährigen47,48 

 

Gruppe Merkmal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
 

(Unter 
20-jäh-

rige) 

Bevölkerung in 
der BRD* 

15,34 15,08 14,80 14,72 14,68 14,75 15,07 15,22 15,25 15,29 

Masernerkrankun-
gen in der Gruppe 

394 569 1170 100 1097 267 1543 216 580 289 

Erkrankungen in 
der Gruppe ge-

genüber Gruppen-
gesamtanzahl** 

25,68 37,73 79,05 6,79 74,71 18,10 102,38 14,19 38,03 18,90 

2 
 

(Ab 20-
jährige) 

Bevölkerung in 
der BRD* 

66,46 66,67 65,53 65,80 66,08 66,44 67,10 67,30 67,54 67,72 

Masernerkrankun-
gen in der Gruppe 

178 211 438 65 673 175 922 109 344 255 

Erkrankungen in 
der Gruppe ge-

genüber Gruppen-
gesamtanzahl** 

2,68 3,16 6,68 0,99 10,18 2,63 13,74 1,62 5,09 3,77 

 * Angabe in Millionen 
** Masernerkrankungen pro 1 Million Gruppenbevölkerung 
 Grün = Maserntiefstwerte und Rot = Masernhöchstwerte 

Tabelle 3.2-1: Masernfälle in der BRD zwischen 2009-2018: Gruppe der unter 20-

jährigen im Vergleich zur Gruppe der ab 20-jährigen 49,50 

 

 
47  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): SURVSTAT@RKI 2.0. Krankheit: Masern. Altersgruppierung: 1-Jah-

resintervalle. Meldejahr 2009-2018. 
48  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 12411-0005. Bevölkerung: Deutschland. Stichtag: 2009-2018 (10). 

Altersjahre: Alle (86). 
49  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): SURVSTAT@RKI 2.0. Krankheit: Masern. Altersgruppierung: 1-Jah-

resintervalle. Meldejahr 2009-2018. 
50  Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 12411-0005. Bevölkerung: Deutschland. Stichtag: 2009-2018 (10). 

Altersjahre: Alle (86). 
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Zuletzt werden die Impfquoten gegen Masern betrachtet. MCV ist eine englische Abkür-

zung und bedeutet Masernerreger enthaltender Impfstoff51. Die Ziffer 1 hinter MCV ver-

weist hierbei auf die Erstimpfung und die Ziffer 2 auf die Zweitimpfung, welche für eine 

Immunisierung benötigt werden. Hierfür wird der Zeitraum von 2009 bis 2018 dargestellt. 

Dabei ist festzustellen, dass ein jährlicher Anstieg der Erstimpfungsquote bis 2012 auf 

97 % und der Zweitimpfungsquote bis 2014 auf 93 % in Deutschland zu verzeichnen ist 

(Abbildung 3.2-3 und Tabelle 3.2-3). Seither stagnieren die Erst- und Zweitimpfungsquo-

ten. Folglich verfehlt Deutschland konstant das Ziel einer Herdenimmunisierung, welche 

eine durchschnittliche Durchimpfungsrate der Erst- und Zweitimpfung von mindesten 

95 %52 voraussetzt.  

 

 

Abbildung 3.2-2: Masernimpfquoten in der BRD (2009-2018)53,54 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MCV1 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 

MCV2 89 90 92 92 92 93 93 93 93 93 

Tabelle 3.2-2: Masernimpfquoten in der BRD (2009-2018)55,56 

 
 
 
 

 
51  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltige Impfstoff-Erstdosis (MCV1). Impfschutz bei 1-

Jährigen. 
52  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Herdenimmunität. Bekämpfung der Masern aus Verantwor-

tung für die Gemeinschaft. 
53  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff. Gemeldete Schätzungen der MCV1-

Abdeckung. 
54  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff 2. Dosis. Gemeldete Schätzungen 

der MCV2-Abdeckung. 
55  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff. Gemeldete Schätzungen der MCV1-

Abdeckung. 
56  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff 2. Dosis. Gemeldete Schätzungen 

der MCV2-Abdeckung.  
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3.3 Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen – Gescheitert? 

 

Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten sind Präventionsmaßnahmen. Freiwillige 

Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen dienen zum Abbau von Impfhindernissen, 

bspw. Angst, Alltagsstress und Unwissenheit, ohne verpflichtend zu sein, wie es bei der 

Masernimpfpflicht nach dem MSG der Fall ist. Laut einer Repräsentativbefragung zum 

Infektionsschutz des BZgA antworteten 2018 65 % der Befragten auf die Frage, warum 

sie sich als Erwachsener bisher nicht gegen Masern haben impfen lassen, dass sie nie-

mand über die Notwendigkeit dieser Impfung aufgeklärt hat57. Im Jahr 2018 gaben 52 % 

der befragten Eltern als Grund an, wieso Eltern ihr Kind nicht haben impfen lassen, dass 

das Kind einen Infekt zum Impftermin hatte, 16 % der befragten Eltern, dass sie Impfun-

gen für unnötig halten, 13 % der Befragten, dass sie Nebenwirkungen fürchten und 6 % 

der befragten Eltern, dass sie im Alltagstrubel nicht mehr an anstehende Impfungen ge-

dacht hatten58. Laut dem BZgA sind die bevorzugten Quellen der Befragten, um über 

Kinderimpfungen informiert zu werden: Ärzte, medizinische Fachkräfte, Informationsbro-

schüren59.  

Schon im Juni 2015 setzte sich die Bundesrepublik Deutschland mit einem nationalen 

Aktionsplan von 2015 bis 2020 das Ziel, die Eliminierung von Masern und Röteln zu 

erreichen. Dieser Aktionsplan ist die Bekennung Deutschlands zu den Zielen der WHO, 

welche unter anderem die Ausrottung der Masern und Röteln bis zum Jahr 2015 an-

strebten. Hierzu wurde im Aktionsplan die Eliminierung von Masern und Röteln in 

Deutschland als oberstes strategisches Ziel festgelegt. Als weitere Vorhaben wurden 

unter anderem die Aufklärung der Bevölkerung über die Masernkrankheit, die Verbes-

serung des Monitorings der Durchführung der Masernschutzimpfungen und die Maser-

nimpfquotenerhöhung bei Erwachsenen und Kindern bestimmt.60 

Im Juli 2015 trat das Präventionsgesetz in Kraft. Nach Art. 8 Nr. 5 des Präventionsge-

setzes (§ 34 Abs. 10a IfSG) müssen Eltern beim Eintritt ihres Kindes in die Kita einen 

Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorzeigen (Erste Neuerung). Mit dieser Be-

ratung sollen die Eltern über das Risiko von gefährlichen Krankheiten und die Möglich-

keiten des Schutzes ihres Kindes aufgeklärt werden. Zudem wird durch Art. 1 Nr. 15 

Buchst. b) des Präventionsgesetzes (§ 26 Abs. 1 SGB V) festgelegt, dass der Impfstatus 

bei Gesundheitsuntersuchungen vom behandelnden Arzt überprüft und eine Impfbera-

tung vorgenommen werden soll (Zweite Neuerung). Außerdem wird durch Art. 8 Nr. 4 

 
57  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Infektionsschutz. Einstellungen, Wissen und 

Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen – Ergebnisse der Repräsentativbefragung 
2018 zum Infektionsschutz. BZgA-Forschungsbericht., S. 106. 

58  Vgl. ebd., S. 150. 
59  Vgl. ebd., S. 178. 
60  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Publikation. Nationaler Aktionsplan 2015-2020 zur Eli-

mination der Masern und Röteln in Deutschland., S. 6. 
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Buchst. a) des Präventionsgesetzes (§ 28 Abs. 2 IfSG) die zuständigen Behörden er-

mächtigt, beim Auftreten eines Masernausbruchs in einer Gemeinschaftseinrichtung un-

geimpfte Kinder von dieser Einrichtung auszuschließen (Dritte Neuerung).61,62 In einer 

Befragung des BZgA gaben 61 % der Befragten an, dass ihnen die erste Neuerung be-

kannt ist63. Die zweite Neuerung war nur 31 % der Befragten bewusst64. Die dritte Neu-

erung war 60 % der Befragten bekannt65. 

Für ein besseres Verständnis zur MMR-Impfung veröffentlichte das RKI 2014 Aufklä-

rungsblätter in 20 verschiedenen Sprachen66. Es werden unter anderem Informationen 

zum Impfstoff, Zeitpunkt der Impfung und zu möglichen Impfkomplikationen gegeben67. 

Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheitswesen und Veterinärwesen des 

Freistaates Sachsen gab ein Merkblatt zur Krankheit Masern heraus, um unter anderem 

über den Krankheitsverlauf, das Verhalten im Krankheitsfall oder bei Kontakt mit Er-

krankten und den Schutz durch Impfungen zu informieren68. 

Die BZgA startete 2012 die Impfkampagne „Deutschland sucht den Impfpass“, um die 

Menschen in Bezug für das Thema Masernschutzimpfung zu sensibilisieren69. Für die 

Kampagne hängen viele Plakate in ganz Deutschland, bspw. im Februar 2020 im Berli-

ner Hauptbahnhof. Außerdem strahlen Kinos einen zur Kampagne gedrehten Werbespot 

aus70. Auf der Internetseite „Impfung-Info.de“ wird zudem über die Krankheit Masern auf-

geklärt71. In einer Befragung des BZgA auf die Frage, ob die Kampagne „Deutschland 

sucht den Impfpass“ bekannt ist, gaben nur 29 % der Befragten an, dass es ihnen be-

kannt ist (2018)72. Im Jahr 2016 war die Kampagne nur 23 % der Befragten nicht fremd73. 

Die Internetseite des BMGs informiert ebenfalls über das Thema Impfungen74. Der Frei-

staat Sachsen informiert auf „Sachsen.de“ unter der Rubrik „Gesunde Sachsen“ über 

Infektionsschutz und Schutzimpfungen75.  

 
61  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Meldungen. Impfung schützt vor Masern. 
62  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Meldungen. Impfen schützt vor gefährlichen Krankhei-

ten.  
63  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Infektionsschutz. Einstellungen, Wissen und 

Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen – Ergebnisse der Repräsentativbefragung 
2018 zum Infektionsschutz. BZgA-Forschungsbericht., S. 158. 

64  Vgl. ebd., S. 158. 
65  Vgl. ebd., S. 158. 
66  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Aufklärungsinformation zur MMR-Impfung in verschiedenen Sprachen. 
67  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Deutsche Mustervorlage zur MMR-Impfung. 
68  Vgl. Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheitswesen und Veterinärwesen (Freistaat Sachsen) 

(Hrsg.): Merkblatt Masern. Informationen für Betroffene, Sorgeberechtigte und Kontaktpersonen. 
69  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Impfkampagnen der BZgA. 
70  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Kinospot „Deutschland sucht den Impfpass“. 
71  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Deutschland sucht den Impfpass. Startseite. 
72  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Infektionsschutz. Einstellungen, Wissen und 

Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen – Ergebnisse der Repräsentativbefragung 
2018 zum Infektionsschutz. BZgA-Forschungsbericht., S. 125. 

73  Vgl. ebd., S. 125. 
74  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Impfungen. 
75  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Ge-

sunde Sachsen. 
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Das SMS verwaltet unter dem Slogan „Sachsen impft“ verschiedene Aufklärungspro-

jekte. Es wurde eine Broschüre mit dem Titel „Sachsen impft!“ herausgegeben, welche 

über den Impfkalender und Erkrankungen und deren möglichen schweren Komplikatio-

nen aufklärt76. Zudem wurde ein Flyer zum Thema „Impfungen zu Schulbeginn“ veröf-

fentlicht, welcher an Eltern adressiert ist und über die zweite MMR-Impfung sowie andere 

Auffrischimpfungen Auskunft gibt77.  

Frau Klepsch rief für Mai und Juni 2019 das Impfbusprojekt ins Leben. Der Impfbus fuhr 

elf Berufsschulzentren in sieben Landkreisen an. In dieser mobilen Arztpraxis wurden 

Berufsschüler und Lehrer über Infektionskrankheiten und Impfungen aufgeklärt. Außer-

dem bestand die Möglichkeit, Impfungen direkt vor Ort zu erhalten.78 

Der Hintergrund des MSG ist, dass diese genannten freiwilligen Aufklärungs- und Prä-

ventionsmaßnahmen unter anderem nicht ausreichend wirkten, um die Impflücken bei 

Masern in Deutschland zu schließen79.  

Anzumerken ist die gestiegene Befürwortung in Bezug auf Impfungen. Laut der Befra-

gung des BZgA ist seit 2012 ein positiver Trend bei der allgemeinen Einstellung zu Imp-

fungen zu verzeichnen. Demnach standen 37 % im Jahr 2012, 48 % im Jahr 2014 sowie 

54 % im Jahr 2016 und sogar 58 % im Jahr 2018 der Befragten Impfungen befürwortend 

gegenüber.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Sach-

sen impft! Vorbeugen durch Schutzimpfungen. 
77  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Impfun-

gen zu Schulbeginn. 
78  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Ge-

sunde Sachsen. Schutzimpfungen. 
79  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesund-

heit. Entwurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention. 
80  Vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.): Infektionsschutz. Einstellungen, Wissen und 

Verhalten von Erwachsenen und Eltern gegenüber Impfungen – Ergebnisse der Repräsentativbefragung 
2018 zum Infektionsschutz. BZgA-Forschungsbericht., S. 32. 
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4 Analyse des Infektionsschutzgesetzes  

 
„Masernschutz ist Kinderschutz und ein Masernschutzgesetz ist ein Kinderschutzgesetz.“81 

– Jens Spahn, Bundesministerium für Gesundheit  

 

Mit dem Masernschutzgesetz wurden die Änderungen von sechs schon bestehenden 

Gesetzen, eine Verordnungsaufhebung und das Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlos-

sen. In der vorliegenden Arbeit wird die Einführung einer Masernimpfpflicht thematisiert, 

weshalb in den nachfolgenden Ausführungen der Schwerpunkt auf der Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes nach Artikel 1 des Masernschutzgesetzes liegt. 

 

4.1 Das Infektionsschutzgesetz  

 

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz) in der Fassung vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 

durch Artikel 30 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert wor-

den ist, beinhaltet sechzehn Abschnitte. Es werden ausschließlich die für einen Vergleich 

mit den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes aus Artikel 1 des Masernschutzge-

setzes wesentlichen Abschnitte des Infektionsschutzgesetzes betrachtet.  

 

Allgemeine Vorschriften  

 

Im ersten Abschnitt „Allgemeine Vorschriften“ erklärt § 1 Abs. 1 IfSG den Zweck des 

Gesetzes, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzei-

tig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Die Informierung und Aufklä-

rung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die Möglichkeit 

zu deren Verhütung ist gemäß § 3 S. 1 IfSG öffentliche Aufgabe. 

 

§ 20 Abs. 1 IfSG – Öffentliche Aufgabe  

 

Im vierten Abschnitt „Verhütung übertragbarer Krankheiten“ ist es nach § 20 Abs. 1 IfSG 

Aufgabe der zuständigen oberen Bundesbehörde, der obersten Landesgesundheitsbe-

hörden und der von ihnen beauftragten Stellen sowie der Gesundheitsämter, die Bevöl-

kerung über die Bedeutung von Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der Prophy-

laxe übertragbarer Krankheiten zu informieren. Diese Aufgabe formuliert das MSG neu. 

 

 
81  phoenix vor ort (Hrsg.): Deutscher Bundestag. Stärkung der Impfprävention. [Rede], 00:32:20-00:32:30. 
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§ 20 Abs. 2 bis 5 IfSG – Ständige Impfkommission  

 

Es ist nach § 20 Abs. 2 S. 1 IfSG eine Ständige Impfkommission als unabhängiges Ex-

pertengremium82 beim Robert Koch-Institut einzurichten. Die STIKO stellt nach Satz 3 

Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen zur Verfügung und gibt Kriterien 

zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion sowie einer über das übliche Ausmaß einer 

Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung heraus. Außerdem sollen 

die obersten Landesgesundheitsbehörden auf Grundlage der Empfehlungen der Stän-

digen Impfkommission öffentliche Empfehlungen für Schutzimpfungen und anderen 

Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe aussprechen (§ 20 Abs. 3 IfSG). Zudem kön-

nen die obersten Landesgesundheitsbehörden nach § 20 Abs. 5 IfSG bestimmen, dass 

die Gesundheitsämter unentgeltliche Schutzimpfungen gegen bestimmte übertragbare 

Krankheiten durchführen.  

Die STIKO existiert seit 1972 und wurde durch das IfSG gesetzlich verankert. Die Emp-

fehlungen der STIKO werden einmal jährlich im Epidemiologischen Bericht (Bulletin), 

und auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts veröffentlicht83. Die STIKO empfiehlt, 

dass die erste Impfung gegen Masern im Alter von 11 bis 14 Monaten und die zweite 

Impfung mit einem Abstand von über vier Wochen bis spätestens zum zweiten Geburts-

tag durchgeführt werden sollte84. Es wird zudem nahegelegt, dass sich alle nach 1970 

Geborenen mit unklarem Impfstatus oder ohne Impfungen oder nur mit einer Impfung 

gegen Masern, sich der Mumps-Masern-Röteln-Impfung unterziehen sollten85. Die Kom-

binationsimpfungen, wie MMR, werden von der STIKO empfohlen, um die Injektionen 

und die Schmerzen bei Kindern zu reduzieren86. Im Epidemiologischen Bulletin vom 

09.01.2020 ist nach Einschätzung der STIKO eine MMR-Impfung für nach 1970 Gebo-

rene insbesondere in den beruflichen Tätigkeitfeldern nach §§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 4, 23 

Abs. 3 S. 1 IfSG wichtig87. 

Die Entscheidungsgrundlage der öffentlichen Stellungnahme der obersten Landesge-

sundheitsbehörde nach § 20 Abs. 3 IfSG bildet in Sachsen die Empfehlung der Sächsi-

schen Impfkommission. Die SIKO erstellt ihre Empfehlungen auf der Basis der Empfeh-

lungen der STIKO unter Beachtung der epidemiologischen und historischen Eigenarten 

 
82  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Ständige Impfkommission.  
83  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. 
84  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Epidemiologisches Bulletin. Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-

sion beim Robert Koch-Institut – 2019/2020., S. 327. 
85  Vgl. ebd., S. 327.  
86  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Schutzimpfung gegen Ma-

sern. Masernschutzimpfung: Wirksamkeit, Sicherheit und Kontraindikationen. 
87  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Epidemiologisches Bulletin. Empfehlung und wissenschaftliche Be-

gründung für die Angleichung der beruflich indizierten Masern-Mumps-Röteln-(MMR-) und Varizellen-
Impfung., S. 3. 
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im Freistaat Sachsen88. Die SIKO ist seit 1991 Beirat des SMSs89. Die Impfempfehlung 

E1 der SIKO umfasst die Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen im Frei-

staat Sachsen. Demnach wird unter Nr. 6.1 die erste MMR-Schutzimpfung zwischen 

dem 13. und 24. Monat und die Zweite im fünften Lebensjahr empfohlen90. Zudem ist die 

Immunität für alle erforderlich und in Sachsen gelten alle Personen mit dem Geburtsjahr-

gang 1958 und älter als immun91. Für die empfänglichen Personen, alle ungeimpften 

Personen, die jünger als Geburtsjahrgang 1958 sind, ist eine Impfimmunität notwendig 

und soll bei nicht erfolgter oder nicht dokumentierter Grundimmunisierung unverzüglich 

durchgeführt werden92.  

Außerdem empfiehlt die SIKO, dass bevorzugt die MMR-Kombinationsimpfung genutzt 

werden soll93. Das SMS hat die öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen und andere 

Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe sowie die unentgeltliche Impfdurchführung in 

der Verwaltungsvorschrift Schutzimpfungen geregelt. Nach A I. Nr. 1 Buchst. h) VwV 

Schutzimpfungen wird eine Standardimpfung gegen die Krankheit Masern empfohlen. 

Gemäß B I. Nr. 1 Buchst. f) VwV Schutzimpfung ist die Schutzimpfung gegen Masern 

unentgeltlich. 

 

§ 31 IfSG – Tätigkeitsverbot  

 

Im fünften Abschnitt „Bekämpfung übertragbarer Krankheiten“ kann die zuständige Be-

hörde gemäß § 31 S. 1 IfSG Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächti-

gen und Ausscheidern, welche Krankheitserreger ausscheiden, die Tätigkeitsausübung 

bestimmter Berufe ganz oder teilweise verbieten. Nach § 31 S. 2 IfSG gilt die eben ge-

nannte Regelung auch für sonstige Personen, die Krankheitserreger in oder an sich tra-

gen, sodass im Ausnahmefall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht.  

 

Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und Personen 

 

Im sechsten Abschnitt „Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen 

und Personen“ werden nach § 33 IfSG Gemeinschaftseinrichtungen, in denen überwie-

gend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, aufgezählt. In § 34 Abs. 1 S. 1 

Nr. 9 IfSG ist geregelt, dass Personen, welche an Masern erkrankt sind oder dessen 

 
88  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Ge-

sunde Sachsen. Impfempfehlungen. 
89  Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Hrsg.): Ge-

sunde Sachsen. Sächsische Impfkommission. 
90  Vgl. Sächsische Impfkommission (Hrsg.): Impfempfehlung E 1. Empfehlungen der Sächsischen Impf-

kommission zur Durchführung von Schutzimpfungen im Freistaat Sachsen., S. 4. 
91  Vgl. ebd., S. 9. 
92  Vgl. ebd., S. 9. 
93  Vgl. ebd., S. 20. 
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verdächtig sind, in den Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 IfSG keine Lehr-, Erzie-

hungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben dürfen, bis durch ärztli-

ches Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu befürchten ist. Nach § 34 

Abs. 1 S. 2 IfSG gilt § 34 Abs. 1 S. 1 IfSG auch für in Gemeinschaftseinrichtungen be-

treute Personen, in dem Sinne, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung 

dienenden Räume nicht betreten sowie Einrichtungen und Veranstaltungen der Gemein-

schaftseinrichtung nicht in Anspruch nehmen dürfen. Wenn § 34 Abs. 1 IfSG erfüllt ist, 

dann hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das Gesundheitsamt in dessen Be-

zirk sich die Gemeinschaftseinrichtung befindet, unverzüglich zu informieren und perso-

nen- sowie krankheitsbezogene Angaben herauszugeben (§ 34 Abs. 6 S. 1 IfSG). Ein-

richtungen, wie zum Beispiel Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 IfSG (Nr. 1) oder 

Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, 

Spätaussiedlern und vollziehbar Ausreisepflichtigen (Nr. 4) müssen Hygienepläne auf-

stellen, in welchen die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Infektionshygiene fest-

zuhalten sind (§ 36 Abs. 1 IfSG).  

 

4.2 Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab dem 1. März 2020 nach Arti-

kel 1 des Masernschutzgesetzes vom 10. Februar 2020 

 

Das Masernschutzgesetz trat am 01.03.2020 gemäß Artikel 4 des Masernschutzgeset-

zes in Kraft. Eine Befristung des Masernschutzgesetzes ist nicht vorgesehen. Zudem 

soll die Evaluierung durch eine Auswertung der Impfquoten gegen Masern ab 2020 voll-

zogen werden. Die nachfolgend genannten Bestimmungen können aufgehoben werden, 

wenn die WHO förmlich eruiert hat, dass die Masern erfolgreich eliminiert wurden.94  

 

§ 13 IfSG – Impfsurveillance 

 

Der dritte Abschnitt wurde in „Überwachung“ umbenannt. In diesem Abschnitt wurden in 

§ 13 IfSG die Absätze vier bis sechs hinzugefügt. § 13 Abs. 5 IfSG regelt die Impfsur-

veillance. Die Impfsurveillance ist die Überwachung von Impfquoten nach dem IfSG, um 

ein Bild über die Impfsituation in Deutschland zu entwickeln95. Die Kassenärztliche Ver-

einigungen übermitteln dem Robert Koch-Institut in festen Zeitabständen Informationen 

zum Zwecke der Feststellung der Inanspruchnahme von Schutzimpfungen und Impfef-

fekten (§ 13 Abs. 5 S. 1 IfSG). 

 
94  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 23. 
95  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): KV-Impfsurveillance: Auswertung von Abrechnungsdaten der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen. Hintergrund. 
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Die Impfsurveillance soll erreichen, dass Defizite bei den Impfquoten erkannt und aus-

gebessert werden. Außerdem kann der Nutzen und die Wirksamkeit von Impfprogram-

men und anderen Maßnahmen bewertet werden. Die Daten der Impfsurveillance können 

zur Auswertung von Impfeffekten genutzt werden. Es kann der Schutz von geimpften 

und ungeimpften Personen festgestellt werden. Schon seit 2004 wird durch die Nutzung 

von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen am RKI eine Impfsur-

veillance durchgeführt. Die neue Regelung zur Impfsurveillance und die damit verbun-

dene Datenauswertung soll eine wichtige Funktion eines nationalen Impfregisters erfül-

len und die Evaluation von Impfungen begünstigen.96 

 

§ 20 Abs. 1 IfSG – Öffentliche Aufgabe  

 

Im vierten Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes konkretisiert § 20 Abs. 1 IfSG die öf-

fentliche gemeinsame Aufgabe. Gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 IfSG tragen die Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung, die obersten Landesgesundheitsbehörden und die von 

ihnen beauftragten Stellen sowie die Gesundheitsämter gemeinsam die Aufgabe, die 

Bevölkerung zielgruppenspezifisch über die Bedeutung von Schutzimpfungen und an-

dere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten zu informie-

ren. Außerdem soll nach § 20 Abs. 1 S. 2 IfSG bei der Aufklärung der Bevölkerung die 

bestehende Evidenz bzw. Einsichtigkeit zu vorhandenen Impflücken berücksichtigt wer-

den.  

Die Bevölkerung soll ab 01.03.2020 zielgruppenspezifisch informiert werden. Außerdem 

soll Rücksicht auf die Gewissheit vorhandener Impflücken genommen werden. Zielgrup-

pen sind unter anderem Eltern von minderjährigen Kindern oder Berufstätige in einer 

Gemeinschaftseinrichtung nach § 33 IfSG, wie zum Beispiel Erzieher in einer Kinder-

tagesstätte. Wenn die zu informierenden Personen Impflücken aufweisen, soll daraufhin 

gewirkt werden, dass die Personen die entsprechenden Schutzimpfungen durchführen 

lassen. Es sollen die Unsicherheiten zum Thema Impfungen abgebaut und ein lückenlo-

ser Impfschutz in der Bevölkerung aufgebaut werden97. Die unter § 20 Abs. 1 IfSG ge-

nannte oberste Landesgesundheitsbehörde ist in Sachsen als eine Behörde des öffent-

lichen Gesundheitsdienstes gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SächsGDG das SMS. Außerdem 

gehören die Landesdirektion als Verwaltungsbehörde (§ 2 Abs.1 Nr. 2 SächsGDG) und 

die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Sächs-

GDG) zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Gemäß § 54 S. 1 IfSG hat die Sächsische 

Staatsregierung und das SMS eine Infektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung 

 
96  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 26. 
97  Vgl. ebd., S. 27. 
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erlassen. Gemäß § 1 S. 1 IfSGZuVo sind vorbehaltlich der §§ 2 bis 7 IfSGZuVo die 

Landkreise und kreisfreien Städte die zuständigen Behörden im Sinne des Infektions-

schutzgesetzes. Die übertragenen Aufgaben erledigen die Landkreise und kreisfreien 

Städte als Pflichtaufgabe nach Weisung (§ 1 S. 2 IfSGZuVo). 

 

§ 20 Abs. 4 IfSG – Berechtigung zur Durchführung von Schutzimpfung 

 

§ 20 Abs. 4 S. 1 und 2 IfSG regelt, dass jeder Arzt zur Durchführung von Schutzimpfun-

gen berechtigt ist und dass Fachärzte unabhängig ihrer fachärztlichen Tätigkeit und de-

ren Ausübungsgrenzen eine Schutzimpfung durchführen dürfen.  

Diese Regelung ermöglicht ein universelles Impfen. Jeder Arzt kann den Impfstatus 

überprüfen und Impflücken schließen. Die Qualifikation, dass ein Arzt Impfungen durch-

führen kann, erfolgt mit Ausbildung und nicht erst durch eine Weiterbildung.98 

 

§ 20 Abs. 6 S. 2 – Kontraindikation  

 

§ 20 Abs. 6 S. 2 IfSG regelt neu, dass Personen nach § 20 Abs. 6 S. 1 IfSG nicht ver-

pflichtet werden können, an Schutzimpfungen teilzunehmen, wenn eine medizinische 

Kontraindikation vorliegt. Die Kontraindikation ist ein Umstand, der die Anwendung eines 

bestimmten Medikaments, in diesem Fall ein Impfstoff, verbietet99. Beispielsweise kön-

nen Menschen aufgrund einer Allergie gegen Impfstoffbestandteile oder einer akuten 

schweren Erkrankung nicht geimpft werden100. § 20 Abs. 6 S. 3 und Abs. 7 S. 3 IfSG 

werden aufgehoben.  

 

§ 20 Abs. 8 IfSG – Betroffene Personen  

 

Zu § 20 IfSG wurden die Absätze 8 bis 14 hinzugefügt. Nach § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG 

müssen nach dem 31.12.1970 geborene Personen einen Impfschutz gegen Masern 

nach § 20 Abs. 8 S. 2 IfSG oder ab Vollendung des ersten Lebensjahres eine Immunität 

gegen Masern aufweisen, wenn die Personen in einer Gemeinschaftseinrichtung nach 

§ 33 Nr. 1 bis Nr. 3 IfSG betreut werden (Nr. 1), wenn die Personen bereits vier Wochen 

in einer Einrichtung nach § 33 Abs. 4 IfSG betreut werden (Nr. 2 Buchst. a)) oder in einer 

Einrichtung nach § 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG untergebracht sind (Nr. 2 Buchst. b)) sowie wenn 

die Personen insbesondere in Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG oder § 36 Abs. 1 

 
98  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 27. 
99  Vgl. Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.): Kontraindikation. 
100  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 30. 
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Nr. 4 IfSG tätig sind (Nr. 3). Ein ausreichender Masernimpfschutz besteht nach § 20 Abs. 

8 S. 2 IfSG, wenn ab der Vollendung des ersten Lebensjahres mindestens eine Schutz-

impfung und ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres mindestens zwei Schutzimp-

fungen gegen Masern bei der betroffenen Person durchgeführt wurden. In Schlussfolge-

rung des § 20 Abs. 8 S. 2 IfSG können Kinder unter einem Jahr ohne Impfung, demzu-

folge ohne Nachweis, in die Krippe aufgenommen werden. Der ausreichende Masern-

impfschutz richtet sich nach den Empfehlungen der STIKO.  

Der ausreichende Masernimpfschutz nach § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG muss auch dann er-

bracht werden, wenn zur Erlangung des Impfschutzes gegen Masern ausschließlich 

Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung stehen, die auch Impfkomponenten gegen an-

dere Krankheiten enthalten (§ 20 Abs. 8 S. 3 IfSG). Die betroffenen Personen haben die 

Anwendung von Kombinationsimpfstoffen zu dulden, wenn zur Erlangung eines Impf-

schutzes gegen Masern kein Einzelimpfstoff zur Verfügung steht101. Nach § 20 Abs. 8 

Nr. 4 IfSG gilt § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG nicht für Personen, die nicht geimpft werden können 

aufgrund einer medizinischen Kontraindikation.  

Welche Personen, die in einer Einrichtung tätig sind, von der Impfpflicht des IfSG betrof-

fen sind, ist abhängig von der Regelmäßigkeit der Tätigkeit, denn es darf keine Tätigkeit 

sein, die nur zeitlich vorübergehend vollbracht wird. Dadurch werden von der Impfpflicht 

bspw. auch Reinigungsdienstleister, Praktikanten, ehrenamtliche Helfer und Personen 

des freiwilligen sozialen Jahres erfasst.102 

 

§ 20 Abs. 9 IfSG – Nachweis  

 

Gemäß § 20 Abs. 9 S. 1 IfSG haben Personen, die in Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 

3 IfSG betreut werden sollen oder in Einrichtungen nach §§ 23 Abs. 3 S. 1, 33 Nr. 1 bis 

4 oder 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG tätig werden sollen, die Aufgabe, der Leitung der jeweiligen 

Einrichtung vor Beginn ihrer Betreuung oder ihrer Tätigkeiten einen Nachweis vorzule-

gen. Dieser Nachweis sollte entweder eine Impfdokumentation nach § 22 Abs. 1 und 2 

IfSG oder ein ärztliches Zeugnis nach § 26 Abs. 2 S. 4 SGB V sein, welches den ausrei-

chenden Impfschutz gegen Masern nach § 20 Abs. 8 S. 2 IfSG bestätigt (§ 20 Abs. 9 

S. 1 Nr. 1 IfSG). Der Nachweis kann auch ein ärztliches Zeugnis sein, in welchem die 

Immunität gegen Masern oder in welchem eine medizinische Kontraindikation beschei-

nigt wird (§ 20 Abs. 9 S. 1 Nr. 2 IfSG). Der Nachweis kann auch in Form einer Bestäti-

gung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung nach § 20 

Abs. 8 S. 1 IfSG, dass ein Nachweis nach Nr. 1 oder 2 bereits vorgelegen hat, erfolgen 

 
101  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
102  Vgl. ebd. 
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(§ 20 Abs. 9 S. 1 Nr. 3 IfSG). Der eben genannte Nachweis kann statt der Leitung der 

entsprechenden Einrichtung auch dem Gesundheitsamt gegenüber erbracht werden, 

wenn die oberste Landesgesundheitsbehörde dies bestimmt (§ 20 Abs. 9 S. 2 IfSG).  

Gemäß § 20 Abs. 9 S. 4 IfSG hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung (Nr. 1) das 

Gesundheitsamt in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, unverzüglich zu infor-

mieren und personenbezogene Angaben zu übermitteln, wenn eine Person nach § 20 

Abs. 9 S. 8 oder 9 IfSG den oben genannten Nachweis nicht vorlegt oder der Impfschutz 

gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder vervollständigt werden 

kann. Diese Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung der Einrichtung 

bekannt ist, dass das Gesundheitsamt bereits informiert ist (§ 20 Abs. 9 S. 5 IfSG). Ge-

mäß § 20 Abs. 9 S. 6 IfSG darf eine Person, welche ab der Vollendung des ersten Le-

bensjahres keinen oben genannten Nachweis vorzeigt, nicht in Gemeinschaftseinrich-

tungen nach § 33 Nr. 1 bis 3 IfSG betreut oder in Einrichtungen beschäftigt werden, die 

unter §§ 23 Abs. 3 S. 1, 33 Nr. 1 bis 4, 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG fallen. Eine Person darf in 

Einrichtungen nach §§ 23 Abs. 3 S. 1, 33 Nr. 1 bis 4, 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG nicht tätig 

werden, wenn sie keinen oben genannten Nachweis vorlegt (§ 20 Abs. 9 S. 7 IfSG). 

Nach § 20 Abs. 9 S. 8 IfSG kann die oberste Landesgesundheitsbehörde, wenn das 

Paul-Ehrlich-Institut Lieferengpässe zu allen Impfstoffen mit einer Masernkomponente, 

die in Deutschland zugelassen sind, veröffentlicht hat, Ausnahmen von § 20 Abs. 9 S. 6 

und 7 IfSG treffen. Wenn eine Person der Schulpflicht unterliegt, dann darf diese in 

Schulen oder sonstigen Ausbildungseinrichtungen betreut werden und darf nicht vor Be-

ginn der Betreuung ausgeschlossen werden. (§ 20 Abs. 9 S. 9 IfSG).  

Für Bewerber, bspw. für einen Arbeitsplatz als Erzieher, ist der Nachweis eines ausrei-

chenden Impfschutzes gegen Masern ab dem 01.03.2020 ein Einstellungskriterium, da 

vor Beginn der Tätigkeit ein Nachweis bei der Leitung der entsprechenden Einrichtung 

vorgelegt werden muss (§ 20 Abs. 9 S. 1 IfSG). Denn Personen ohne Nachweis dürfen 

nicht beschäftigt oder tätig werden (§ 20 Abs. 9 S. 6 und 7 IfSG). Diese subjektive Be-

rufszulassungsbeschränkung ist ein Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit der Berufs-

wahl nach Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG, welcher aufgrund des Schutzzwecks der öffentlichen 

Gesundheit als wichtiges Gemeinschaftsgut jedoch gerechtfertigt ist103.  

Das Masernschutzgesetz widerspricht nicht den Anspruch auf einen Kindertageseinrich-

tungsplatz. Es genügt, wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen bedarfsge-

rechten Betreuungsplatz nachweisen kann, damit der Anspruch auf Förderung in Tages-

einrichtungen und in der Kindertagespflege erfüllt ist. Der Anspruch ist auch erfüllt, wenn 

 
103  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 31. 
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die minderjährige Person auf Grund eines fehlenden Nachweises nach § 20 Abs. 9 S. 1 

IfSG nicht betreut werden kann.104 

 

§ 20 Abs. 10 und 11 IfSG – Übergangsfrist  

 

Gemäß § 20 Abs. 10 S. 1 IfSG haben Personen, die am 01.03.2020 bereits in Gemein-

schaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 3 IfSG betreut oder in Einrichtungen nach §§ 23 

Abs. 3 S. 1, 33 Nr. 1 bis 4, 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG tätig sind, der Leitung der entsprechenden 

Einrichtung einen Nachweis gemäß § 20 Abs. 9 S. 1 IfSG bis zum Ablauf des 31.07.2021 

zu erbringen. Wenn der Nachweis nach § 20 Abs. 9 IfSG nicht bis zum Ablauf des 

31.07.2021 erfolgt, zieht dies eine Benachrichtigung des zuständigen Gesundheitsamtes 

und eine Übermittlung personenbezogener Angaben gemäß § 20 Abs. 9 Satz 2, 4 und 

5 IfSG nach sich (§ 20 Abs. 10 S. 2 IfSG).  

Nach § 20 Abs. 11 S. 1 IfSG haben Personen, die bereits vier Wochen in Heimen oder 

in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung, insbesondere von Asylbewer-

bern und Flüchtlingen, untergebracht sind, der entsprechenden Leitung einen Nachweis 

zu erbringen, gemäß § 20 Abs. 9 S. 1 IfSG innerhalb von vier Wochen (Nr. 1) oder wenn 

sie am 01.03.2020 bereits eine Betreuung oder Unterbringung haben, bis zum Ablauf 

des 31.07.2021 (Nr. 2). Wenn der Nachweis gemäß § 20 Abs. 9 IfSG nicht rechtzeitig 

nach § 20 Abs. 11 S. 1 Nr. 1 und 2 IfSG erfolgt, zieht dies eine Benachrichtigung des 

zuständigen Gesundheitsamtes und eine Übermittlung personenbezogener Angaben 

nach § 20 Abs. 9 Satz 2, 4 und 5 IfSG nach sich (§ 20 Abs. 11 S. 2 IfSG).  

 

§ 20 Abs. 12 IfSG – Aufgaben des Gesundheitsamtes  

 

Nach § 20 Abs. 9 bis 12 IfSG sind die Leiter der entsprechenden Einrichtungen zustän-

dig, den ausreichenden Impfschutz gegen Masern zu kontrollieren und das Gesundheits-

amt zu benachrichtigen, wenn kein Nachweis vorliegt (§ 20 Abs 10 S. 2, Abs. 11 S. 2, 

Abs. 9 S. 4 IfSG). Bei der Benachrichtigung werden personenbezogene Daten übertra-

gen, sodass insbesondere bei den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Art. 32 

Datenschutzgrundverordnung gilt105. Gemäß § 20 Abs. 12 S. 1 IfSG haben Personen auf 

Anforderung dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung be-

findet, einen Nachweis nach § 20 Abs. 9 Nr. 1 IfSG zu erbringen, wenn die Personen in 

einer Gemeinschaftseinrichtung nach § 33 Nr. 1 bis 3 IfSG betreut werden (Nr. 1), wenn 

die Personen, die bereits acht Wochen in einer Einrichtung nach § 33 Abs. 4 IfSG betreut 

 
104  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
105  Vgl. ebd. 
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werden (Nr. 2 Buchst. a)) oder in einer Einrichtung nach § 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG unterge-

bracht sind (Nr. 2 Buchst. b)) sowie wenn die Personen insbesondere in Einrichtungen 

nach §§ 33 Nr. 1 bis 4 IfSG, 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG tätig sind (Nr. 3).  

Die Gesundheitsämter können auch ohne Benachrichtigung die Person auffordern, die 

zum Nachweis verpflichtet ist, einen Nachweis vorzulegen106. Es können zudem stich-

probenartige Kontrollen in den entsprechenden Einrichtungen vom Gesundheitsamt 

durchgeführt werden. Die Pflicht den Nachweis vorzulegen, kann durch Verwaltungsvoll-

streckungsrecht und Bußgeld durchgesetzt werden.107 

Gemäß § 20 Abs. 12 S. 2 IfSG kann das Gesundheitsamt die zur Vorlage des Nachwei-

ses verpflichtete Person zu einer Beratung laden und diese Person auffordern, den Impf-

schutz gegen Masern zu vervollständigen, wenn der Nachweis nach § 20 Abs. 9 S. 1 

IfSG nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorliegt oder wenn der Impfschutz gegen 

Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Laut § 20 Abs. 12 S. 3 IfSG kann 

das Gesundheitsamt, wenn eine Person keinen Nachweis auf Anforderung nach § 20 

Abs. 12 S. 1 IfSG in angemessener Frist vorlegt, der Person das Betreten von oder die 

Tätigkeit in Räumen untersagen, die dem Betrieb einer Einrichtung nach § 20 Abs. 8 S. 1 

IfSG dienen. Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall ein Verbot aussprechen, dass das 

minderjährige Kind die Kita nicht mehr betreten darf, da ein Kind ab der Vollendung des 

ersten Lebensjahres ohne Nachweis in einer Kita nicht betreut werden darf (§ 20 Abs. 9 

S. 6, Abs. 12 S. 3 IfSG).  

Wenn Personen, welche in einer entsprechenden Einrichtung schon vor dem 01.03.2020 

tätig oder beschäftigt sind, keinen Nachweis bis zum 31.07.2021 vorlegen, informiert die 

Leitung dieser Einrichtung das Gesundheitsamt (§ 20 Abs. 10 Abs. 2 IfSG). Nach nicht 

erfolgtem Vorlegen eines Nachweises auf Anforderung des Gesundheitsamtes kann die 

Person zu einer Beratung geladen werden und es kann sogar ein Tätigkeitsverbot gegen 

einen einzelnen Beschäftigten festgesetzt werden (§ 20 Abs. 12 S. 2 und 3 IfSG). Die 

Folgen eines Tätigkeitsverbotes lassen sich aus den entsprechenden vertrags-, dienst- 

oder arbeitsrechtlichen Grundlagen ableiten108. 

Der Grundrechtseingriff in die Freiheit der Berufsausübung nach Art. 12 Abs. 1 GG ist 

durch den Zweck des öffentlichen Gesundheitsschutzes gerechtfertigt. Bei der Bemes-

sung der Dauer des Verbotes ist das Grundrecht zu achten.109  

 
106  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
107  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 33. 
108  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
109  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 33. 
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Wenn eine Person der gesetzlichen Schulpflicht unterliegt, dann kann dieser trotz feh-

lenden Nachweises des Impfschutzes nicht die Betretung der Räume untersagt werden, 

welche dem Betrieb von Schulen oder sonstigen Ausbildungseinrichtungen dienen (§ 20 

Abs. 12 S. 4 IfSG). Das Gesundheitsamt kann einer schulpflichtigen Person, die schon 

vor dem 01.03.2020 in einer Schule betreut wird, kein Betretungsverbot für die der 

Schule dienenden Räume aussprechen (§ 20 Abs. 12 S. 4 IfSG), selbst wenn die Frist 

vom 31.07.2021 zum Vorlegen des Nachweises verstrichen ist. Nach § 20 Abs. 12 S. 5 

IfSG kann einer Person, welche einer gesetzlichen Unterbringungspflicht unterliegt, nicht 

untersagt werden, die Räume zu betreten, die dem Betrieb von Heimen oder Einrichtun-

gen zur gemeinschaftlichen Einrichtung, insbesondere von Asylbewerbern und Flücht-

lingen, dienen. Gemäß § 20 Abs. 12 S. 6 IfSG hat ein Widerspruch oder eine Anfech-

tungsklage gegen ein vom Gesundheitsamt nach § 20 Abs. 12 S. 3 IfSG erteiltes Verbot 

keine aufschiebende Wirkung.  

 

§ 20 Abs. 13 IfSG – Minderjährige Personen 

 

Wenn eine nach § 20 Abs. 9 bis 12 IfSG verpflichtete Person minderjährig ist, dann hat 

diejenige Person für die Einhaltung der diese Person nach § 20 Abs. 9 bis 12 IfSG tref-

fenden Verpflichtungen zu sorgen, der die Sorge für diese minderjährige Person zusteht 

(§ 20 Abs. 13 S. 1 IfSG). Die eben genannte Verpflichtung gilt auch für Betreuer, wenn 

die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu seinem Aufgabenkreis gehören (§ 20 Abs. 13 

S. 2 IfSG). Bei minderjährigen Kindern, welche nach dem 01.03.2020 bspw. neu in einer 

Kindertageseinrichtung oder Schule betreut werden sollen, haben die Eltern, welche 

nach § 1626 Abs. 1 BGB die elterliche Sorge inne haben, den Nachweis eines ausrei-

chenden Impfschutzes gegen Masern vor Beginn der Betreuung zu erbringen (§ 20 Abs. 

13 S. 1 IfSG). Wird dieser Nachweis nicht erbracht, dann kann die minderjährige Person 

in der Kindertageseinrichtung nicht betreut werden (§ 20 Abs. 9 S. 6 IfSG). Schulpflich-

tige Kinder werden trotz des fehlenden Nachweises in die erste Klasse aufgenommen 

und betreut (§ 20 Abs. 9 S. 9 IfSG). Den Kindern darf das Betreten der Schule nicht 

untersagt werden (§ 20 Abs. 12 S. 4 IfSG). Die Leitung der entsprechenden Schule be-

nachrichtigt das Gesundheitsamt über den fehlenden Nachweis (§ 20 Abs. 9 S. 4 IfSG) 

und dieses lädt die Eltern zu einem Beratungsgespräch ein, in welchem die Eltern auf-

gefordert werden, ihr Kind gegen Masern impfen zu lassen (§ 20 Abs. 12 S. 2 IfSG). 

Kommen die Eltern dieser Aufforderung nicht nach und können diese demzufolge keinen 

Nachweis über den ausreichenden Masernimpfschutz vorlegen, droht ein Bußgeld bis 

zu einer Höhe von 2.500 Euro (§ 73 Abs. 1a Nr. 7c in Verbindung mit Abs. 2 Hs. 1 IfSG).  
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§ 20 Abs. 14 IfSG – Grundrechtseinschränkung  

 

Nach § 20 Abs. 14 IfSG wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit gemäß 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG durch § 20 Abs. 6 bis 12 eingeschränkt und somit von § 20 Abs. 6 

und 7 IfSG auf die neu gefassten Absätze 8 bis 12 des § 20 IfSG ausgeweitet. Diese 

Regelung wurde aufgrund des Zitiergebots nach Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG formuliert. Fol-

gend wird im sechsten Kapitel auf die Grundrechtseinschränkung eingegangen. 

 

Von der Impfpflicht betroffene Einrichtungen  

 

Im sechsten Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes wurde § 33 IfSG in einer nicht ab-

schließenden Aufzählung konkretisiert. Nach § 33 IfSG sind Gemeinschaftseinrichtun-

gen nach diesem Gesetz Einrichtungen, in denen überwiegend minderjährige Personen 

betreut werden. Dazu gehören gemäß § 33 IfSG insbesondere Kindertageseinrichtun-

gen und Kinderhorte (Nr. 1), erlaubnispflichtige Kindertagespflege (Nr. 2), Schulen und 

sonstige Ausbildungseinrichtungen (Nr. 3), Heime (Nr. 4) und Ferienlager (Nr. 5). In § 36 

Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird die Ausnahme des § 33 Nr. 2 IfSG hinzugefügt.  

Unter § 33 Nr. 3 Var. 2 IfSG zählen Ausbildungseinrichtungen, in welchen regelmäßig 

überwiegend minderjährige Personen betreut werden. Wenn unter den betreuten Perso-

nen nicht mehr als 50 % minderjährige Personen sind, dann ist die Einrichtung keine 

Gemeinschaftseinrichtung nach § 33 Abs. 3 Var. 2 IfSG mehr. Diese Zustände können 

auch mit der Zeit variieren.110  

Zu den Einrichtungen zählen unter anderem außerdem Gemeinschaftsunterkünfte für 

Asylbewerber und Flüchtlinge (§ 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG) und Gesundheitseinrichtungen 

wie Krankenhäuser (§ 23 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 IfSG). Zu den Gesundheitseinrichtungen 

zählen auch Homöopathen, Logopäden, Hebammen, Ergotherapeuten und Physiothe-

rapeuten111. Welche Teile einer Einrichtung zur betroffenen Einrichtung zählen, ist ab-

hängig von der Integration dieser Organisationseinheiten in die Einrichtung, denn die 

Teile müssten räumlich und organisatorisch getrennt sein, zum Beispiel rechtlich selbst-

ständig, um als selbständige Organisationseinheit betrachtet zu werden112.  

 

 

 

 

 
110  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
111  Vgl. ebd. 
112  Vgl. ebd. 



 27 

§ 56 – Entschädigung  

 

Gemäß § 56 Abs. 1 S. 3 IfSG erhält eine Person keine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 

S. 1 und 2 IfSG, wenn ein Verbot der Tätigkeitsausübung oder eine Absonderung hätte 

vermieden werden können, durch die Inanspruchnahme von Schutzimpfungen oder an-

deren Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben sind o-

der im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffentlich empfohlen 

wurden. Wer nach § 56 S. 1 IfSG ein Tätigkeitsverbot erhält, weil er bspw. als Masern-

krankheitsverdächtiger gilt und deshalb einen Verdienstausfall erleidet, hat ab 

01.03.2020 keinen Anspruch auf Entschädigung in Geld. Denn nach § 56 S. 3 IfSG hätte 

durch die Inanspruchnahme einer Masernschutzimpfung dies vermieden werden kön-

nen. 

 

§ 73 IfSG – Bußgeldvorschriften 

 

In § 73 IfSG wurden die Nummern 7a bis 7d nach § 73 Abs. 1a Nr. 7 IfSG eingefügt. 

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 7a IfSG handelt eine Person ordnungswidrig, wenn eine Benach-

richtigung nach § 20 Abs. 9 S. 4 Nr. 1 IfSG nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erfolgt. Die Leitung einer Einrichtung wird sanktioniert, wenn diese das Ge-

sundheitsamt bspw. nicht informiert, falls ein Nachweis nicht vorliegt. Dies zählt nicht, 

wenn der Nachweis für nicht fachkundiges Personal misszuverstehen war113. Eine Ord-

nungswidrigkeit besteht ebenfalls, wenn eine Person entgegen § 20 Abs. 9 S. 6 oder 7 

IfSG betreut, beschäftigt oder in einer dort genannten Einrichtung tätig wird (§ 73 Abs. 

1a Nr. 7b IfSG). Wenn die entsprechende Einrichtung die Person trotz fehlenden Nach-

weises beschäftigt, kann gegen die Einrichtung ein Bußgeld verhängt werden. Es kann 

ebenso ein Bußgeld gegen die Einrichtung erhoben werden, wenn die Kita ein Kind ab 

der Vollendung des ersten Lebensjahres trotz fehlenden Nachweises weiter betreut. 

Wenn ein Nachweis nach § 20 Abs. 12 S. 1 IfSG nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig vorliegt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit (§ 73 Abs. 1a 

Nr. 7c IfSG). Ein Bußgeld kann fällig werden, wenn bspw. Eltern eines schulpflichtigen 

nicht gegen Masern geimpften Kindes trotz Aufforderung keinen Nachweis einer erfolg-

ten Impfung bei dem Gesundheitsamt vorlegen. Personen, die einer vollziehbaren An-

ordnung nach § 20 Abs. 12 S. 3 IfSG zuwiderhandeln, begehen nach § 73 Abs. 1a Nr. 7d 

IfSG eine Ordnungswidrigkeit. Ein Bußgeld kann gegen die Person erhoben werden, die 

trotz Tätigkeitsverbotes in die Einrichtung arbeiten geht. Gegen Eltern kann auch ein 

 
113  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 36. 
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Bußgeld erhoben werden, wenn sie trotz eines Betretungsverbotes das Kind weiterhin 

in die Kita bringen. Außerdem werden die Nummern 7a bis 7d in § 73 Abs. 2 Hs. 1 IfSG 

eingefügt, sodass diese Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro 

geahndet werden können.  

Nach § 73 Abs. 2 IfSG liegt die Ahndung einer Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld 

im Ermessen der zuständigen Behörden. Die Behörde hat im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften einen Handlungsspielraum und kann nach pflichtgemäßem Ermessen über 

die Erhebung von Bußgeldern entscheiden. Dies wird auch als Entschließungsermessen 

bezeichnet. Außerdem hat die Behörde bei der Höhe der Bußgelder ein Auswahlermes-

sen, da nach § 73 Abs. 2 Hs. 1 IfSG nur die Höchstgrenze von 2.500 Euro festgelegt ist. 

Die genaue Summe kann die Behörde bestimmen. Die Bußgelder werden in der Regel 

nur einmal verhängt114. Ebenso ist das Zwangsgeld eine weitere Möglichkeit geltendes 

Recht durchzusetzen, aber eine Zwangsimpfung wird es nicht geben115. 

 

Erfüllungsaufwand 

 

Diese neuen Verantwortungen sind eine personelle sowie fachliche Mehrbelastung des 

Personals der Gesundheitsämter und der Leitungen der Einrichtungen. Die Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert deshalb, dass die Kindetageseinrichtungs- 

und Schulleitungen personell und fachlich für die Übernahme dieser Verantwortung nicht 

in der Lage seien116. Auf Nachfrage konnten das SMS und BMG keine Auskunft bezüg-

lich der fraglichen Mehrbelastung geben, aufgrund der derzeitigen Kapazitätsauslastung 

wegen des Coronavirus und weil keine individuellen Anfragen beantwortet werden (An-

hang 1). Wie im zweiten Kapitel beschrieben, äußerten auch der BVÖGD fehlendes Per-

sonal bei der Umsetzung der Vorschriften des Masernschutzgesetzes. Auch Herr Uwe 

Peters, Amtsarzt im Berliner Bezirk Pankow117 und Herr Dr. Matthias Putz, Präsident des 

Landesgesundheitsamtes Niedersachsen, mahnten, dass Personalressourcen fehlen 

und durch das MSG den Einrichtungen und Gesundheitsämter Mehrarbeit entsteht, 

bspw. Impfausweise kontrollieren oder Bußgelder erheben.118 

Aufgrund der Prüfung und Anordnung von Nachweisen hat das Gesundheitsamt einen 

nicht quantifizierbaren Erfüllungsaufwand. Zudem entsteht den Gesundheitsämtern ein 

Erfüllungsaufwand durch die oben genannten Verbotsverfügungen und Bußgeldver-

 
114  Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): Warum brauchen wir eine gesetzliche Impfpflicht gegen 

Masern? Fragen und Antworten zum Masernschutzgesetz. 
115  Vgl. ebd. 
116  Vgl. Wesely, Stephanie: Sachsen hat noch große Lücken im Masernschutz., S. 1. 
117  Vgl. von Mirbach, Johan: ZDFzoom. Streit um die Impfpflicht. [Dokumentarfilm], 00:21:50-00:22:35. 
118  Vgl. Klauser, Felix; Frenkel, Beate: Frontal21. Todesrisiko Masern – Streit um die Impfpflicht. [Dokumen-

tarfilm], 00:04:30-00:05:13. 
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fahren. Diese Aufwendungen sind jeweils in nicht quantifizierbarer Höhe abschätzbar.119 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung benötigt für § 20 Abs. 1 IfSG ab 2020 

jährlich 2 Millionen Euro zusätzlich. Das Robert Koch-Institut hat unter anderem für die 

Impfsurveillance einen Mehraufwand ab 2020 von jährlich 530.000 Euro.120 

 

5 Impfdebatte: Politik und Gesellschaft über die Einführung 

einer Impfpflicht gegen Masern  

 

„Aufklärung, Information alleine hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten offensichtlich 

nicht zu dem gewünschten Ziel geführt, Masern auszurotten, wir gehen jetzt einen Schritt 

weiter.“121 – Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit  

 

5.1 Stellungnahmen der Fraktionen des Bundestags und Sächsischen Land-

tags zur Einführung einer Impfpflicht gegen Masern 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden allen Fraktionen im Bundestag (BT) und im Sächsi-

schen Landtag (SLT) sechs einheitliche Fragen per E-Mail zugesendet (Anhang 2), um 

schwerpunktmäßig herauszuarbeiten, welche Positionen die Fraktionen gegenüber der 

Einführung einer Impfpflicht gegen Masern haben. Bis auf die FDP-Fraktion (BT) gaben 

alle Fraktionen des BTs und SLTs eine Rückmeldung. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen (BT) verwies in ihrer Antwort auf Informationen, die auf ihrer Webseite veröffentlicht 

sind. 

Zunächst ist ein Blick in das Abstimmungsergebnis zum MSG in Abbildung 5.1-1 samt 

den dazugehörigen ausführlichen Abstimmungsergebnissen in Tabelle 5.1-1 empfeh-

lenswert. Dieser ermöglicht bereits einen Überblick über die unterschiedlichen Positio-

nen innerhalb der heutigen Fraktionen im Bundestag. Ähnlich divers, wie die Abstim-

mungsergebnisse, sind die Antworten im Rahmen der Fraktionsumfragen, die im folgen-

den Kapitel konsolidiert betrachtet werden. Die nachstehenden Ausführungen basieren 

auf den Antwortaussagen der Fraktionen im Anhang 3.1 und 3.2. Zusätzliche Informati-

onen werden an den entsprechenden Stellen mit Quellen belegt.  

 

 
119  Vgl. Bundesregierung (Hrsg.): Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes für den 

Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention., S. 20 ff. 
120  Vgl. ebd., S. 18. 
121  Vgl. Bundesrat (Hrsg.): Stenografischer Bericht. Plenarprotokoll 984. 984. Sitzung., S. 641. 
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Abbildung 5.1-1: Abstimmungsergebnis zum Gesetz für den Schutz vor Masern 

und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz)122 

 

 Ja Nein Enthalten 
Nicht 

abgestimmt 
Stimmen  
(gesamt) 

CDU 232 2 1 11 246 
SPD 138 0 1 13 152 

AFD 3 67 13 8 91 

FDP 67 0 2 11 80 
Die Linke 18 17 30 4 69 

Bündnis 90/Die Grünen 1 1 57 8 67 
fraktionslos 0 2 1 1 4 

Gesamtergebnis 459 89 105 56 709 

Tabelle 5.1-1: Abstimmungsergebnis zum Gesetz für den Schutz vor Masern 

und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz)123 

 
Zu Beginn ist festzustellen, dass alle Fraktionen des BTs und des SLTs die Risiken und 

Gefahren, die von einer Masernerkrankung und deren Ausbreitung ausgehen, verste-

hen. Die Fraktionen im BT und SLT wissen um die Tatsache, dass nach wie vor Impflü-

cken existieren, die dem Ziel der WHO, die Masern weltweit zu eliminieren, entgegen-

stehen. In den Fraktionen im BT und SLT herrscht ein einheitliches und widerspruchs-

freies Verständnis, den Solidaritätsgedanken in den Vordergrund zu rücken, um Perso-

nengruppen, die bspw. krankheits- oder altersbedingt impfungeeignet sind, zu schützen. 

Strittig ist jedoch die Frage des „Wie?“. Um in dieser vielfältigen Positionslandschaft den 

Überblick zu behalten, werden im Folgenden die herausgefilterten Themengebiete grup-

piert und übersichtlich dargelegt. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

Ein Kurzüberblick 

 

Die CDU/CSU-Fraktion (BT), die CDU-Fraktion (SLT) und die SPD-Fraktionen (BT und 

SLT) sind für eine Impfpflicht gegen Masern. Demgegenüber lehnen die Fraktionen 

Bündnis 90/Die Grünen (BT124 und SLT) und die AFD-Fraktionen (BT und SLT) eine 

 
122  Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Parlament. Namentliche Abstimmung. Masernschutz.  
123  Vgl. ebd. 
124  Vgl. Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.): Impfschutz. Impfquoten nachhaltig steigern. 
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solche Impfpflicht ab. Die Fraktion Die Linke ist sich im BT über die Einführung einer 

Impfpflicht uneinig und im SLT ist sie für eine Impfpflicht. Schemenhaft dargestellt exis-

tieren zwei Meinungslager. Das eine erachtet die Masernimpfpflicht als Notwendigkeit, 

da aus ihrem Blickwinkel vorherige Maßnahmen nicht zielerfüllend waren und somit eine 

Impfpflicht unabdingbar ist. Diese Position vertreten die CDU/CSU-Fraktion (BT), CDU-

Fraktion (SLT) und die SPD-Fraktionen (BT und SLT). Auf der anderen Seite befinden 

sich die Fraktionen, welche den seit Jahren stagnierenden Masernimpfquoten mit Auf-

klärungs- und Beratungsarbeit oder mit Hilfe von digitalen Lösungen entgegenwirken 

möchten. Die Fraktion Die Linke (BT) möchte die Vorteile einer Schutzimpfung hervor-

heben. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (BT und SLT) sehen vor allem großen 

Bedarf an verzahnten Aufklärungskonzepten und zielführenden Informationskampag-

nen, welche durch digitale Lösungen unterstützt werden125. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

Aufklärung und Beratung  

 

Der Themenschwerpunkt Aufklärung und Beratung zeigt das Ziel, Impfhürden zu redu-

zieren, auf. Ein erster Vorschlag zielt dabei auf die Einführung eines digitalen Erinne-

rungssystems in der BRD. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (SLT und BT) begrün-

den das große Potential darin, dass dem Impfvergessen in Form eines digitalen Impf-

passes erfolgsversprechend entgegengewirkt werden kann126. Diesem Gedanken 

schließen sich unter anderem die AFD-Fraktionen (BT und SLT) an. Als zweiten Vor-

schlag regt die Fraktion Die Linke (BT) an, über eine Beratungsermächtigung für Mitar-

beiter im Pflegedienst nachzudenken. Ein dritter Aspekt zielt auf Aufklärungsangebote 

ab, um Impfhürden zu reduzieren. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (SLT) empfiehlt 

zur Impfstatusabfrage und Aufklärung Schwangerschaftsvorsorgegespräche, Erste-

Hilfe-Kurse oder Gesundheitsuntersuchungen zu nutzen. Die AFD-Fraktion (BT) argu-

mentiert, dass Telemediawerbung und Aufklärungsgespräche eine wichtige Ergänzung 

darstellen können. Der vierte Vorschlag beinhaltet eine Verbesserung der ärztlichen 

Landversorgung, welcher von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT) vorgeschlagen 

wird127. Als Erweiterung dessen wird eine generelle Aufstockung des öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (SLT) und den Fraktionen 

Die Linke (BT und SLT) vorgeschlagen. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

 

 

 
125  Vgl. Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.): Impfschutz. Impfquoten nachhaltig steigern. 
126  Vgl. ebd. 
127  Vgl. ebd. 
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Sanktionierung 

 

Mit der Vorgehensweise bei Impfverweigerungen und den damit verbundenen Sanktio-

nen, stimmen nicht alle Fraktionen überein. Die SPD-Fraktion (SLT) und die Fraktion Die 

Linke (SLT) äußerten sich diesbezüglich verhalten. Sie erachten sanktionierende Mittel 

als ungeeignet, um einer Impfverweigerung entgegenzuwirken. Der Gedanke Kinder 

vom Kitabesuch bei Nichtimpfung auszuschließen, spaltet die Fraktionen in ihren An-

schauungen. Die CDU/CSU-Fraktion (BT) verweist auf bereits getroffene Maßnahmen, 

wie die Impfberatungspflicht von Eltern vor dem ersten Kitabesuch durch Art. 8 Nr. 5 des 

Präventionsgesetzes in § 34 Abs. 10a IfSG. Nach Art. 8 Nr. 6 Buchst a) Buchst. bb) des 

Präventionsgesetzes ist ein entsprechendes Fehlverhalten seitens der Eltern, das Nicht-

erbringen des Impfberatungsnachweises, mit Bußgeldern sanktionierbar (§ 73 Abs. 1a 

Nr. 17a IfSG). Zudem kann durch Art. 1 Nr. 29 des Gesetzes zur Modernisierung der 

epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten dieses Fehlverhalten mit 

einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden 

(§ 74 IfSG). Die CDU/CSU-Fraktion (BT) betont hierbei, dass die Beratung der Eltern 

und nicht der finanzielle Aspekt im Mittelpunkt steht. Die CDU-Fraktion (SLT) erachtet 

ebenfalls einen Kitaausschluss als geeignetes Mittel, eine Impfpflicht durchzusetzen. Die 

SPD-Fraktion (BT) sieht in einem entsprechenden Fehlverhalten seitens der Eltern eine 

Sanktionsfähigkeit begründet. Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (BT und SLT) se-

hen die Impfvoraussetzung für Kitabesuche und das Kitapersonal als gerechtfertigt, mit 

Verweis impfunfähige Gruppen zu schützen, enthalten sich aber bei der Positionierung 

gegenüber entsprechenden Sanktionen128. Die AFD-Fraktion (SLT) hält einen Aus-

schluss nichtgeimpfter Kinder aus einer Kita ähnlich der Bußgeldvorschriften für gerecht-

fertigt, lehnt aber diesen aufgrund der Fraktionshaltung gegenüber der Impfpflicht ab. 

Bei den Fraktionen Die Linke (BT und SLT) zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Die 

Fraktion Die Linke (BT) ist gegen eine Kitaimpfpflicht, da diese das von ihr geforderte 

Recht auf einen Kitaplatz tangieren würde. Die Fraktion Die Linke (SLT) hält es für plau-

sibel, den Besuch einer Kindertagesstätte von nichtgeimpften Kindern im Interesse aller 

übrigen Kinder zu verweigern. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 
128  Vgl. Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.): Impfschutz. Impfquoten nachhaltig steigern.  
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Ausweitung der Impfpflicht 

 

Die Ausweitung einer Impfpflicht auf weitere Krankheiten können sich die CDU/CSU-

Fraktion (BT), die CDU-Fraktion (SLT) und die Fraktion Die Linke (SLT) vorstellen. Die 

SPD-Fraktionen (BT und SLT) sehen diese zumindest derzeit nicht begründet, stehen 

der grundsätzlichen Idee jedoch nicht entgegen. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

Rechtliche Aspekte 

 

Im Rahmen der Befragung traten mehrfach rechtliche Bedenken gegenüber der Einfüh-

rung einer Impfpflicht seitens der Fraktionen auf. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

(SLT) vermutet juristische Risiken in Form von Schadensansprüchen Impfgeschädigter 

gegenüber dem Staat. Die AFD-Fraktion (BT) begründet ihre Bedenken mit dem Recht 

auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), das grundrechtlich geschützte 

Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) und das Gleichheitsrecht von Kindern und Eltern (Art. 

3 Abs. 1 GG), welche allesamt tangiert seien. Außerdem gibt die AFD-Fraktion (BT) zu 

bedenken, dass eine Impfpflicht die Berufsfreiheit von Ärzten (Art. 12 Abs. 1 GG) sowie 

deren Gleichheitsrechte (Art. 3 Abs. 1 GG) schneide und stützt sich dabei auf das 

Rechtsgutachten mit Verfassungsfragen zur Masernimpfpflicht: „Ist die Impfpflicht nach 

dem geplanten Masernschutzgesetz verfassungswidrig?“, erstellt von Univ.-Prof. Dr. 

Stephan Rixen, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheits-

recht der Universität Bayreuth. Das Recht auf körperlicher Unversehrtheit sieht die Frak-

tion Die Linke (BT) mit dem MSG ebenfalls betroffen. Die AFD-Fraktion (BT) sieht au-

ßerdem hinreichende Bedingungen für eine gesetzliche Masernimpfpflicht nicht als er-

füllt. Ihre Entscheidung begründet die AFD-Fraktion (BT) unter anderem mit Daten aus 

einer Kleinen Anfrage, wonach sich aus den starken jährlichen Masernfallzahlschwan-

kungen zwischen 2008 und 2018 keine Tendenz ableiten ließe. Die AFD-Fraktion (SLT) 

ist der Auffassung, dass nach § 20 Abs. 6 IfSG bereits die gesetzliche Grundlage be-

stehe, um der epidemischen Verbreitung einer Krankheit mit schwerem Verlauf durch 

staatlich angeordnete Schutzimpfung entgegenzuwirken. Daneben ist die Sterblichkeits-

rate bei einer Masernerkrankung mit 0,1 % nach Ansicht der Fraktion zu gering, um eine 

Masernimpfpflicht begründen zu können. Die SPD-Fraktion (BT) hat keine rechtlichen 

Bedenken: Die Vorgabe, dass definierte Personengruppen einen hinreichenden Impf-

schutz gegen Masern aufweisen müssen, sei zwar ein direkter Eingriff in das Grundrecht 

der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG), wird aber mit den verfolgten 

Öffentlichkeitszielen des gesellschaftlichen Gesundheitsschutzes begründbar. Die CDU-
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Fraktion (SLT) verweist auf die ausstehende rechtliche Beurteilung durch das Bundes-

verfassungsgericht. (Anhang 3.1 und 3.2) 

 

Nachteile einer Impfpflicht 

 

Die Nachteile einer Impfpflicht werden von den Fraktionen sehr vielschichtig aufgeführt. 

Die SPD-Fraktionen (BT und SLT), die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (BT und SLT) 

und die AFD-Fraktionen (BT und SLT) orientieren sich an der Stellungnahme des Deut-

schen Ethikrates. Dieser beurteilt Zwang und Zwangsandrohung als einen kontraproduk-

tiven Akt, der das generelle Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen reduziert und dem-

zufolge eine direkte Auswirkung auf Impfquoten anderer freiwilliger Schutzimpfungen 

haben könnte.129 Die AFD-Fraktion (BT) und die Fraktion Die Linke (BT) führen an, dass 

eine Impfpflicht Eltern die Entscheidungsfreiheit nimmt, über Nutzen oder Risiken für ihre 

Kinder selbst entscheiden zu dürfen. Die Fraktion Die Linke (BT) möchte außerdem be-

stehende Ängste von Eltern vor Komplikationen ernstnehmen und aufklären. Daneben 

würde sich das Arzt-Patienten-Verhältnis nach Auffassung der Fraktion durch Sanktio-

nierungsmaßnahmen bei Nichtimpfung verschlechtern. Die AFD-Fraktion (BT) stellt fest, 

dass die heutige Impfpflicht nicht nur gegen Masern, sondern auch gegen Mumps, Rö-

teln und eventuell Varizellen besteht, da in Deutschland ausschließlich Drei- bzw. Vier-

fachimpfstoffe existieren. Dies stellt nach Meinung der Fraktion eine indirekte Erweite-

rung der Impfpflicht dar. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT) kritisiert die Impfpflicht 

nach dem MSG, da diese keine Impfpflicht für die gesamte deutsche Bevölkerung um-

fasst130. Des Weiteren bemängelt die Fraktion die einseitige Fokussierung auf die Krank-

heit Masern und das Vergessen von Krankheiten wie Polio oder Diphterie131. (Anhang 

3.1 und 3.2) 

 

5.2 Stellungnahmen zum Referentenentwurf des Masernschutzgesetzes  

 

Der Deutsche Lehrerverband befürwortet den Referentenentwurf und unterstützt das 

Ziel, die notwendigen Impfquoten durch Pflichtimpfungen zu erreichen. Der DL bekräftigt 

die verpflichtende Schutzimpfung bei bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel 

bei betreuten Kindern und Jugendlichen sowie dem Betreuungspersonal, wie Erzieher 

und Lehrer. Daneben spricht sich der DL für Informationskampagnen sowie einen er-

leichterten Impfzugang aus und schlägt als möglichen Impfzeitpunkt die Schuleingangs-

 
129  Vgl. Bündnis 90/Die Grünen (Hrsg.): Impfschutz. Impfquoten nachhaltig steigern. 
130  Vgl. ebd. 
131  Vgl. ebd. 
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untersuchung vor. Zudem merkt der DL an, dass die Gesundheitsversorgung an Schulen 

durch Schulkrankenschwestern ergänzt werden könnte.132 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft unterstützt die Auseinandersetzung mit dem 

Thema, ist zugleich aber gegen den Vorschlag, die Durchsetzung einer Impfpflicht in das 

Aufgabenfeld sozialpädagogischen Gemeinschaftseinrichtungen zu übertragen. Hierzu 

mahnt ver.di zunächst an, dass der heutige Personalschlüssel bereits ohne zusätzliche 

Aufgaben zu gering bemessen sei. Deshalb sei es schwierig, das Mehr an Kontrollauf-

gaben innerhalb der oben genannten Einrichtungen zu leisten. Daneben merkt ver.di an, 

dass diese Impfpflicht einen Kontrollzwang für die Mitarbeiter sozialpädagogischen Ge-

meinschaftseinrichtungen bedeuten würde, welche das Verhältnis zu Eltern, das eine 

kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit benötigt, stören könnte. Deshalb emp-

fiehlt ver.di die entstehenden Aufgaben auf die Gesundheitsämter zu übertragen, welche 

im engen Austausch mit den entsprechenden Akteuren stehen müssten. Außerdem soll-

ten zunächst Impfquoten durch anderweitige Möglichkeiten erhöht werden.133 

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. 

unterstützt die Einführung einer Masernimpfpflicht für Einrichtungen nach § 33 IfSG, für 

Gemeinschaftseinrichtungspersonal und Personen, deren Tätigkeitsbereich Patienten-

kontakt erfordert. Der BVÖGD ergänzt, dass der Zusatzaufgabenaufwand in den Ge-

sundheitsämtern angemessen berücksichtigt werden muss.134 

Die Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege befürwortet die Ziele des Gesetzesentwurfs, ist aber der Ansicht, dass verstärkt 

auf Aufklärungen gesetzt werden sollte. Impfhindernisse müssen demnach erkannt und 

reduziert werden. Im Falle einer Impfpflicht müssen Monoimpfstoffe gegen Masern an-

geboten werden, um einer Masernimpfpflicht angemessen Rechnung zu tragen. Außer-

dem erkennt BEVKi einen Zusammenhang zwischen niedrigeren Betreuungsquoten 

bspw. in Süddeutschland und niedrigeren Durchimpfungsraten, sodass eine Immunisie-

rung im Vorschulalter durch Heimbetreuungsfälle verfehlt wird. Zuletzt weist die BEVKi 

auf personelle Kapazitätsengpässe hin, welche durch eine Impfpflicht entstehen werden, 

sodass eine Personalaufstockung in den entsprechenden Einrichtungen und Bereichen 

erforderlich sein wird.135 

 
132  Vgl. Deutscher Lehrerverband (Hrsg.): Stellungnahme des Deutschen Lehrerverbandes zum Entwurf 

eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz)., 
S. 1. 

133  Vgl. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Hrsg.): Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft – ver.di zum Referentenentwurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der 
Impfprävention (Masernschutzgesetz)., S. 1 ff. 

134  Vgl. Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. (Hrsg.): Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masern-
schutzgesetz)., S. 1-6.  

135  Vgl. Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Hrsg.): Ent-
wurf eines Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzge-
setz)., S. 1-4. 
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6 Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Einfüh-

rung einer gesetzlichen Impfpflicht gegen Masern nach Arti-

kel 1 des Masernschutzgesetzes vom 10. Februar 2020  

 

„Ja, es geht um die Freiheit des Einzelnen; aber es geht eben auch um die Verantwortung 

des Einzelnen. Freiheit heißt auch, dass ich nicht unnötig gefährdet werde. Deswegen ist 

gerade aus dem Blickwinkel der Freiheitserhaltung dieses Gesetz ein gutes Gesetz; es 

schützt die Freiheit und die Gesundheit.“136 – Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit 

 

Menschen begehren die Freiheit. Die Freiheit ist ein Grundbedürfnis. Die Grundrechte 

sind die Normen, die den Menschen ihre Freiheiten gewährleisten.137 Sie regeln grund-

legend und unmittelbar das Verhältnis des Einzelnen zur öffentlichen Gewalt und verlei-

hen dem Einzelnen subjektive Rechte. Mittels Verfassungsbeschwerde können die 

Grundrechte erwirkt werden.138 Ob das Masernschutzgesetz vom 10.02.2020 gegen das 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verstößt, wird in den folgenden Unterka-

piteln geprüft. Nur wenn das Masernschutzgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist, 

kann es Bestand haben. Die folgenden Prüfungen beinhalten unter dem Punkt der ma-

teriellen Verfassungsmäßigkeit als Abwägungsargumente Ausarbeitungen der vorher-

gehenden Kapitel. Diese Ausarbeitungen wurden ordnungsgemäß in den entsprechen-

den Kapiteln belegt und werden im Folgenden nicht noch einmal referenziert. Zusätzli-

che Informationen werden mit Quellen belegt.  

 

6.1 Vereinbarkeit der Impfpflicht gegen Masern nach Artikel 1 des Masern-

schutzgesetzes mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit  

 

Es ist zu prüfen, ob die allgemeine Impfpflicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit 

nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzt. Die Einführung einer Impfpflicht gemäß Art. 1 Nr. 8 

Buchst. e) des Masernschutzgesetzes würde gegen das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit verstoßen, wenn diese Impfpflicht einen Eingriff in den Schutzbereich von Art. 2 

Abs. 2 S. 1 GG darstellen würde und dieser Eingriff verfassungsrechtlich nicht zulässig 

wäre.  

 

 

 
136  Deutscher Bundestag (Hrsg.): Stenografischer Bericht. 127. Sitzung., S. 15828 f. 
137  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin: Grundrechte. 7. Auflage, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesell-

schaft, 2020, Rn. 1. 
138  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. 15. 

Auflage, München, Verlag C.H.Beck oHG, 2018, S. 15, Rn. 1. 
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6.1.1 Eröffnung des Schutzbereiches 

 

Fraglich ist, ob der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG berührt ist. 

 

Persönlicher Schutzbereich 

 

Es könnte der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. Gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG hat 

jeder das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. Es handelt sich bei dem 

Recht auf körperliche Unversehrtheit um ein Menschenrecht, weshalb folglich der per-

sönliche Schutzbereich für jede natürliche Person als Grundrechtsträger eröffnet ist. 

Demnach können sich alle natürlichen Personen auf Art. 2 Abs 2 S. 1 GG berufen und 

Verletzungen vor Gericht geltend machen139. Verfassungsrechtlich besteht kein Unter-

schied in der Prüfung bezüglich des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit zwi-

schen einer Impfpflicht für Kinder oder eine allgemeine Impfpflicht für alle, demzufolge 

auch für Erwachsene140. Das Masernschutzgesetz beinhaltet die Impfpflicht gegen Ma-

sern für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres, die bspw. in die Kita oder in die 

Schule gehen und für Erwachsene ab dem Geburtsjahr 1971, die bspw. in Schulen oder 

Krankenhäusern arbeiten (§ 20 Abs. 8 S. 1 und 2 IfSG). Der persönliche Schutzbereich 

ist somit eröffnet. 

 

Sachlicher Schutzbereich 

 

Es könnte der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Das Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG schützt nachfolgende Verhaltensweisen bzw. Zu-

stände aus der Sphäre des Grundrechtsinhabers141. Es wird zum einen die körperliche 

Ungestörtheit der Körpersphäre im biologisch-physiologischen Sinne umfasst142. Darun-

ter fallen bspw. der Schutz gegen die Hervorrufung von Krankheiten und Gebrechen143 

sowie der Schutz der Fortpflanzungsfähigkeit144 und die Freiheit von Schmerz145. Zum 

anderen wird das psychische Wohlbefinden bzw. die nichtkörperliche Einwirkung ge-

schützt, wenn ihre Wirkung mit einem körperlichen Eingriff vergleichbar ist146. Der 

 
139  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 22. 
140  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsmäßig-

keit einer gesetzlichen Impfpflicht für Kinder., S.3. 
141  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 19. 
142  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 14.01.1981 (Az. 1 BvR 612/72), Rn. 53. 
143  Vgl. ebd., Rn. 53-56. 
144  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 11.01.2011 (Az. 1 BvR 3295/07), Rn. 74. 
145  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf: Grundrechte. Staatsrecht II. 35., neu bearbeitete Auflage, Hei-

delberg, C.F. Müller GmbH, 2019, Rn. 472. 
146  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 14.01.1981 (Az. 1 BvR 612/72), Rn. 56. 
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sachliche Schutzbereich besteht in dem Rechtsgut der Gesundheit147. Die körperliche 

Integrität sowie die körperliche Selbstbestimmung eines jeden Menschen148, unter wel-

che die Selbstverletzung und die Freiheit zur Krankheit fallen, werden ebenfalls gesi-

chert. Die Selbstbestimmung hat ihre Grenzen in der Abwendung einer drohenden 

schweren gesundheitlichen Schädigung149.  

Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist die Reaktion auf die Ver-

brechen des nationalsozialistischen Staates, wie die Endlösung der Judenfrage, 

Zwangsversuche an lebenden Menschen und Folterungen150 (historische Auslegung). 

Durch diese Taten ist ebenso die Schranken-Schranke in Art. 104 Abs. 1 GG abzuleiten, 

welche körperliche und seelische Misshandlungen verbietet151. Das allgemeine geistige 

und soziale Wohlbefinden wird nicht von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gewahrt152. Der sachliche 

Schutzbereich von Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist berührt, wenn das Grundrecht auf körperliche 

Unversehrtheit im Einzelfall beeinträchtigt wird, das heißt, wenn eine Beschneidung der 

oben genannten Freiheiten, welche sich aus dem Grundrecht ableiten, eintritt153. Die 

vorliegende Impfpflicht nach dem MSG beeinträchtigt die Freiheit auf körperliche Integ-

rität und Selbstbestimmung. Die Masernschutzimpfung soll vor der Krankheit Masern 

schützen und führt unter anderem zur Grundrechtsbeeinträchtigung der körperlichen Un-

versehrtheit, da vom MSG betroffene Personen nicht mehr frei entscheiden können, ob 

sie gegen Masern geimpft werden und die Impfung eine Injektion in den Körper darstellt. 

Diese Beeinträchtigung wird folgend im Prüfungspunkt Eingriff in den Schutzbereich er-

örtert. Der sachliche Schutzbereich ist somit eröffnet.  

 

Der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist durch die Masernimpfpflicht des Artikel 1 

des Masernschutzgesetzes berührt.  

 

6.1.2 Eingriff in den Schutzbereich 

 

Fraglich ist, ob ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gegeben ist. 

 

Es wird bei Grundrechten zwischen positiven und negativen Verpflichtungen unterschie-

den154. Die Abwehrfunktion der Grundrechte ist die negative Verpflichtung. Diese dient 

 
147  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art.1, Rn. 19. 
148  Vgl. Bundesverfassungsgericht 2. Senat, Beschluss vom 23.03.2011 (Az. 2 BvR 882/09), Rn. 39. 
149  Vgl. ebd., Rn. 19. 
150  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 469.  
151  Vgl. ebd., Rn. 472.  
152  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 14.01.1981 (Az. 1 BvR 612/72), Rn. 54 f.  
153  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 41.  
154  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 3 f. 
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zum Schutz der Freiheitsphäre des Einzelnen vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt und 

bezweckt das Unterlassen des Grundrechtsverpflichteten155.  

Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist vorhanden, wenn der Schutzbereich des 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG unmittelbar, zielgerichtet und imperativ durch den Staat bzw. den 

Grundrechtsverpflichtenden rechtsförmlich beeinträchtigt wird156. Die Pflicht zur Masern-

impfung stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar. Die Handlung des 

Staates, eine Impfpflicht durch das MSG gesetzlich vorzuschreiben, führt zurechenbarer 

Weise zu einer Belastung des betroffenen Grundrechtsträgers durch den Staat157. Un-

mittelbar wirkt sich die Impfpflicht des Masernschutzgesetzes, welches vom Bundestag 

beschlossen und vom Bundespräsidenten ausgefertigt worden ist, direkt auf die betroffe-

nen Personen, zum Beispiel Krankenhauspersonal und schulpflichtige Kinder, aus. Das 

MSG begründet direkt die Pflicht zum Impfen und erfüllt dies ebenso zielgerichtet, weil 

genau definiert ist, welche Personen von dieser Pflicht betroffen sind. Der Eingriff durch 

eine Pflichtimpfung aufgrund des Masernschutzgesetzes fällt unter den Gesetzesvorbe-

halt nach Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG.  

Es darf jedoch niemals aufgrund eines Gesetzes oder durch ein Gesetz nach Art. 2 

Abs. 2 S. 3 GG ein Eingriff in den „Menschenwürde-Kern“ nach Art. 1 Abs. 3 GG und in 

den Wesensgehalt nach Art. 19 Abs. 2 GG des Grundrechts auf körperliche Unversehrt-

heit erfolgen, sondern nur in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Der Wesens-

gehalt des Rechts auf körperliche Unversehrtheit wird durch das MSG nicht berührt, da 

die Aufgabe des MSG ist, die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit vor einer Ma-

sernerkrankung zu schützen158.  

Es wird den betroffenen Personen keine Wahl zur Masernschutzimpfung gegeben, da 

bei Nichtimpfung ein Tätigkeitsverbot in einschlägigen Gemeinschaftseinrichtungen und 

Einrichtungen, wie Arztpraxen, verhängt wird und Bußgelder drohen. Eine Betreuung 

von Kindern, welche nicht geimpft sind, wird verwehrt und den Eltern droht ein Bußgeld, 

wenn sie ihre Kinder nicht impfen. Von der Schule werden ungeimpfte Kinder nicht aus-

geschlossen. Die körperliche Selbstbestimmung und Freiheit zur Krankheit werden da-

durch berührt. Das Durchführen einer Impfung an einem Menschen stellt einen Eingriff 

am Körper dar, da der Körper einer Lebendimpfung ausgesetzt ist159.  

Es braucht keine Schädigungsabsicht, um die Merkmale eines Eingriffs zu erfüllen160. 

Bei einer Einwilligung der betroffenen Person zur ärztlichen Heilbehandlung liegt kein 

 
155  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 04.04.2006 (Az. 1 BvR 518/02), Rn. 129 f. 
156  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 492. 
157  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 26. 
158  Vgl. Bundesverwaltungsgericht 1. Senat, Urteil vom 14.07.1959 (Az. I C 170.56), Rn. 18. 
159  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Epidemiologisches Bulletin Nr. 2. Stellungnahme der Ständigen Impf-

kommission (STIKO) am RKI. Fachliche Anwendungshinweise zur Masern-Postexpositionsprophylaxe 
bei Risikopersonen., S. 20. 

160  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 2, Rn. 87.  
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Eingriff vor161. Vorliegend ist eine Einwilligung jedoch nicht notwendig, da durch das 

MSG eine Pflicht zur Impfung besteht und die Personen keine Wahlmöglichkeit haben 

und somit eine Einwilligung überflüssig ist.  

Die Leistungsfunktion der Grundrechte und dessen Schutzfunktion ist die positive Ver-

pflichtung. Sie zielt auf eine aktive Handlung der Grundrechtsverpflichtenden ab und 

führt zu Leistungsansprüchen. Es handelt sich unter anderem um den rechtlichen Schutz 

des Staates gegenüber dem Eingriff von Dritten in das Recht auf körperliche Unversehrt-

heit.162 Der Staat schützt das Rechtsgut Gesundheit seiner Bürger und betreibt Risiko-

vorsorge gegen Gesundheitsgefährdungen, dessen Grenzen aber in der Freiheit der ge-

wollten Selbstschädigung liegen163.  

Zudem schließt eine geringe Intensität einer Beeinträchtigung der körperlichen Unver-

sehrtheit einen Eingriff nicht aus164.  

 

Es ist ein Eingriff in den Schutzbereich nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gegeben. Ob der 

Eingriff verhältnismäßig ist, wird nachfolgend in der verfassungsrechtlichen Rechtferti-

gung betrachtet.  

 

6.1.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung  

 

Der oben genannte Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 

Abs. 2 S. 1 GG könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.  

 

Beschränkbarkeit des Grundrechts 

 

Der Staat darf nicht ohne Rechtfertigung und gesetzliche Grundlage das Rechtsgut der 

körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigen. Ein Eingriff kann durch ein förmliches Par-

lamentsgesetz oder aufgrund dieses Gesetzes gerechtfertigt sein165. Es bedarf einer Ein-

griffsmöglichkeit. Gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 und 3 GG ist die Möglichkeit des Eingriffs 

bzw. ein Gesetzesvorbehalt gegeben. Im vorliegenden Fall wird unmittelbar durch das 

MSG, welches ein Parlamentsgesetz ist, in das Grundrecht auf körperliche Unversehrt-

heit eingegriffen. Der verkürzte Wortlaut in Art. 2 Abs. 2 S. 3 GG begründet keinen sach-

lichen Unterschied, sodass aufgrund eines Gesetzes und durch ein Gesetz daraus ab-

geleitet werden kann166. Der Schutz der körperlichen Unversehrtheit ist demzufolge nicht 

 
161  Vgl. Bundesverfassungsgericht 2. Senat, Beschluss vom 23.03.2011 (Az. 2 BvR 882/09), Rn. 41. 
162  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 2, Rn. 4. 
163  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 160. 
164  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 474. 
165  Vgl. Bundesverfassungsgericht 2. Senat, Urteil vom 18.07.1967 (Az. 2 BvF 3/62), Rn. 127. 
166  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 42. 
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absolut167. Zudem hat der Gesetzgeber das Zitiergebot nach Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG zu 

beachten. Demnach muss, wenn Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG durch ein Gesetz eingeschränkt 

werden soll, das Gesetz dieses Grundrecht unter Angabe des Artikels benennen. Ge-

mäß Art. 20 Abs. 14 IfSG wurde das Zitiergebot eingehalten. 

 

Formelle Verfassungsmäßigkeit 

 

Für die Einführung einer Impfpflicht durch das MSG vom 10.02.2020 bedarf es einer 

Gesetzgebungskompetenz. Gemäß Art. 72 Abs. 1 GG haben die Länder im Rahmen der 

konkurrierenden Gesetzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung, wenn der Bund von 

seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Nach 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für 

Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen 

und Tieren. Demnach haben die Länder in diesem Bereich keine Gesetzgebungskom-

petenz, da der Bund von diesem Recht Gebrauch gemacht und das Masernschutzgesetz 

erlassen hat. Die Länder dürfen kein Gesetz in Bezug auf Regelungen zur Pflicht der 

Masernschutzimpfung beschließen. Das Gesetzgebungsverfahren wurde im zweiten Ka-

pitel ausführlich erörtert und das MSG wurde ohne Problematiken rechtmäßig erlassen, 

sodass dieser Prüfungspunkt nicht weiter ausgeführt wird.  

 

Materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes 

 

Der Eingriff durch das MSG müsste schließlich verhältnismäßig sein.  

 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Rechtsstaatsprinzips wäre der Eingriff 

durch das MSG in das Recht auf körperliche Unversehrtheit verhältnismäßig, wenn die-

ser Eingriff geeignet, erforderlich und angemessen wäre sowie ein legitimer Zweck ver-

folgt werden würde. 

 

Legitimer Zweck  

 

Es müsste mit der Impfpflicht gegen Masern durch das MSG ein legitimer Zweck verfolgt 

werden. Ein essenzieller Zweck muss verfassungsrechtlich legitim sein und sich vor al-

lem im Wege der Gesetzesauslegung erkennen lassen168. Die WHO setzte das Ziel der 

Eliminierung von Masern und Deutschland bekannte sich zu dieser Bestrebung für die 

 
167  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 158. 
168  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 116 f.  
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deutsche Bevölkerung und als Beitrag für eine weltweite Ausrottung des Virus. Der Plan 

der Eliminierung war ursprünglich bis 2020 gesetzt und wurde nicht erfüllt. Durch eine 

flächendeckende Impfung für Kinder und bestimmte Personengruppen nach dem MSG 

kann der Zweck, die Krankheit Masern in Deutschland zu eliminieren und folglich Aus-

brüche der Masernkrankheit zu verhindern, verfolgt werden. Außerdem sollen die 

Schwächsten unserer Gemeinschaft, die Kinder, vor dieser Krankheit bewahrt werden, 

weshalb neben den Kindern selbst, Erwachsene in entsprechenden Personengruppen, 

wie zum Beispiel Lehrer und Erzieher, von der Impfpflicht betroffen sind. Es besteht ein 

öffentliches Interesse an der Eliminierung der Masernkrankheit. Der Schutz der deut-

schen Bevölkerung umfasst die Eliminierung von Masern auf gesamtgesellschaftlicher 

Ebene in der BRD durch das Erreichen einer Herdenimmunität infolge der Erhöhung der 

Durchimpfungsrate auf 95 %. Wird dieses Ziel erreicht, kann die Krankheit Masern nicht 

weiterverbreitet werden und es besteht keine Ansteckungsgefahr für ungeimpfte Kinder 

und Erwachsene. Demzufolge werden mit der Impfpflicht gegen Masern durch das MSG 

die nach § 20 Abs. 1 IfSG legitimen Zwecke der Eliminierung von Masern und des Schut-

zes der Kinder vor Masern verfolgt. 

 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Geeignet 

 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, müsste die Impfpflicht gegen 

Masern nach dem MSG im Hinblick auf die verfolgten Zwecke geeignet sein. Die Impf-

pflicht wäre schon dann geeignet, wenn die verfolgten Zwecke gefördert werden kön-

nen169. Geimpfte Kinder und Erwachsene sind vor den entsprechenden Krankheiten ge-

schützt und können diese Krankheiten nicht verbreiten. Impfungen sind mit die wichtigs-

ten und wirksamsten Präventionsmaßnahmen, um vermeidbare Krankheiten zu verhin-

dern170. Der Eingriff durch das MSG sieht eine Pflichtimpfung gegen die Krankheit Ma-

sern vor, sodass Personen, die gegen Masern geimpft sind und Personen, die noch nicht 

geimpft sind oder durch eine medizinische Kontraindikation nicht geimpft werden kön-

nen, geschützt sind. Diese Maßnahme fördert das Ziel der Herdenimmunität durch er-

höhte Impfquoten und zugleich die Eliminierung der Masernkrankheit sowie den Schutz 

der Kinder vor Masern in der BRD. Die Maßnahmen nach dem MSG sind somit geeignet, 

die verfolgten Zwecke zu erreichen bzw. zu fördern.  

 

 

 

 
169  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 118.  
170  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Impfen. 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Erforderlich  

 

Zudem müsste die Masernimpfpflicht nach dem MSG dem Grundsatz der Erforderlich-

keit entsprechen und demzufolge das mildeste Mittel sein. Der Eingriff darf nicht über 

das zur Erreichung der legitimen Zwecke notwendige Maß hinausgehen171. Es darf kein 

milderes und gleich gut geeignetes Mittel vorhanden sein, um die verfolgten Zwecke zu 

erreichen. Die Masernkrankheit zu durchleben, könnte ein milderes Mittel sein. Jedoch 

gibt es gegen diese Infektionskrankheit keine ursächliche Behandlung, sondern nur 

symptomlindernde Maßnahmen. Die Infizierung und das Überstehen der Masernkrank-

heit ist kein milderes Mittel. Die freiwilligen Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen 

sowie die Impfempfehlung der STIKO könnten mildere Mittel sein. Die Impfempfehlun-

gen zeigen, in welchem Alter die Impfungen durchgeführt werden sollen. Die Kampagne 

„Deutschland sucht den Impfpass“ und das sächsische Projekt „Impfbus“ oder Informa-

tionsmaterialien über das Impfen mit dem sächsischen Slogan „Sachsen impft“ sind 

Maßnahmen, die Eltern und andere Bürger der BRD auf freiwilliger Basis motivieren sol-

len, sich und ihre Kinder impfen zu lassen. Doch nicht allen Bürgern in Deutschland sind 

diese Maßnahmen bekannt. Die Kampagne „Deutschland sucht den Impfpass“ ist nur 

29 % der Befragten im Jahr 2018 bekannt. Nach einer Umfrage des BZgA ist die Befür-

wortung der Impfungen in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch ist die für eine Her-

denimmunität erforderliche Impfquote von 95 % bei der zweiten Masernschutzimpfung 

nicht erreicht. Dies zeigt, dass die freiwilligen Maßnahmen nicht für die verfolgten Zwe-

cke der Eliminierung und des Schutzes der Kinder ausgereicht haben und sind demzu-

folge kein gleich gut geeignetes Mittel. Weitere mildere Mittel könnten erweiterte freiwil-

lige Maßnahmen sein, die Eltern und andere Bürger über das Impfen aufklären und zum 

Impfen animieren. Darunter könnte ein Erinnerungssystem gezählt werden, welches die 

Bürger an Impfungen erinnert oder ein digitaler Impfpass, durch welchen selbständig 

und jederzeit der Impfstatus geprüft werden kann. Dies könnte mit datenschutzrechtli-

chen Gründen nicht vereinbar sein. Das Projekt des Impfbusses könnte auf alle sächsi-

schen Schulen ausgeweitet werden und Informationsmaterial könnte besser zugänglich 

für Eltern und andere Bürger bereitgestellt werden. Diese beispielhaft genannten Maß-

nahmen werden nicht zu den gewünschten Zielen der Eliminierung der Masern und des 

Schutzes der Kinder vor Masern führen, da sich durch die bereits durchgeführten freiwil-

ligen Maßnahmen keine Verbesserung in den Impfquoten zeigt. Zudem wird das Desin-

teresse der deutschen Bevölkerung an freiwilligen Kampagnen verdeutlicht, da nur 29 

% der Befragten „Deutschland sucht den Impfpass“ kennen, obwohl in den Städten 

kleine und große Plakate hängen und ein Spot im Kino gezeigt wird. Weitere freiwillige 

 
171  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 119. 
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Maßnahmen sind daher kein gleich gut geeignetes Mittel. Andere mildere, gleich gut 

geeignete Mittel sind nicht ersichtlich. Die Impfpflicht nach dem MSG ist zur Verfolgung 

der legitimen Zwecke das mildeste Mittel und demzufolge erforderlich.  

 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Angemessen  

 

Zuletzt müsste die Impfpflicht gegen Masern nach dem MSG angemessen sein. Hierfür 

wird die Schwere des Grundrechtseingriffs mit dem Nutzen der verfolgten Zwecke abge-

wogen, denn der Grundrechtseingriff darf nicht außer Verhältnis zu den verfolgten Zwe-

cken stehen172. In das Recht auf körperliche Unversehrtheit, körperliche Integrität und 

Selbstbestimmung des Einzelnen wird durch die Impfpflicht des Masernschutzgesetzes 

eingegriffen. Dieser Eingriff muss im angemessenen Verhältnis mit dem Ziel des Ge-

setzgebers stehen, durch eine Masernimpfpflicht die Eliminierung der Masernkrankheit 

sowie den Schutz der Kinder zu erreichen. Somit soll der Masernkrankheit vorgebeugt, 

eine Weiterverbreitung verhindert (§ 20 Abs. 1 IfSG) und das Recht auf Gesundheit und 

auf Schutz vor Krankheit verwirklicht werden.  

Zunächst ist der Eingriff in das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit in seiner 

Schwere zu beurteilen173. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist ein spezielles Grundrecht mit Geset-

zesvorbehalt. Der Kernbereich des Grundrechts ist, wie oben geprüft, nicht betroffen. 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ist ein sehr wichtiges Grundrecht, sodass der Rang des zu schüt-

zenden Rechtsgutes hoch ist. Von dem Eingriff betroffene Grundrechtsträger sind Kinder 

und nach dem 31.12.1970 geborene Personen, welche in Einrichtungen nach §§ 33, 36 

Abs. 1 Nr. 4 IfSG bereits vor dem 01.03.2020 betreut oder untergebracht werden und 

nach dem 01.03.2020 betreut oder untergebracht werden sollen (§ 20 Abs. 9 ff. IfSG). 

Außerdem sind nach 1970 geborene Personen betroffen, welche in Einrichtungen nach 

§§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs. 3 S. 1 IfSG bereits vor dem 01.03.2020 tätig oder be-

schäftigt sind und nach dem 01.03.2020 tätig oder beschäftigt werden sollen (§ 20 Abs. 

9 f. IfSG). Es ist nicht die gesamte deutsche Bevölkerung von der Masernimpfpflicht be-

troffen. Die Voraussetzung des Eingriffs liegt in der Betreuung oder Beschäftigung in 

Einrichtungen nach §§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs. 3 S. 1 I IfSG. Der Grundrechtseingriff 

in die körperliche Unversehrtheit erfolgt durch das Injizieren des Impfstoffes gegen Ma-

sern oder auch verbunden mit Impfstoffen gegen Mumps und Röteln, wenn nur Kombi-

nationsimpfstoffe zur Verfügung stehen (§ 20 Abs. 8 S. 3 IfSG), mit Hilfe einer Spitze in 

den Körper. Es werden mit einer Spritze abgeschwächte Krankheitserreger injiziert, um 

eine aktive Immunisierung gegen die Masernkrankheit zu erlangen. Die Schwere des 

 
172  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 120.  
173  Vgl. ebd., Art. 20, Rn. 121.  



 45 

Eingriffs bei jedem Einzelnen wird über Häufigkeit, Dauer und Ausmaß des Eingriffs de-

finiert. Um eine vollständige Immunisierung gegen Masern zu erhalten, ist nach den 

Empfehlungen der STIKO eine erste Impfung im Alter von 11 bis 14 Monaten und eine 

zweite Impfung mit einem Abstand von über vier Wochen erforderlich. Der Eingriff dauert 

die Länge einer Impfstoffinjektion. Die Intensität, das Ausmaß des Grundrechtseingriffs, 

ist gering, da nach den beiden Impfungen kein Eingriff mehr erfolgt, weil eine lebens-

lange Immunität grundsätzlich angenommen wird174 und Impfschäden sehr selten sind. 

Durch die Impfpflicht erfolgt ein zweimaliger Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 

jeweils in Form einer kurzen Injektion. Der Eingriff ist als schwer zu bewerten.  

Fraglich ist, wie wichtig die Zwecke sind, die mit dem Grundrechtseingriff erreicht werden 

sollen175. Die Masernkrankheit ist gefährlich und hochansteckend. Eine maserninfizierte 

Person kann bis zu 18 Personen anstecken, welche gegen Masern nicht immun sind176. 

Außerdem gibt es keine ursächliche Behandlung bei einer Masernerkrankung und es 

können Komplikationen auftreten. Zu dem Ziel der Eliminierung der Krankheit Masern 

hat sich Deutschland bekannt. Der Gesetzgeber möchte einen Beitrag zur weltweiten 

Maserneliminierung leisten und der deutschen Bevölkerung das Leid durch die Masern-

krankheit ersparen sowie die Rechte auf Gesundheit und Schutz vor Krankheiten, wel-

che sich aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG ableiten lassen, wahren und durchsetzen, weil die 

Masernkrankheit durch Impfungen vermeidbar ist. Außerdem sollen die Jüngsten in der 

deutschen Bevölkerung, welche selbst noch nicht über Impfungen und Krankheitsschutz 

entscheiden können sowie Personen, welche sich nicht impfen lassen können, geschützt 

werden. Die legitimen Zwecke der Maserneliminierung und des Kinderschutzes vor Ma-

sern können sehr wahrscheinlich durch die Masernimpfpflicht erreicht werden, da der 

einzige Wirt des Masernvirus der Menschen ist177 . Wenn alle Menschen geimpft werden, 

wird demzufolge das Virus ausgerottet. Außerdem kann durch eine systematische und 

kontinuierliche Impfung, die vor allem bei den Kindern ansetzt, die Impfquote von 95 % 

erreicht werden, welche bei den Masernschutzimpfungen für eine Herdenimmunität aus-

reichend ist. Wenn durch die Masernimpfpflicht eine Herdenimmunität eintritt, sind die 

Zwecke im vollen Umfang erreicht. Demzufolge ist der Grad der Zweckerreichung hoch 

und die verfolgten legitimen Zwecke sind sehr wichtig. 

Bei der Abwägung des Grundrechtseingriffs mit den verfolgten Zwecken, ist ein ange-

messener Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeininteresse herzustellen178. Jede 

zehnte geimpfte Person bekommt nach dem Eingriff ungefährliche Impfmasern. 

 
174  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Schutzimpfung gegen Ma-

sern. 
175  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 121. 
176  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Kurz und Knapp: Faktenblätter zum Impfen. Masern-Impfung. 
177  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Masern, RKI-Ratgeber. 
178  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 121a. 
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Allergische Reaktionen treten bei weniger als 1 von 10 000 und ein anerkannter Impf-

schaden bei 1 von 1 Millionen gegen Masern geimpfte Personen auf. Jedoch können bei 

einer Maserninfektion Komplikationen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftreten: 

Gehirnentzündung (1 von 1 000 Erkrankten), Lungenentzündung (10 bis 60 von 1 000 

Erkrankten) oder SSPE (4 bis 11 von 100 000 Erkrankten). Die möglichen Komplikatio-

nen und Folgeerkrankungen bei einer Masernerkrankung wiegen schwerer als mögliche 

Impfschäden, denn moderne Impfstoffe sind gut verträglich179. Die modernen Impfstoffe 

sind hoch gereinigt, enthalten nur einzelne Bestandteile der Erreger und zu früheren 

Impfstoffen haben sich die zu übertragenen Antigene beträchtlich verringert180. 

Zudem gefährdet eine maserninfizierte Person bis zu 18 andere nicht gegen Masern 

immune Menschen. Als empfindliche Bevölkerungsgruppen gelten Kinder und nach 

1970 geborene Personen, welche in betroffenen Einrichtungen nach §§ 33, 36 Abs. 1 

Nr. 4, § 23 Abs. 3 S. 1 IfSG betreut oder beschäftigt werden. Denn in Gemeinschaftsein-

richtungen sind Kinder und Beschäftigte hilflos der Maserninfizierung ausgesetzt und 

durch die hohe Anzahl an Personenkontakt, kann sich das Virus schnell ausbreiten. Ma-

sern sind hochansteckend und in Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen 

Einrichtungen, in welchen viele Menschen zusammentreffen, ist Vorsorge wichtig. Bei-

spielsweise könnte eine ungeimpfte, maserninfizierte Krankenschwester auf der Kinder-

station im Krankenhaus ein neugeborenes Baby anstecken und dieses muss eine 

schwere Krankheit durchleben und kann schwere Spätfolgen haben. Geimpfte Perso-

nen, selbst mit Impfmasern, gefährden keine anderen Personen. Der als schwer beur-

teilte Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen verliert in dem Verhältnis 

zur Masernerkrankung, deren Ansteckung und möglichen Folgen sowie zum Schutz der 

Allgemeinheit an Gewicht.  

Außerdem gibt es Ausnahmeregelungen, welche die Schwere des Eingriffs abmildern181. 

Von dem Grundrechtseingriff sind Kinder, welche das erste Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben und in einer Krippe betreut werden sowie Personen, bei welchen eine me-

dizinische Kontraindikation festgestellt wurde, ausgenommen (§ 20 Abs. 8 S. 2 und 4 

IfSG). Durch die Impfpflicht sollen ebenso Kinder, welche noch nicht im empfohlenen 

Impfalter sind und Menschen, welche aufgrund bestimmter gesundheitlicher Umstände 

nicht geimpft werden können, geschützt werden, da diese nicht gegen Masern immun 

sind. Die ungeimpften Kinder und Personen können sich nicht dagegen wehren, an Ma-

sern zu erkranken, wenn andere Personen infiziert und ansteckend sind, obwohl diese 

hätten geimpft sein können. Es soll eine Herdenimmunität gegen Masern entstehen, 

 
179  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Epidemiologisches Bulletin. Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-

sion beim Robert Koch-Institut – 2019/2020., S. 1. 
180  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zu 

den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen. 
181  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 121.  



 47 

damit ungeimpfte Personen ebenso gegen die Krankheit geschützt sind, da diese darauf 

angewiesen sind, dass Menschen in ihrem Umfeld geimpft sind. Außerdem wurde eine 

Übergangsfrist für die Herstellung des ausreichenden Impfschutzes gegen Masern für 

bereits betreute, untergebrachte oder beschäftigte Personen in Einrichtungen (§§ 33, 36 

Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs 3 S. 1 IfSG) nach § 20 Abs. 10 und 11 IfSG bis zum 31.07.2021 

festgelegt. Diese Ausnahmen mildern die Schwere des Grundrechtseingriffs ebenfalls 

ab, sodass der Eingriff nicht mehr schwer wiegt.  

Bei der Betrachtung der Datenlage der BRD ist zu erkennen, dass gerade in der Bevöl-

kerungsschicht der unter 20-jährigen im Verhältnis zu den Gruppenangehörigen mehr 

Masernfälle auftreten als in der Gruppe der ab 20-jährigen. Spahns Intention mit der 

Impfpflicht vor allem Kinder und Jugendliche zu erreichen ist im Hinblick auf den Alters-

gruppenvergleich gerechtfertigt, da im Verhältnis mehr „Junge“ als „Alte“ erkranken und 

auch der Gedanke der staatlichen Fürsorge hier zum Tragen kommt.  

Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit erfolgt bei der Gabe eines Kombina-

tionsimpfstoffs nicht nur für Masern, sondern auch für Mumps und Röteln. Die Verwen-

dung des MMR-Impfstoffs wird ausdrücklich von der STIKO empfohlen. Der Zeitaufwand 

durch weniger Impftermine wird für Ärzte und Patienten verringert. Außerdem verringern 

sich durch die Mehrfachimpfungen die Injektionen und folglich die Schmerzen. Wozu 

früher sechs Impfungen nötig waren, sind es jetzt lediglich noch zwei. Zudem sinken die 

möglichen Nebenwirkungen, da der Körper weniger Impfungen ausgesetzt ist. Kombina-

tionsimpfstoffe sind in der Regel gleich wirksam wie Monoimpfstoffe.182 Außerdem über-

lasten sie die Immunabwehr nicht183. 

Zudem ist die Schwere der Gefahr und die Wahrscheinlichkeit einer Masernerkrankung 

zu beachten184. Die Masernfälle in Deutschland schwanken jedes Jahr. Dennoch ist die 

Masernkrankheit jedes Jahr vorhanden, auch 2018 mit 544 Masernfällen in der BRD. 

Jedoch wäre eine Maserninfektion durch Impfungen und einer Eliminierung komplett ver-

meidbar und es müssten gar keine Fälle mehr auftreten. Es ist immer ungewiss, wie viele 

Menschen sich in Deutschland infizieren können. Zudem ist die Infektionskrankheit sehr 

ansteckend, sodass ein Mensch unkontrolliert viele Menschen anstecken kann. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Masernerkrankung ist zurzeit unter normalen Umständen in 

Deutschland mittelmäßig. Wie in den vorangegangenen Ausführungen allerdings bereits 

erwähnt, ist die Krankheit Masern besonders gefährlich und mit möglichen Komplikatio-

nen oder gar dem Tod verbunden. Masern können das Leben und die Gesundheit 

 
182  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Schutzimpfung gegen Ma-

sern. 
183  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten des Robert Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zu 

den 20 häufigsten Einwänden gegen das Impfen. 
184  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsrechtli-

che Zulässigkeit einer Impfpflicht., S. 5. 
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anderer Menschen gefährden. Deshalb wiegt die Gefahr, die von einer Masernerkran-

kung ausgeht, schwer. Wenn die Masernkrankheit noch weniger Fallzahlen generieren 

würde und kein gesundheitliches hohes Risiko hätte, dann könnte der Eingriff in die kör-

perliche Unversehrtheit des Einzelnen im Verhältnis zu genannten Impfrisiken für eine 

Eliminierung dieser Krankheit nicht gerechtfertigt werden185. Die Impfpflicht wäre medi-

zinisch nicht begründet. Jedoch ist genau das Gegenteil der Fall. Zwar ist die Infizie-

rungswahrscheinlichkeit nicht hoch, aber die Impfpflicht gilt nur für gefährdete Bevölke-

rungsgruppen, weshalb sie gerechtfertigt ist. Denn die Impfpflicht zielt vor allem auf die 

oben genannten empfindlichen Bevölkerungsgruppen ab, bei denen das Infektionsrisiko 

erhöht ist und auch häufiger Infektionen weitergegeben werden können.  

Das Recht auf Gesundheit und Schutz vor Krankheit steht dem Recht auf körperliche 

Selbstbestimmung und Integrität gegenüber. Der schwere Eingriff erfährt eine Abmilde-

rung und die Gefahr, die von Masern ausgeht, wiegt schwer, selbst wenn die Infektions-

wahrscheinlichkeit zurzeit nicht hoch ist, dies kann sich aber jederzeit ändern. Nach den 

vorangegangenen Argumenten hat der Solidaritätsgedanke gegenüber der Gemein-

schaft der BRD im Verhältnis zur Freiheit des Einzelnen, über die Masernschutzimpfung 

zu entscheiden, Vorrang. Mit der Impfpflicht des Masernschutzgesetzes soll im Vorder-

grund nicht der Schutz des Einzelnen, sondern die flächendeckende Eliminierung der 

Krankheit Masern auf Bevölkerungsebene stehen und gleichzeitig die empfindlichsten 

Bevölkerungsgruppen schützen. Die Eliminierung wird nur durch eine wirksame Her-

denimmunität erreicht, wofür folglich eine Durchimpfungsrate von 95 % bei den Masern-

schutzimpfungen notwendig ist. Da nur der Mensch Masernviruswirt ist, können Masern 

sehr effektiv durch Impfungen ausgerottet werden, davon profitiert auch der Einzelne. 

Der Zweck der Erhaltung der Unversehrtheit186 und Gesundheit des Art. 2 Abs. 2 S. 1 

GG steht über der Freiheit des Einzelnen und der körperlichen Selbstbestimmung des 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Der Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 

2 Abs. 2 S. 1 GG bei den zu impfenden Personen nach Art 1 Nr. 8 Buchst. e) des Ma-

sernschutzgesetzes zugunsten des Schutzes der Gesundheit, vor Krankheiten und an-

derer Personen bzw. der Allgemeinheit ist angemessen.  

 

Die Impfpflicht gegen Masern ist verhältnismäßig.  

 

Der Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist demzufolge verfas-

sungsrechtlich gerechtfertigt.  

 

 
185  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsrechtli-

che Zulässigkeit einer Impfpflicht., S. 5. 
186 Vgl. Bundesverwaltungsgericht 1. Senat, Urteil vom 14.07.1959 (Az. I C 170.56), Rn. 18.  
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Die Impfpflicht gegen Masern nach dem MSG ist mit dem Grundrecht auf körperliche 

Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar. 

 

6.2 Vereinbarkeit der Impfpflicht gegen Masern nach Artikel 1 des Masern-

schutzgesetzes mit dem Grundrecht der elterlichen Rechte und Pflichten 

 

Nachdem die verfassungsrechtliche Frage erörtert wurde, ob eine allgemeine Impfpflicht 

für Kinder und Erwachsene nach Art. 1 Nr. 8 Buchst. e) des Masernschutzgesetzes ge-

gen den Schutz der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verstößt, ist 

zu prüfen, ob eine Impfpflicht für Kinder mit dem Elternrecht gemäß Art. 6 Abs. 2 S. 1 

GG vereinbar wäre.  

 

6.2.1 Eröffnung des Schutzbereiches 

 

Fraglich ist, ob der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 2 S. 1 berührt ist. 

 

Persönlicher Schutzbereich 

 

Es könnte der persönliche Schutzbereich eröffnet sein. Träger des Grundrechts auf 

Pflege und Erziehung der Kinder nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG sind die Eltern. Für ein Kind 

kann nur eine Mutter und ein Vater Träger des Elternrechts sein187. Die leiblichen Eltern 

eines Kindes, unabhängig vom Familienstand der Eltern, sind dem Elternbegriff zuzu-

ordnen. Nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist die Erziehung und Pflege das natürliche Recht 

der Eltern, denn der Staat verleiht es nicht, sondern erkennt es an. Außerdem wird mit 

dem natürlichen Recht beschrieben, dass es sich um die Mutter und den Vater handelt, 

von welchen das Kind abstammt, die sich von Natur aus der Pflege und Erziehung ver-

antworten müssen. Mutter ist, wer das Kind geboren hat (§ 1591 BGB) und Vater ist, wer 

das Kind gezeugt hat.188 Das Elternrecht kann nur einem Elternpaar zugesprochen wer-

den189. Durch die gesetzliche Ausgestaltung kann von der natürlichen Elternschaft ab-

gewichen und eine rechtliche Elternschaft begründet werden190. Die Grundrechtsstellung 

beginnt mit der rechtlichen Begründung der Elternschaft und zudem können auch Per-

sonen gleichen Geschlechts verfassungsrechtlich Eltern eines Kindes sein191. Träger 

dieses Grundrechts sind auch Adoptiveltern192, aber nicht Pflegeeltern193. Ob ein Kind 

 
187  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 09.04.2003 (Az. 1 BvR 1493/96), Rn. 58. 
188  Vgl. ebd., Rn. 55. 
189  Vgl. ebd., Rn. 59. 
190  Vgl. ebd., Rn. 66. 
191  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Urteil vom 19.02. 2013 (Az. 1 BvL 1/11), Rn. 57 ff. 
192  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschuss vom 29.07.1968 (Az. 1 BvL 20/63), Rn. 72, 69 ff. 
193  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 12.10.1988 (Az. 1 BvR 818/88), Rn. 30. 
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gegen eine Krankheit geimpft wird oder nicht, entscheiden die Eltern, da sie das Recht 

und die Pflicht der Erziehung und Pflege des Kindes innehaben. Durch die Einführung 

der Impfpflicht gegen Masern wird den Eltern die Entscheidungsfreiheit, ob sie ihr Kind 

impfen lassen, genommen. Somit ist der persönliche Schutzbereich der Eltern eröffnet. 

Die Großeltern sind keine Grundrechtsträger194. Zudem ist das Kind selbst kein Träger 

des Grundrechts nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG. Aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit 

Art. 6 Abs. 2 GG ergibt sich das Recht des Kindes gegen den Staat auf Sicherung der 

Pflege und Erziehung. Art. 6 Abs. 2 GG schützt den Anspruch des Kindes auf Pflege und 

Erziehung mittelbar.195  

 

Sachlicher Schutzbereich 

 

Es könnte der sachliche Schutzbereich eröffnet sein. Das Elternrecht wird in Pflege und 

Erziehung unterteilt. Die Pflege ist die Sorge für das körperliche Wohl, darunter zählen 

die Ernährung, Gesundheit und das Vermögen. Die Erziehung ist die Sorge für die see-

lische und geistige Entwicklung sowie die Vermittlung von Wissen und Werten.196 Zudem 

wird durch das Grundrecht nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG die Verantwortung für die Lebens- 

und Entwicklungsbedingungen des Kindes und die Autonomie in den Erziehungszielen 

und -methoden197 sowie der religiösen Erziehung198 definiert. Durch das Grundrecht wird 

der Umgang zwischen Eltern und Kind geschützt199. Das Elternrecht ist wesentlich ein 

Recht im Interesse des Kindes, da Kinder eine Erziehungs- und Pflegebedürftigkeit in-

nehaben und es die Pflicht der Eltern ist, für das Kind bis zur Volljährigkeit zu sorgen200.  

Die Eltern sind verpflichtet, das Wohl des Kindes als oberste Richtschnur der Erziehung 

handzuhaben. Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG begründet den Vorrang der Eltern bei der Erziehung 

und Pflege des Kindes.201 Da das Grundrecht nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG eine Pflichtbin-

dung begründet, existiert keine negative Freiheit, das Elternrecht nicht wahrzuneh-

men202. Diese Pflicht der Eltern, die sich aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ergibt, ist ein wesens-

bestimmender Bestandteil des Elternrechts und nicht eine Schranke, die das elterliche 

Recht beschränkt203. Der sachliche Schutzbereich von Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist berührt, 

wenn das Grundrecht auf die elterlichen Rechte und Pflichten im Einzelfall beeinträchtigt 

 
194  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 08.12.1965 (Az. 1 BvR 662/65), Rn. 20. 
195  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art.6, Rn. 48. 
196  Vgl. ebd., Art.6, Rn. 42. 
197  Vgl. Bundesverfassungsgericht 2. Senat, Urteil vom 16.01.2003 (Az. 2 BvR 716/01), Rn. 6. 
198  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 27.01.2015 (Az. 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10), 

Rn. 106. 
199  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Urteil vom 01.04.2008 (Az. 1 BvR 1620/04), Rn. 76 ff. 
200  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1 Senat, Beschluss vom 18.06.1986 (Az. 1 BvR 857/85), Rn. 50. 
201  Vgl. ebd., Rn. 57. 
202  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 6, Rn. 43. 
203  Vgl. ebd., Art. 6, Rn. 45. 
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wird, das heißt, wenn eine Beschneidung der oben genannten Freiheiten, welche sich 

aus dem Grundrecht ableiten, eintritt. Zur elterlichen Pflege gehören medizinische Be-

handlungen der Kinder, die dem Kindeswohl entsprechen204. Die Durchführung von einer 

Impfung gegen die Krankheit Masern ist eine medizinische Maßnahme für die Gesund-

heit des Kindes. Aufgrund der Impfpflicht nach dem MSG werden die elterlichen Rechte 

der Pflege beschränkt, da die Eltern nicht mehr selbst bestimmen können, ob ihr Kind 

eine Masernschutzimpfung erhält. Diese Beeinträchtigung wird folgend im Prüfungs-

punkt Eingriff in den Schutzbereich erörtert. Der sachliche Schutzbereich ist somit eröff-

net. 

 

Der Schutzbereich des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist durch die Masernimpfpflicht des Artikel 

1 des Masernschutzgesetzes berührt. 

 

6.2.2 Eingriff in den Schutzbereich 

 

Fraglich ist, ob ein Eingriff in den Schutzbereich des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG gegeben ist. 

 

Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG enthält ein Abwehrrecht und sichert dadurch die Freiheit der elter-

lichen Rechte und Pflichten gegenüber staatlichen Eingriffen. Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG er-

laubt Eingriffe und verleiht der staatlichen Gemeinschaft die Wächterfunktion über die 

elterlichen Pflichten, denn Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG begründet eine elterliche Pflicht zur 

Erziehung und Pflege.  

Der Eingriff in die elterlichen Rechte und Pflichten ist vorhanden, wenn der Schutzbe-

reich des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG unmittelbar, zielgerichtet und imperativ durch den Staat 

bzw. den Grundrechtsverpflichtenden rechtsförmlich beeinträchtigt wird205. Die Pflicht 

zur Masernschutzimpfung stellt einen Eingriff in die elterliche Pflege des Kindes dar. Die 

Handlung des Staates, eine Impfpflicht durch das MSG gesetzlich vorzuschreiben, führt 

zurechenbarer Weise zu einer Belastung der Eltern ungeimpfter Kinder als betroffene 

Grundrechtsträger durch den Staat206. Unmittelbar wirkt sich die Impfpflicht des Masern-

schutzgesetzes, welches vom Bundestag beschlossen und vom Bundespräsidenten 

ausgefertigt worden ist, direkt auf die betroffenen Eltern aus. Das MSG begründet direkt 

die Pflicht zum Impfen und erfüllt dies ebenso zielgerichtet, weil genau definiert ist, wel-

che Personen von dieser Pflicht betroffen sind.  

 
204  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsmäßig-

keit einer gesetzlichen Impfpflicht für Kinder., S. 5. 
205  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 492. 
206  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Vorb. vor Art. 1, Rn. 26. 
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Durch die staatliche Maßnahme der Einführung einer Impfpflicht gegen Masern wird das 

Elternrecht im Verhältnis zum Kind in Bezug auf die Pflege beschränkt, denn das Impfen 

gegen Masern ist eine verpflichtende medizinische Behandlung. Die Pflichtimpfung ist 

eine Maßnahme der physischen Sorge zum körperlichen Wohl des Kindes.207 Durch die 

Impfpflicht nach dem MSG wird in das elterliche Recht auf Pflege eingegriffen, da Eltern 

nicht frei entscheiden können, ob sie ihr Kind impfen lassen. Ohne Impfung wird das 

Kind in einer Kita nicht betreut und dadurch können die Eltern auch nicht mehr frei ent-

scheiden, ob ihr Kind in die Kita geht. Zudem existiert der Eingriff auch bei Eltern, welche 

schulpflichtige Kinder haben, denn trotz, dass das Kind nicht vom Unterricht ausge-

schlossen werden kann, können den Eltern Bußgelder drohen.  

Es darf jedoch niemals durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nach Art. 6 

Abs. 2 S. 2 GG ein Eingriff in den „Menschenwürde-Kern“ nach Art. 1 Abs. 3 GG und in 

den Wesensgehalt nach Art. 19 Abs. 2 GG der elterlichen Rechte und Pflichten erfolgen, 

sondern nur in den Schutzbereich des Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG. Der Wesensgehalt der 

elterlichen Rechte und Pflichten wird durch das MSG nicht berührt, da die Aufgabe des 

Masernschutzgesetzes ist, als medizinische Behandlung dem Wohl des Kindes zu die-

nen und vor einer Masernerkrankung zu schützen.  

Zudem hat der Staat einen Schutz- und Förderauftrag einzuhalten, denn die Pflege und 

Erziehung des Kindes hat der Staat durch entsprechende Maßnahmen zu gewährleis-

ten208. 

 

Eine Impfpflicht gegen die Krankheit Masern stellt einen Eingriff in das elterliche Erzie-

hungs- und Pflegerecht dar. Ob der Eingriff gerechtfertigt ist, wird nachfolgend in der 

verfassungsrechtlichen Rechtfertigung betrachtet. 

 

6.2.3 Verfassungsrechtliche Rechtfertigung  

 

Der oben genannte Eingriff in das elterliche Grundrecht der Erziehung und Pflege des 

Kindes nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein.  

 

Beschränkbarkeit des Grundrechts 

 

Das Recht auf elterliche Erziehung und Pflege bedarf der Ausgestaltung durch den Ge-

setzgeber209. Es können Eingriffe in die elterlichen Rechte und Pflichten durch das 

 
207  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsmäßig-

keit einer gesetzlichen Impfpflicht für Kinder., S. 5. 
208  Vgl. Bundesverfassungsgericht 1. Senat, Beschluss vom 07.02.2012 (Az.1 BvL 14/07), Rn. 38. 
209  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 6, Rn. 51. 
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kollidierende Verfassungsrecht der staatlichen Schutzpflicht gegenüber der Unversehrt-

heit, Gesundheit und dem Schutz vor Krankheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG gerechtfertigt 

sein210. Es ergibt sich ebenso eine Schranke kollidierenden Verfassungsrechts aus der 

Ausübung des staatlichen Wächteramtes nach Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG. Eingriffe dürfen 

nur zum Wohl des Kindes ausgeübt werden. Das Elternrecht unterliegt keinem Geset-

zesvorbehalt, kann aber durch die Ausgestaltungsermächtigung legitimiert sein. Demzu-

folge greift das Zitiergebot nach Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG nicht.211 Der Staat darf nicht ohne 

Rechtfertigung und gesetzliche Grundlage das elterliche Recht der Erziehung und Pflege 

des Kindes beeinträchtigen212. Deshalb ist ein hinreichend bestimmtes Gesetz notwen-

dig. Im vorliegenden Fall wird durch das MSG, welches ein Parlamentsgesetz ist, in das 

elterliche Grundrecht eingegriffen.  

 

Formelle Verfassungsmäßigkeit 

 

Es bedarf zur Einführung einer Impfpflicht durch das MSG vom 10.02.2020 einer Ge-

setzgebungskompetenz. Wie in Kapitel 6.1.3 erläutert, wurde das MSG ohne Problema-

tiken rechtmäßig erlassen, sodass dieser Prüfungspunkt nicht weiter ausgeführt wird.  

 

Materielle Verfassungsmäßigkeit  

 

Der Eingriff durch das MSG müsste schließlich verhältnismäßig sein.  

 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Rechtsstaatsprinzips wäre der Eingriff 

durch das MSG in die elterlichen Rechte und Pflichten verhältnismäßig, wenn dieser 

Eingriff geeignet, erforderlich und angemessen wäre und ein legitimer Zweck verfolgt 

werden würde. 

 

Legitimer Zweck  

 

Es müsste mit der Impfpflicht gegen Masern durch das MSG ein legitimer Zweck verfolgt 

werden. Wie in Kapitel 6.1.3 erklärt, werden mit der Impfpflicht gegen Masern durch das 

MSG die nach § 20 Abs. 1 IfSG legitimen Zwecke der Eliminierung von Masern und des 

Schutzes der Kinder vor Masern verfolgt. 

 

 
210  Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (Hrsg.): Ausarbeitung. Verfassungsmäßig-

keit einer gesetzlichen Impfpflicht für Kinder., S. 5. 
211  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 6, Rn. 54 ff. 
212  Vgl. Bundesverfassungsgericht 2. Senat, Urteil vom 16.01.2003 (Az. 2 BvR 716/01), Rn. 68. 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Geeignet 

 

Um den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, müsste die Impfpflicht gegen 

Masern nach dem MSG im Hinblick auf die verfolgten Zwecke geeignet sein. Wie in 

Kapitel 6.1.3 beschrieben, sind die Maßnahmen nach dem MSG geeignet, die verfolgten 

Zwecke zu erreichen bzw. zu fördern.  

 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Erforderlich  

 

Zudem müsste die Masernimpfpflicht nach dem MSG dem Grundsatz der Erforderlich-

keit entsprechen und demzufolge das mildeste Mittel sein. Wie in Kapitel 6.1.3 erläutert, 

ist die Impfpflicht nach dem MSG zur Verfolgung der legitimen Zwecke das mildeste 

Mittel und somit erforderlich.  

 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Angemessen 

 

Zuletzt müsste die Impfpflicht gegen Masern nach dem MSG angemessen sein. Hierfür 

wird die Schwere des Grundrechtseingriffs mit dem Nutzen der verfolgten Zwecke abge-

wogen, denn der Grundrechtseingriff darf nicht außer Verhältnis zu den verfolgten Zwe-

cken stehen213. Durch die Impfpflicht des Masernschutzgesetzes wird in die elterlichen 

Rechte und Pflichten eingegriffen. Dieser Eingriff muss im angemessenen Verhältnis mit 

dem Ziel des Gesetzgebers stehen, durch eine Masernimpfpflicht die Eliminierung der 

Masernkrankheit sowie den Schutz der Kinder zu erreichen. Somit soll der Masernkrank-

heit vorgebeugt, eine Weiterverbreitung verhindert (§ 20 Abs. 1 IfSG) und das Recht auf 

Gesundheit und auf Schutz vor Krankheit verwirklicht werden.  

Zunächst ist der Eingriff in das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit in seiner 

Schwere zu beurteilen214. Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist ein spezielles Grundrecht ohne Ge-

setzesvorbehalt. Der Kernbereich des Grundrechts ist, wie oben geprüft, nicht betroffen. 

Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ist ein wichtiges Grundrecht, sodass der Rang des zu schützenden 

Rechtsgutes mittelmäßig ist. Von dem Eingriff betroffene Grundrechtsträger sind Kinder 

und nach dem 31.12.1970 geborene Personen, welche in Einrichtungen nach §§ 33, 36 

Abs. 1 Nr. 4 IfSG bereits vor dem 01.03.2020 betreut oder untergebracht werden und 

nach dem 01.03.2020 betreut oder untergebracht werden sollen (§ 20 Abs. 9 ff. IfSG). 

Außerdem sind nach 1970 geborene Personen betroffen, welche in Einrichtungen nach 

§§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs. 3 S. 1 IfSG bereits vor dem 01.03.2020 tätig oder 

 
213  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 120.  
214  Vgl. ebd., Art. 20, Rn. 121.  
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beschäftigt sind und nach dem 01.03.2020 tätig oder beschäftigt werden sollen (§ 20 

Abs. 9 f. IfSG). Die Voraussetzung des Eingriffs liegt in der Betreuung oder Beschäfti-

gung in Einrichtungen nach §§ 33, 36 Abs. 1 Nr. 4, 23 Abs. 3 S. 1 I IfSG. Der Grund-

rechtseingriff in die elterlichen Rechte, vor allem in das Recht auf Pflege, erfolgt durch 

die Entmündigung der Eltern, welche nicht mehr eigenständig entscheiden können, ob 

ihr Kind gegen Masern geimpft wird oder nicht, da durch das MSG eine Impfpflicht fest-

gelegt ist. Die Schwere des Eingriffs in das elterliche Recht der Pflege wird über Häufig-

keit, Dauer und Ausmaß des Eingriffs definiert. Um eine vollständige Immunisierung ge-

gen Masern zu erhalten, ist nach den Empfehlungen der STIKO eine erste Impfung im 

Alter von 11 bis 14 Monaten und eine zweite Impfung mit einem Abstand von über vier 

Wochen erforderlich. Der Eingriff dauert die Länge einer Impfstoffinjektion. Die Intensität, 

das Ausmaß des Grundrechtseingriffs, ist gering, da nach den beiden Impfungen kein 

Eingriff mehr erfolgt, weil eine lebenslange Immunität grundsätzlich angenommen 

wird215. In die elterliche Pflege wird demnach zweimal für jeweils die Dauer einer Injektion 

eingegriffen. Die Schwere des Eingriffs wiegt mittelmäßig.  

Fraglich ist, wie wichtig die Zwecke sind, die mit dem Grundrechtseingriff erreicht werden 

sollen216. Wie in Kapitel 6.1.3 analysiert, ist der Grad der Zweckerreichung hoch und die 

verfolgten legitimen Zwecke, vor allem der Schutz der Kinder, sind sehr wichtig. 

Bei der Abwägung des Grundrechtseingriffs mit den verfolgten Zwecken, ist ein ange-

messener Ausgleich zwischen Individual- und Allgemeininteresse herzustellen217.  

Die Argumentation und Faktenlage der Angemessenheitsprüfung aus Kapitel 6.1.3 gilt 

ebenso für die folgende Prüfung: Die möglichen Komplikationen und Folgeerkrankungen 

bei einer Masernerkrankung wiegen schwerer als mögliche Impfschäden. Der mittelmä-

ßige Eingriff in die elterlichen Rechte und Pflichten verliert in dem Verhältnis zur Maser-

nerkrankung, deren Ansteckung und möglichen Folgen sowie dem Schutz der Allge-

meinheit an Gewicht. Die Schwere des Eingriffs in das Elternrecht wird durch die Aus-

nahmeregelung218, dass Kinder, welche noch nicht im Impfalter sind (§ 20 Abs. 8 S. 2 

IfSG) oder eine medizinische Kontraindikation vorweisen (§ 20 Abs. 8 S. 4 IfSG), nicht 

geimpft werden dürfen und den Übergangsfristen nach § 20 Abs. 10 und 11 IfSG ent-

sprechend Kapitel 6.1.3. abgemildert. Die Impfpflicht bei Kindern ist gerechtfertigt. Kom-

binationsimpfstoffe überlasten die Immunabwehr nicht. Die Gefahr, die von einer Maser-

nerkrankung ausgeht, wiegt schwer. Zwar ist die Infizierungswahrscheinlichkeit nicht 

hoch, aber die Impfpflicht gilt nur für gefährdete Bevölkerungsgruppen, weshalb sie ge-

rechtfertigt ist. 

 
215  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Schutzimpfung gegen Ma-

sern. 
216  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 20, Rn. 121. 
217  Vgl. ebd., Art. 20, Rn. 121a. 
218  Vgl. ebd., Art. 20, Rn. 121. 
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Das Erziehungs- und Pflegerecht steht vorrangig den Eltern zu. Doch wenn die Gefahr 

der Vernachlässigung besteht, dann können Einschränkungen der elterlichen Rechte 

durch einen legitimierten Eingriff aufgrund der Wächterfunktion des Staates vorgenom-

men werden. Der Staat übernimmt eine unterstützende Hilfestellung für die Eltern, indem 

er bestimmte Maßnahmen trifft, um die Eltern zu einem verantwortungsbewussten Ver-

halten zu animieren.219 Der Schutz der Kinder vor vermeidbaren Krankheiten, in diesem 

Fall Masern, durch Impfungen ist wichtig, um Kinder vor Komplikationen in Folge einer 

Erkrankung zu schützen. Impfschäden sind seltener als Komplikationen bei Masern. 

Beim Durchleben einer Masernerkrankung erfährt ein Kind mehr Leid, als bei einer kur-

zen Injektion. Wenn Eltern ihre Kinder vor Masern nicht mehr ausreichend schützen, 

übernimmt der Staat diese Aufgabe in Form des Masernschutzgesetzes. Denn die Kin-

der können selbst nicht entscheiden, sondern sind von den Entscheidungen der Eltern 

abhängig und müssen mit dessen Folgen leben. Durch die Impfpflicht gegen Masern 

können Kinder vor Masern geschützt werden und die Eltern werden daran erinnert, dass 

die Krankheit Masern gefährlich und hochansteckend ist und eine Prävention durch Imp-

fungen sehr wichtig ist. Die Masernfallzahlen sind in Deutschland unter anderem nicht 

hoch, weil eine gewisse Impfquote schon vorhanden ist, da schon seit circa 40 Jahren 

gegen die Krankheit geimpft wird220. Für eine Eliminierung und Herdenimmunität ist je-

doch eine Impfquote bei beiden Impfungen von 95 % notwendig. Durch die Impfungen 

sollen Kinder, die noch nicht im empfohlenen Impfalter sind oder durch medizinische 

Kontraindikation nicht geimpft werden können, geschützt werden. Beispielsweise kann 

ein dreijähriges ungeimpftes, masernerkranktes Kind in der Kita bzw. Krippe ein acht 

Monate altes Kind infizieren, welches noch gar nicht geimpft sein kann. Der Gesetzgeber 

hat mit dem Masernschutzgesetz die Intension, nicht nur das einzelne Kind vor dem 

Masernvirus zu schützen, sondern andere Kinder vor einer Ansteckung und einem 

Krankheitsverlauf zu bewahren. Da die Eltern den Vorrang in der Pflege und Erziehung 

ihrer Kinder haben, hat der Staat mit Rücksicht auf diesen Vorrang den Eingriff bezüglich 

der Vor- und Nachteile einer Impfung gegen Masern für Kinder abzuwägen. Nach den 

oben genannten Punkten und angesichts des Verhältnisses der hohen Masernfallzahlen 

in der Gruppe der unter 20-jährigen zu der Gruppe der ab 20-jährigen, wiegt der Vorteil 

einer Impfung des Kindes mehr, als ein möglicher Nachteil von seltenen Impfreaktionen. 

Denn die Krankheit kann einen schweren Verlauf für das Leben oder die Gesundheit des 

Kindes nehmen, was weder die Eltern noch der Staat verantworten darf.  

Außerdem greift das Recht auf körperliche Unversehrtheit als kollidierendes Verfas-

sungsrecht in das Elternrecht wirksam ein. Nach Kapitel 6.1 ist der Eingriff in die 

 
219  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 6, Rn. 56. 
220  Vgl. Robert Koch-Institut (Hrsg.): Masern, RKI-Ratgeber. 
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körperliche Unversehrtheit des Einzelnen, dazu zählen auch Kinder, nach dem MSG 

gerechtfertigt und zulässig zum Schutz der Gesundheit und Unversehrtheit der Bevölke-

rung. Der Staat hat die Schutzpflicht, auf Bevölkerungsebene Masern zu eliminieren und 

alle Kinder zu schützen. Aus Sicht der Einheit der Verfassung und der Schwere des 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG können die elterlichen Rechte auf Pflege und Erziehung beschnit-

ten werden, um das Ziel der Unversehrtheit und Gesundheit der Kinder zu erreichen. 

Der flächendeckende Schutz der Kinder vor der Krankheit Masern, welcher sich aus 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG begründet, hat vor dem Elternrecht Vorrang.  

Der mittelmäßige Eingriff hat eine Abmilderung erfahren und die Gefahr, die von Masern 

ausgeht, wiegt schwer, selbst wenn die Infektionswahrscheinlichkeit zurzeit nicht hoch 

ist. Außerdem können mit der Impfpflicht die Eliminierung der Masernkrankheit und der 

Schutz der Kinder effektiv erreicht werden. Der Zweck der Erhaltung der Unversehrtheit 

und Gesundheit der Kinder nach Art 2 Abs. 2 S. 1 GG in Verbindung mit der Wächter-

funktion des Staates nach Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG steht über den Elternrechten des Art. 6 

Abs. 2 S. 1 GG. 

Der Eingriff in die elterlichen Rechte und Pflichten nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG bei den zu 

impfenden Kindern nach Art 1 Nr. 8 Buchst. e) des Masernschutzgesetzes zugunsten 

des Schutzes der Gesundheit, vor Krankheiten und der Mitmenschen ist angemessen.  

 

Die Impfpflicht gegen Masern nach dem MSG ist verhältnismäßig. 

 

Der Eingriff in die elterlichen Rechte und Pflichten ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt. 

 

Die Impfpflicht nach dem MSG ist mit dem Grundrecht der elterlichen Rechte und Pflich-

ten nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar.  

 

Hinweis zur Generalklausel Art. 2 Abs. 1 GG 

 

Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistet die freie Entfaltung der Persönlichkeit, auch als allge-

meine Handlungsfreiheit bezeichnet und ist zugleich dem Schrankentrias der Rechte 

anderer, der verfassungsmäßigen Ordnung und dem Sittengesetz unterworfen.221 Trä-

ger dieses Grundrechts ist jede natürliche Person von Geburt an und bis zum Tod.222 

Die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG ist subsidiär. Dieses Grundrecht 

ist nicht auf einen Lebensbereich begrenzt, sondern schützt jedes menschliche Verhal-

ten vor staatlichen Eingriffen in allen Belangen, in denen keine speziellen Grundrechte 

 
221  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf: a. a. O., Rn 435. 
222  Vgl. Kock, Kai-Uwe (Hrsg.) u. a.: Öffentliches Recht und Europarecht. 7., aktualisierte Auflage, Hamm, 

NWB Verlag GmbH & Co. KG, 2018, Rn. 526. 
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wirken. Art. 2 Abs. 1 GG wird als Generalklausel bzw. Auffanggrundrecht bezeichnet und 

wird erst geprüft, wenn kein Schutzbereich eines speziellen Grundrechts einschlägig ist. 

Wichtig ist dabei, ob eine Beeinträchtigung im Schutzbereich eines speziellen Grund-

rechts vorhanden ist und nicht, ob das spezielle Grundrecht die staatliche Beeinträchti-

gung verbietet.223 Durch diese Generalklausel entsteht ein lückenloser Grundrechts-

schutz, da jede Beschränkung der Freiheit einer Person als Eingriff in ein Grundrecht 

angesehen wird224. Da die Schutzbereiche der speziellen Freiheitsrechte Art. 2 Abs. 2 

S. 1 GG und Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG berührt sind, findet Art. 2 Abs. 1 GG hier keine An-

wendung. 

 

6.3 Verfassungsbeschwerde gegen das Masernschutzgesetz vom 10. Februar 

2020 

 

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 13 Nr. 8 BVerfGG entscheidet das Bundesverfassungs-

gericht über Verfassungsbeschwerden. Mit der Verfassungsbeschwerde kann der Ein-

zelne, als einzige Möglichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht, ein Verfahren einlei-

ten225. Sie dient der Kontrolle und Durchsetzung der Grundrechte226 und dem Vorrang 

dieser227. 96 % der vorgetragenen Klagen beim Bundesverfassungsgericht sind Verfas-

sungsbeschwerden, aber nur 2 % davon haben Erfolg228.  

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind für die Verfassungsorgane 

des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden bindend (§ 31 Abs. 1 

BVerfGG). Eine Verfassungsbeschwerde erheben zu dürfen, verleiht der Verfassungs-

gerichtsbarkeit und deren subjektivrechtlichen Funktionen eine viel stärkere Bedeutung. 

Das Bundesverfassungsgericht zeigt diese Bedeutung durch die Grundrechtsentschei-

dungen und entfaltet in allen Bereichen der Rechtsordnung eine Grundrechtsgeltung. 

Die Entscheidungen des BVerfG haben Einfluss auf die Gesetzgebung, die Rechtspre-

chung durch Fachgerichte und die Exekutive.229 

Gemäß § 90 Abs. 1 BVerfGG hat jedermann das Antragsrecht, der behauptet, durch die 

öffentliche Gewalt in einer seiner Grundrechte verletzt worden zu sein. Falls der Rechts-

weg zulässig ist, kann die Verfassungsbeschwerde erst erhoben werden, wenn der 

Rechtsweg erschöpft ist (§ 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG). Eine Ausnahme von § 90 Abs. 2 

S. 1 BVerfGG ist, wenn sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein förmliches Gesetz 

richtet, denn gegen dieses steht ein Rechtsweg nach § 93 Abs. 3 BVerfGG nicht offen. 

 
223  Vgl. Jarass, Hans; Pieroth, Bodo, a. a. O., Art. 2, Rn. 1 ff. 
224  Vgl. Kock, Kai-Uwe (Hrsg.) u. a., a. a. O., Rn. 529. 
225  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1286. 
226  Vgl. Kock, Kai-Uwe (Hrsg.) u. a., a. a. O., Rn. 651. 
227  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1286.  
228  Vgl. ebd., Rn. 1287. 
229  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 918. 
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Die Verfassungsbeschwerde kann binnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes 

erhoben werden (§ 93 Abs. 3 BVerfGG). Das Masernschutzgesetz trat am 01.03.2020 

in Kraft, sodass eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses bis zum 28.02.2021 möglich 

ist. Die Begründung der Beschwerde sollte das Grundrecht, welches verletzt sein soll 

und die Handlung bzw. die Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die sich 

der Beschwerdeführer verletzt fühlt, nennen (§ 92 BVerfGG). Außerdem ist die Vorprü-

fung nach § 93a BVerfGG zu beachten, denn die Verfassungsbeschwerde bedarf nach 

Abs. 1 die Annahme zur Entscheidung. Es wird nach § 93a Abs. 2 BVerfGG geprüft, ob 

eine Annahmepflicht existiert und es ist zu bejahen, wenn ihr grundsätzlich verfassungs-

rechtliche Bedeutung zukommt (Buchst. a)) oder wenn es zur Durchsetzung der Grund-

rechte angezeigt ist (Buchst. b)). 

Der Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. veröffentlichte auf seiner Home-

page, dass er Verfassungsbeschwerden ärztlicher Mitglieder gegen das MSG vorbrin-

gen möchte und allgemein mit seiner fachlichen Expertise und in Kooperation mit dem 

Verein Initiative freie Impfentscheidung e.V. Verfassungsbeschwerden von Eltern unter-

stützen möchte230. 

Diese Verfassungsbeschwerde wäre zulässig, wenn alle Zulässigkeitsvoraussetzungen 

vorliegen würden. 

Bei dem Beschwerdeführer wird die Beschwerde- und Prozessfähigkeit betrachtet. Nach 

§ 90 Abs. 1 BVerfGG kann jedermann beschwerdefähig sein, wenn eine Grundrechts-

berechtigung vorauszusetzen ist231. Bei der Prozessfähigkeit handelt es sich um das 

Recht und die Pflicht auf Hinzuziehung eines Prozessbevollmächtigten nach § 22 

BVerfGG, denn wenn ein minderjähriger Beschwerdeführer als reif anzusehen ist, kann 

er selbst die Prozesshandlungen vornehmen232. Der Beschwerdeführer muss nicht voll 

geschäftsfähig sein, sondern nur grundrechtsmündig233. Für juristische Personen und 

Geschäftsunfähige werden nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen gesetzliche Vertreter 

eingesetzt234. Es kann eine sechzehnjährige Person eine Verfassungsbeschwerde ge-

gen das MSG erheben, wenn die Reife angesehen wird. Eine sechszehnjährige Person 

besitzt die Grundrechtsberechtigung. 

Der Beschwerdegegenstand muss ein Akt öffentlicher Gewalt von Exekutive, Legislative 

oder Judikative gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG sein und kann unter anderem auch die 

Gesetzgebung sein235 (§§ 93 Abs. 3, 94 Abs, 4, 95 Abs. 3 BVerfGG). Hier kann der 

Beschwerdegegenstand das MSG sein. 

 
230  Vgl. Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. (Hrsg.): „Masernschutzgesetz“ in Kraft – nächster Halt 

Karlsruhe. Nächste Schritte. 
231  Vgl. Kock, Kai-Uwe (Hrsg.) u. a., a. a. O., Rn. 1291. 
232  Vgl. ebd., Rn. 1292. 
233  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 921. 
234  Vgl. ebd., Rn. 921. 
235  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1294. 



 60 

Bei der Beschwerdebefugnis werden vier Voraussetzungen geprüft. Zuerst wird die Mög-

lichkeit der Grundrechtsverletzung betrachtet, denn es darf die Grundrechtsverletzung 

nicht von vornherein ausgeschlossen sein236. Im Beispiel einer Verfassungsbeschwerde 

gegen das MSG würde hier geprüft werden, ob eine Möglichkeit besteht, dass die Grund-

rechte nach Art. 2 Abs. 2 S. 1, Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG verletzt sind. Außerdem muss der 

Beschwerdeführer zwingend selbst in eigenen Grundrechten betroffen sein; dies erfor-

dert der Prüfungspunkt der eigenen Beschwer 237. Es dürfen bspw. Erzieher, die vor dem 

31.12.1970 geboren sind, nicht die Rechte von Erziehern, die nach dem 31.12.1970 ge-

boren sind, wahrnehmen. Die gegenwärtige Beschwer besagt, dass der Beschwerde-

führer schon oder noch betroffen sein muss238. Es können zum Beispiel Eltern keine 

Verfassungsbeschwerde mehr gegen das MSG in Bezug auf Art. 6 Abs 2 S. 1 GG erhe-

ben, wenn alle ihre Kinder volljährig und nicht mehr schulpflichtig sind. Diese Eltern sind 

nicht mehr betroffen. Bei der unmittelbaren Beschwer darf nicht erst ein in der Verwal-

tungspraxis üblicher Vollzugsakt in das Grundrecht des Beschwerdeführers eingreifen, 

sondern der angegriffene Akt selbst239. In diesem Fall müsste das MSG selbst schon in 

die oben genannten Grundrechte eingreifen. 

Das Rechtschutzbedürfnis umfasst die Rechtswegausschöpfung und die Subsidiari-

tät240. Der Rechtsweg ist nach § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG zu erschöpfen, sodass alle 

prozessualen Alternativen zur Beseitigung der unterstellten Grundrechtsverletzung ge-

nutzt werden müssen241. Da das MSG ein förmliches Gesetz ist, greift § 93 Abs. 3 

BVerfGG. Die Subsidiarität besagt, dass alle Möglichkeiten gerichtlichen Rechtsschutz 

mittelbar oder außergerichtlichen Rechtsschutz zu erhalten, auszuschöpfen sind, um 

das Bundesverfassungsgericht zu entlasten242. Denn alle staatlichen Gewalten und In-

stanzen sind an die Grundrechte unmittelbar gebunden und stehen in der Pflicht, im 

Rahmen ihrer Zulässigkeit den Grundrechtsschutz zu gewährleisten243.  

Zudem wird das Beschwerdehindernis nach Rechtskraft geprüft, welches besagt, dass 

über dasselbe Begehren desselben Beschwerdeführers bei gleicher Rechts- und Sach-

lage nicht erneut entschieden werden darf244. Wenn von den Eltern A eine Verfassungs-

beschwerde gegen das MSG eingereicht wird und dieses aber nicht zur Entscheidung 

nach § 93a ff. BVerfGG angenommen wird, können die Eltern A nicht nochmals 

 
236  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1298.  
237  Vgl. ebd., Rn. 1306. 
238  Vgl. ebd., Rn. 1312. 
239  Vgl. ebd., Rn. 1315. 
240  Vgl. ebd., Rn. 1317. 
241  Vgl. ebd., Rn. 1321. 
242  Vgl. ebd., Rn. 1324. 
243  Vgl. Michael, Lothar; Morlok, Martin, a. a. O., Rn. 932. 
79  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1329.  
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Beschwerde gegen das MSG mit dem Antrag, dass der zuständige Senat über die Sache 

entscheiden möge, einlegen245. 

Außerdem ist die Ordnungsmäßigkeit der Beschwerde, unter welche die Form gemäß 

§ 23 BVerfGG und Frist nach § 93 Abs. 3 BVerfGG zählen, zu beachten246. Nach § 23 

Abs. 1 S. 1 BVerfGG ist die Verfassungsbeschwerde schriftlich einzureichen und gemäß 

§ 23 Abs. 1 S. 2 BVerfGG auch zu begründen. Demnach ist die Verfassungsbeschwerde 

gegen das MSG bis zum 28.02.2021 zu erheben und muss eines der oben genannten 

Grundrechte sowie die Handlung nennen. Beispielsweise kann hierfür angeführt werden, 

dass Eltern durch die Impfpflicht nicht mehr frei entscheiden können, ob ihr Kind gegen 

Masern geimpft wird, wenn beide berufstätig sind und das zweijährige Kind aufgrund 

dessen in der Kita betreut werden muss, da es ohne Impfung nicht betreut wird.  

Eine Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn die angegriffene Handlung den Be-

schwerdeführer in einem seiner Grundrechte verletzt. Die Schlussfolgerungen einer be-

gründeten Verfassungsbeschwerde ergeben sich aus §§ 31, 95 BVerfGG. Demnach 

werden Gesetze für nichtig erklärt, wenn einer Verfassungsbeschwerde gegen ein Ge-

setz stattgegeben wurde (§ 95 Abs. 3 S. 1 BVerfGG). Würde einer Verfassungsbe-

schwerde gegen das MSG stattgegeben werden, weil bspw. das BVerfG feststellt, dass 

die aus dem MSG folgenden Eingriffe in die Grundrechte nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG 

oder Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG unrechtmäßig sind, könnte das Bundesverfassungsgericht 

das MSG für nichtig erklären. 

Am 01.03.2020 haben vier Familien erste Verfassungsbeschwerden beim BVerfG in 

Karlsruhe eingereicht. Diese werden von den oben genannten Vereinen unterstützt. Die 

Verfassungsbeschwerden führen die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit nach 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und das Elternrecht auf Erziehung nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG 

sowie die Gleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 GG auf.247 

Als Gründe für die Unverhältnismäßigkeit des MSG werden unter anderem genannt248: 

• hohe Durchimpfungsrate gegen Masern in Deutschland 

• vergleichsweise wenige Fälle von Masernerkrankungen 

• Masern haben relativ geringe Zahlen von Spätfolgen und Todesfällen 

• Einzelimpfstoffe sind nicht vorhanden 

• Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Eltern in Hinblick auf das Lebens- und Er-

ziehungskonzept  

 
245  Vgl. Kingreen, Thorsten; Poscher, Ralf, a. a. O., Rn. 1330. 
246  Vgl. ebd., Rn. 1331 f. 
247  Vgl. Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.; Initiative freie Impfentscheidung e.V. (Hrsg.): Presse-

mitteilung. „Masernschutzgesetz“: Eltern und Ärzte legen Verfassungsbeschwerde ein., S. 1. 
248  Vgl. ebd., S. 1. 
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Außerdem klagen Kinderärzte aus Sachsen und Baden-Württemberg, da durch das 

MSG in das Arzt-Patienten-Verhältnis eingegriffen wird und die Elterneinwilligung zu 

Impfungen durch die Pflicht entwertet werden249. 

 

7 Die Impfpflicht in der Europäischen Union  

 

„Wie Sie wissen, sind Impfstoffe eine der stärksten Innovationen in der Geschichte der Me-

dizin. Pocken gibt es nicht mehr; dank Impfstoffen. Polio wurde an den Rand der Ausrottung 

gedrängt; dank Impfstoffen. Früher befürchtete Krankheiten wie Diphtherie, Tetanus, Masern 

und Meningitis können jetzt leicht verhindert werden; dank Impfstoffen. Und neue Impfstoffe 

wurden [und werden] entwickelt, um die Menschen vor noch mehr Krankheiten zu schützen.“ 

(Anhang 6) – Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorga-

nisation  

 

7.1 Die Impfpflicht in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

 

In der Europäischen Union wurden Impfpflichten in 13 der insgesamt 27 Mitgliedstaaten 

eingeführt, welche in der Abbildung 7.1-1 ersichtlich sind. Die Masernimpfpflicht ist in elf 

dieser 13 Mitgliedstaaten vorhanden. In Malta und Belgien gibt es diese Impfpflicht nicht. 

Eine Übersicht der Impfpflichten sowie eine granulare Darstellung der einzelnen Impf-

pflichten in den genannten Staaten wurden zur besseren Veranschaulichung im Anhang 

4 und 5 zur Verfügung gestellt. Diesen Darstellungen kann entnommen werden, dass 

die Anzahl der Pflichtimpfungen von einer Pflichtimpfung, wie in Deutschland gegen Ma-

sern und in Belgien gegen Kinderlähmung, bis hin zu 15 Pflichtimpfungen in Lettland 

reicht.  

 

  

 
249  Vgl. Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.; Initiative freie Impfentscheidung e.V. (Hrsg.): Presse-

mitteilung. „Masernschutzgesetz“: Eltern und Ärzte legen Verfassungsbeschwerde ein., S. 2. 
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Abbildung 7.1-1: Impfpflicht in der Europäischen Union250 

 
Daneben bieten Abbildung 7.1-2 und Tabelle 7.1-1 einen Überblick über die Masern-

impfquoten in der EU aus dem Jahr 2018. Hieraus ist ersichtlich, dass ausschließlich 

fünf der 27 Mitgliedsstaaten das Ziel einer Herdenimmunisierung, welches laut 

Weltgesundheitsorganisation erst durch eine mindestens 95 prozentige Erst- und 

Zweitimpfungsquote erreicht wird, im Jahr 2018 erfüllt haben. Die fünf Mitgliedsstaaten 

wurden zur besseren Veranschaulichung in Abbildung 7.1-2 und Tabelle 7.1-1 grün 

umrahmt bzw. markiert.  

 
250  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner.  
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Abbildung 7.1-2: Masernimpfquoten in der EU im Jahr 2018251,252 

 

Land MCV1 MCV2 Land MCV1 MCV2 

 AT 94 84  IE* 92 - 

 BE 96 85  IT 93 89 

 BG 93 87  LT 92 92 

 CY* 90 -  LU 99 90 

 CZ 96 84  LV 98 94 

 DE 97 93  MT 96 95 

 DK 95 90  NL 93 89 

 EE 87 88  PL 93 92 

 ES 97 94  PT 99 96 

 FI 96 93  RO 90 81 

 FR 90 83  SE*,*** 97 95 

 GR* 97 -  SI 93 94 

 HR 93 95  SK 96 97 

 HU** 99 99 
   

 Alle Angaben in % 
 Erläuterungen zu den Ländercodes nach ISO 3166 Alpha-2 befinden sich im Anhang 8 
* Keine Information über MCV2 vorhanden 
** Eine Abdeckung (MCV1;2) von über 99,5 % wurde gemeldet 
*** MCV2-Angabe ist der berichtete Wert aus 2017, da dieser für 2018 fehlt 

Tabelle 7.1-1: Masernimpfquoten in der EU im Jahr 2018253,254 

 
 

 
251  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff. Gemeldete Schätzungen der MCV1-

Abdeckung. 
252  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff 2. Dosis. Gemeldete Schätzungen 

der MCV2-Abdeckung. 
253  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff. Gemeldete Schätzungen der MCV1-

Abdeckung. 
254  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Masernhaltiger Impfstoff 2. Dosis. Gemeldete Schätzungen 

der MCV2-Abdeckung. 

80

85

90

95

100
Im

p
fq

u
o

te
 i
n

 %

Erst- & Zweitimpfquoten (MCV1;2) pro Land 2018

Masernimpfquoten in der EU im Jahr 2018

MCV - 1. Dosis MCV - 2. Dosis 95% Impfquote

Erläuterungen zu den Ländercodes nach ISO 3166 Alpha-2 befinden sich im Anhang 8
* Keine Information über MCV2 vorhanden
**  Eine Abdeckung (MCV1;2) von über 99,5 % wurde gemeldet
*** MCV2-Angabe ist der berichtete Wert aus 2017, da dieser für 2018 fehlt
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Die Regelungen zur Eliminierung von Krankheiten erfahren in den Mitgliedstaaten der 

EU jeweils andere Ausgestaltungen. Schweden führte bspw. ein zentrales digitales Impf-

register ein, in welchem der Arzt, welcher die Impfung durchführt, diese Impfung regist-

rieren kann. Zudem wird eine enge Patienten-Krankenschwester-Beziehung aufgebaut. 

Die Krankenschwester betreut Eltern und Kinder über mehrere Jahre und darf auch ohne 

das Beisein eines Arztes impfen. Ein Arzt ist nur manchmal bei den Sprechstunden da-

bei. Laut der WHO eliminierte Schweden die Masern erfolgreich.255 In Schweden gibt es 

aufgrund der 97 % Impfquote bei der ersten Impfung und der 95 % bei der Zweitimp-

fungsquote eine Herdenimmunität, wie der Tabelle 7.1-1 entnommen werden kann. 

In Lettland sind für Kinder 15 Impfungen Pflicht. Für Erwachsene sind Diphtherie und 

Tetanus Pflichtimpfungen. Für Schwangere ist die saisonale Grippeimpfung Pflicht. Lett-

land regelt demzufolge Impfpflichten für viele verschiedene Personengruppen mit unter-

schiedlichen Impfungen. Die Impfstoffe werden vollständig aus dem staatlichen Grund-

budget finanziert. Zur Impfung verpflichtete Personen können die Impfung auch ableh-

nen. Der Arzt ist bei einer Impfverweigerung verpflichtet, die Person über die Bedeutung 

der Impfung und den durch Impfungen entstehenden Schutz der individuellen und ge-

meinschaftlichen Gesundheit aufzuklären. Wenn die Person eine Impfung dennoch ab-

lehnt, muss diese Verweigerung von dem Arzt verschriftlicht und von der Person, welche 

die Impfung ablehnt, unterschrieben werden. Es gibt keine Sanktionen für Personen, die 

eine Impfung ablehnen. (Anhang 7)256 In Lettland ist die erforderliche Durchimpfungs-

quote von 95 % nicht erreicht (Tabelle 7-1.1).  

In den Mitgliedstaaten existieren unterschiedliche Ausgestaltungen der Maßnahmen zur 

Eliminierung von Krankheiten wie Masern, weshalb die Impfpflichten oder andere Hand-

lungen und deren Folgen sowie langfristige Auswirkungen auf die Eliminierung von 

Krankheiten schwierig vergleichbar sind. An dem Beispiel von Lettland und Schweden 

zeigt sich, dass es Mitgliedstaaten gibt, die Impfpflichten eingeführt haben und andere 

Länder der EU setzen auf freiwillige Aufklärungsmaßnahmen und Akzeptanz. Wie im 

Vergleich zwischen Lettland und Deutschland ersichtlich ist, werden Pflichtimpfungen 

gegen unterschiedliche Krankheiten und für andere Personengruppen bestimmt, denn 

in der BRD gilt die Impfpflicht nur für Personen nach § 20 Abs. 8 S. 1 IfSG. Außerdem 

traten die Impfpflichtregelungen zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft. Beispielsweise 

trat in Deutschland die Masernimpfpflicht am 01.03.2020 in Kraft und in Frankreich gilt 

seit dem 01.01.2018257 eine Impfpflicht gegen die zehn Krankheiten, welche im An-

 
255  Vgl. von Mirbach, Johan: ZDFzoom. Streit um die Impfpflicht. [Dokumentarfilm], 00:25:40-00:26:55. 
256  Vgl. LIKUMI; Ministerkabinett (Hrsg.): Gesetzgebung der Republik Lettland. Impfvorschriften. 
257  Vgl. Duplantier, Ursula: Neue Impfpflicht in Frankreich. 
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hang 5 enthalten sind. Zudem gibt es in den Mitgliedstaaten nationale Impfkalender, in 

welchen die Zeiträume für bestimmte Impfungen voneinander abweichen können258. 

Es ist schwierig einen Trend bei den Masernfallzahlen zwischen den Mitgliedstaaten mit 

und ohne Impfpflicht festzustellen, da viele Impfpflichten erst im letzten Jahrzehnt in Kraft 

traten und eine Herdenimmunität nicht innerhalb weniger Jahre aufgebaut werden kann, 

da Impfpflichten oft nur bestimmte Personengruppen betreffen. Die Eliminierung von 

Krankheiten wie Masern, ist ein langwieriger Prozess. Selbst ein Vergleich der Fallzah-

len von Masern in den Ländern, welche eine Impfpflicht gegen diese Krankheit haben, 

ist schwierig, da die Masernimpfpflichten erst in den letzten Jahren zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten eingeführt worden sind und somit fundierte Aussagen zum Beitrag des Eli-

minierungserfolges erst in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ermittelt werden kön-

nen. Es kann kein eindeutiges Fazit gezogen werden, ob eine Impfpflicht zu dem gewoll-

ten Erfolg der Eliminierung besser beiträgt, als andere Strategien, wie zum Beispiel das 

Impfregister in Schweden. 

 

7.2 Europäische Gesundheitspolitik in Anbetracht der Impfdebatte  

 

Gemäß Art. 2 Abs. 5 S. 1 AEUV ist die Europäische Union in bestimmten Bereichen 

berechtigt, Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung zusätzlich zu 

den Maßnahmen der Mitgliedstaaten vorzunehmen. Die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten darf durch die Zuständigkeit der Union in diesen Bereichen nicht verdrängt werden 

(Art. 2 Abs. 5 S. 1 AEUV). Die Themengebiete der Impfungen und Eliminierungen von 

Krankheiten ist dem Schutz und der Verbesserung der menschlichen Gesundheit nach 

Art. 6 S. 2 Buchst. a) AEUV zuzuordnen und fallen in den nach Art. 2 Abs. 5 S. 1 AEUV 

definierten Bereich. Die EU kann unter Berücksichtigung der europäischen Zielsetzun-

gen in diesem Bereich Maßnahmen zur Unterstützung und Koordinierung treffen (Art. 6 

S. 1, 2 AEUV). 

Am 26.04.2018 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Dokument zur verstärk-

ten Zusammenarbeit gegen durch Impfungen vermeidbare Krankheiten. Die erste Säule 

dieses Dokuments fasst die Bekämpfung der Impfskepsis als Herausforderung zusam-

men. Der Zugang zu objektiven und transparenten Informationen über Impfstoffe, Imp-

fungen und deren Wirksamkeit sowie die Integrierung von Impfungen als normale Prä-

ventionsmaßnahme in die verschiedenen Lebensphasen eines jeden Menschen, werden 

als sehr wichtig erachtet. Zudem wird bei der zweiten Säule die nachhaltige Impfpolitik 

in der EU betont. Bei diesem Thema wird der Schwerpunkt auf digitale Impfinformations-

systeme in den Mitgliedstaaten und die Verknüpfung der Infrastruktur der Gesundheits-

 
258  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner. 
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systeme, bspw. bei Impfstoffengpässen, gelegt. Bei der dritten Säule wird die Koordinie-

rung in der EU in Bezug auf Impfungen betrachtet, welche zurzeit sehr begrenzt ist. Es 

könnte ein Europäisches System zum Austausch von Impfinformationen entwickelt wer-

den und die Fonds ESF und EFRE sollten genutzt werden, um die nationalen Gesund-

heitsinfrastrukturen im Bereich Impfung zu stärken.259  

Am 07.12.2018 veröffentlichte der Rat der Europäischen Union, in Anbetracht des Vor-

schlags der Europäischen Kommission, eine Empfehlung über eine verstärkte Zusam-

menarbeit gegen durch Impfungen vermeidbare Krankheiten. Der Rat empfiehlt den Mit-

gliedstaaten unter anderem, dass sie nationale Impfpläne entwickeln und umsetzen sol-

len, um die Impfraten zu erhöhen. Die Einführung von routinemäßigen Impfstatusüber-

prüfungen und digitalen Impfinformationssystemen über den Impfstatus sollten umge-

setzt werden. Der Rat empfiehlt der Europäischen Kommission unter anderem einen EU-

Kern-Impfkalender zu erarbeiten und die partnerschaftlichen Beziehungen zu internatio-

nalen Akteuren zu verbessern. Mit dem ersten Globalen Impfgipfel wurde die Zusam-

menarbeit mit der WHO gestärkt. Die Europäische Kommission sollte die Entwicklung 

eines gemeinsamen Impfpasses für alle EU-Bürger prüfen, da durch den grenzüber-

schreitenden Personenverkehr innerhalb der EU eine unzureichende Impfschutzabde-

ckung entsteht.260 

Der erste Globale Impfgipfel wurde am 12.09.2019 von der WHO und der Europäischen 

Kommission gemeinsam ausgerichtet. Die Veranstaltung dient der Unterstützung und 

positive Betonung von Schutzimpfungen als Präventionsmaßnahme sowie dem Aufzei-

gen der Führungsrolle der EU in Bezug auf das Engagement für Impfungen und Elimi-

nierung von vermeidbaren Krankheiten in der Welt.261 

Das EU-Gesundheitsprogramm ist nach Art. 168 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1 AEUV eine Ergän-

zung der nationalen Gesundheitspolitiken zum Schutz und zur Verbesserung der Ge-

sundheit ihrer Bürger und zur medizinischen Versorgung sowie zur Bekämpfung und 

Erforschung von schweren Krankheiten. Es ist ein Finanzierungsinstrument, um die Zu-

sammenarbeit der Mitgliedstaaten und den Aufbau von gesundheitsorientierten Maß-

nahmen zu stärken.262 Über das EU-Gesundheitsprogramm unterstützt die Europäische 

Kommission auch die nationalen Impfprogramme mit der Kofinanzierung der European 

Joint Action on Vaccination in Höhe von 3,55 Millionen Euro263. Ziele der EU-JAV sind 

unter anderem die nachhaltige europäische Zusammenarbeit in Bezug auf Impfungen 

 
259  Vgl. Eur-Lex (Hrsg.): Kommunikation der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Eu-

ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Verstärkte Zusammen-
arbeit gegen durch Impfungen vermeidbare Krankheiten. 

260  Vgl. Eur-Lex (Hrsg.): Empfehlung des Rates zur verstärkten Zusammenarbeit gegen durch Impfstoffe 
vermeidbare Krankheiten. 

261  Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Globaler Impfgipfel. 
262  Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Gesundheit und Strukturfonds. Programm „Gesundheit“. 
263  Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Impfung. Überblick. 
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und Bekämpfung von Krankheiten in Zusammenarbeit mit Gesundheitsministerien, Uni-

versitäten und Instituten sowie die Verbesserung des Vertrauens der Bevölkerung in 

Impfungen und Impfstoffen.264 Mit diesem Projekt fördert die EU gemäß Art. 168 Abs. 2 

S. 1 AEUV die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Gesund-

heitspolitik. 

 

8 Fazit  

 

Der Titel dieser Arbeit – Sicherheit vor Freiheit – fußt auf den aufgezeigten Kontroversen 

zur Impfpflicht gegen Masern in der heutigen Gesellschaft. Fest steht, dass in den letzten 

Jahren unbeständig hohe Masernfallzahlen Deutschland durchzogen und die Krankheit 

noch heute zu den gefährlichsten Infektionskrankheiten hierzulande zählt. Diverse Auf-

klärungs- und Präventionsmaßnahmen erlauben die Vermutung, dass Deutschland 

schon seit vielen Jahren den Impfpass sucht und dabei durchweg die benötigte Durch-

impfungsquote von 95 % verfehlt, zuwider der positiven Einstellung gegenüber Impfun-

gen. Bedauerlicherweise existieren heute noch genügend Hürden, die zum Versäumnis 

einer Impfung führen, da weder Erinnerungssysteme noch ein digitaler Impfpass existie-

ren.  

Die Datenlage untermauert Spahns Grundgedanken, welcher am fortwährenden Solida-

ritätsgedanken unserer Verfassung ankert: Deutschlands Zukunft, Kinder von heute, zu 

immunisieren, um dem zukünftigen Deutschland ein masernfreies miteinander zu er-

möglichen, mit der Hoffnung, Eltern dabei gleichzeitig abzuholen. Die Einbeziehung be-

sonderer Personengruppen ist somit nur ein konsequenter Schritt. Am 01.03.2020 wurde 

eine Impfpflicht gegen Masern in Deutschland eingeführt. Es wurde die Grundlage für 

ein Impfregister geschaffen, auch wenn der digitale Impfpass in der finalen Gesetzes-

fassung weichen musste. Empfehlungen der EU zu einem einheitlichen europäischen 

Impfpass und digitalen Impfinformationssystemen werden vorerst in einer Schublade 

verschwinden. Jeder Mitgliedstaat verfolgt andere Strategien in dem Kampf der Elimi-

nierung von Krankheiten. Auf sächsischer, deutscher und europäischer Ebene sollten 

Maßnahmen und Empfehlungen zu Impfthematiken transparenter gegenüber dem Bür-

ger kommuniziert werden.  

Das sensible Thema Impfungen benötigt eine verantwortungsvolle Wahrnehmung der 

Aufgaben zur Eliminierung von Krankheiten durch die öffentliche Hand und Ärzte. Die 

Bevölkerung soll die Unsicherheiten und das Zögern gegenüber Impfungen durch rich-

tige Aufklärung, die altersgruppen- und lebenssituationsbezogen gestaltet wird, verlie-

ren.  

 
264  Vgl. Inserm (Hrsg.): Das Projekt. 
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Die verfassungsrechtliche Prüfung führt zu dem Ergebnis, dass die Masernimpfpflicht 

nach dem Masernschutzgesetz mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 

2 Abs. 2 S. 1 GG und den elterlichen Rechten und Pflichten nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG 

vereinbar ist. Der Schutz der Gesundheit und Gemeinschaft vor vermeidbaren Krankhei-

ten überwiegt den individuellen Freiheitsbedürfnissen des Einzelnen und den elterlichen 

Rechten und Pflichten. Der Staat kann seine Wächterfunktion wahrnehmen und die Kin-

der unserer Gesellschaft vor gefährlichen Krankheiten schützen.  

Es bleibt abzuwarten, wie das BVerfG über die Verfassungsbeschwerden entscheiden 

wird. Der Zukunft obliegt es zu beurteilen, ob Pflichtimpfungen auf andere impfpräven-

table Krankheiten ausgeweitet werden sollten. Nicht zuletzt wird auch diese Frage an 

den Errungenschaften heutiger Maßnahmen bemessen werden müssen. 

Nur wenige Menschen denken an die einst große Gefahr, welche von den Pocken aus-

ging, sodass Impfungen potentielle Opfer ihres Erfolges sind. Einst wurde im Kaiserreich 

eine Impfpflicht gegen Pocken in Form eines Reichsimpfgesetzes erlassen265, wodurch 

wir in Deutschland 1972 den letzten Fall von Pocken registrierten266 und dieser Zustand 

bis heute fortwährt267. Was 1874 für die Pocken ist, könnte 2020 für die Masern sein. 

Vermag das Masernschutzgesetz eine solche Erfolgsgeschichte für Deutschland zu wer-

den?  

 

 

 
265  Vgl. Fröhlich, Sonja: Historiker im Interview: „Zwangsimpfungen bringen nichts“. 
266  Vgl. WDR (Hrsg.): 8. April 1874 – Das Reichsimpfgesetz wird erlassen. 
267  Vgl. Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.): Der historische Meilenstein unterstreicht die dringende Not-

wendigkeit, in die globale Gesundheitssicherheit und die universelle Krankenabdeckung zu investieren. 
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Kernsätze 

 

1. Das Gesetzgebungsverfahren zum Masernschutzgesetz ist fehlerfrei. 

2. Die Krankheit Masern gehört zu den gefährlichsten vermeidbaren Infektionskrank-

heiten in Deutschland. 

3. Die Zahl der Masernerkrankungen in Deutschland schwankt jedes Jahr deutlich. 

4. Im Verhältnis erkranken mehr unter 20-jährige als ab 20-jährige im Vergleich zu ihrer 

jeweiligen Gruppenbevölkerung. 

5. Deutschland verfehlt jedes Jahr die für eine Herdenimmunität gegen Masern erfor-

derliche Durchimpfungsquote von 95 %. 

6. Die freiwilligen Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen auf Bundes- und Landes-

ebene haben nicht zu einer Steigerung der Durchimpfungsquote geführt.  

7. Das Infektionsschutzgesetz wurde hinsichtlich der Einführung einer Impfpflicht gegen 

Masern umfassend geändert. 

8. Die Fraktionen des Bundestags und Sächsischen Landtags sind sich bei dem Ziel 

einig, die Krankheit Masern zu eliminieren, haben aber beim Thema der Umsetzung 

zwei kontroverse Ansichten: Pflicht oder Freiwilligkeit. 

9. Die Stellungnahmen offenbaren überwiegenden Zuspruch zum Referentenentwurf 

des Masernschutzgesetzes und äußern zudem Verbesserungsvorschläge. 

10. Die Impfpflicht gegen Masern nach dem Masernschutzgesetz ist mit dem Recht auf 

körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar.  

11. Die Impfpflicht gegen Masern nach dem Masernschutzgesetz ist mit den elterlichen 

Rechten und Pflichten nach Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG vereinbar.  

12. In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union existieren vielfältige Lösungsan-

sätze, die sich von freiwilligen Maßnahmen bis hin zu multiplen Impfpflichten erstre-

cken, um impfpräventable Krankheiten wirkungsvoll zu eliminieren. 

13. Die Europäische Union erachtet Impfungen als wichtige Präventionsmaßnahme ge-

gen vermeidbare Infektionskrankheiten und unterstützt nach ihren Möglichkeiten die 

Mitgliedstaaten. 
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Anhang 2: Liste der Fragen an Bundestag- und Landtagsfraktionen  

 

Frage 1: Wie stehen Sie zu einer Einführung einer Impfpflicht? 

Stichworte: Möglichkeit der Impfquotensteigerung auf freiwilliger Basis durch Aufklä-

rungs- und Informationsveranstaltungen und Verfassungskonflikt zwischen individueller 

Freiheit und kollektivem Schutz. 

 

Frage 2: Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass für die Krankheit Masern eine 

Impfpflicht eingeführt soll wohingegen gegen andere Krankheiten keine Impfung 

vorgesehen ist? 

 

Frage 3: Wie stehen Sie zur Ausweitung einer Impfpflicht auf andere Krankhei-

ten? Bitte nennen Sie konkrete Szenarien, die Sie sich vorstellen können. 

 

Frage 4.1: Finden Sie, dass ein Ausschluss von der Kita und Bußgelder für die 

Eltern die richtigen Herangehensweisen sind, wenn die Kinder nicht geimpft wer-

den?  

 

Frage 4.2: Wenn nein, welche Mittel erachten Sie als geeignet? 

 

Frage 5: Welche Nachteile bringt eine Impfpflicht mit sich? 

 

Frage 6: Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung einer Impf-

pflicht. Wie werden wir diese Ihrer Meinung nach überwinden? 
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Anhang 3: Antworten der Bundestags- und Landtagsfraktionen 
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Anhang 3.2: Antworten der Landtagsfraktionen 
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Anhang 4: Anzahl der Pflichtimpfungen pro Mitgliedstaat der EU268 

 

 
Abbildung A4-1: Anzahl der Pflichtimpfungen pro Mitgliedstaat der EU269 

  

 
268  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner. 
269  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner. 
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Anhang 5: Pflichtimpfungen in der Europäischen Union270 

 

EU-Länder* 
  

Pflicht- 
impfungen  

DE BE MT HR IT SK SI BG FR PL CZ HU LV 

Masern •   • • • • • • • • • • 

Kinderlähmung/ 
Poliomyelitis 

 • • • • • • • • • • • • 

Tetanus   • • • • • • • • • • • 

Diphtherie   • • • • • • • • • • • 

Keuchhusten/ 
Pertussis 

   • • • • • • • • • • 

Hepatitis B    • • • • • • • • • • 

Mumps    • • • • • • • • • • 

Röteln    • • • • • • • • • • 

Haemophilus  
influenzae  
Typ b-Infektion 

   • • • • • • • • • • 

Pneumokokken- 
Infektion 

   •  •  • • • • • • 

Tuberkulose       • •  • • • • 

Windpocken/ 
Varizellen 

    •       • • 

Rotavirus-Infektion             • 

HPV-Infektion             • 

Saisonale Influenza             • 

Meningokokken- 
Infektion 

        •     

Hepatitis A           •   

Tollwut             •** 

FSME             •*** 

* KEINE BERÜCKSICHTIGUNG VON EU-MITGLIEDSTAATEN OHNE IMPFPFLICHT: GR, NL, AT, SE, 
FI, DK, CY, LU, RO, IR, EE, LT, ES und PT. 

**  Pflicht, wenn Kontakt mit Tieren oder Menschen, die an Tollwut erkrankt sind oder verdächtigt werden. 
***  Pflichtregelungen in spezifischer Impfvorschriften 

Tabelle A5-1: Pflichtimpfungen in der Europäischen Union271 

 

 

  

 
270  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner. 
271  Vgl. Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Hrsg.): Impfplaner. 
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Anhang 6: Originalzitat in englischer Fassung von Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus – Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation 

 

“Vaccines, as you know, are one of the most powerful innovations in the history of med-

icine. 

Smallpox is no more; thanks to vaccines.  

Polio has been pushed to the brink of eradication; thanks to vaccines. 

Once feared diseases like diphtheria, tetanus, measles and meningitidis are now easily 

prevented; thanks to vaccines. 

And new vaccines have been developed to protect people against even more dis-

eases.”272 – Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus – Director- General of the WHO 

  

 
272  Europäische Kommission (Hrsg.): Globaler Impfgipfel. Videoaufnahme., 00:17:17-00:17:57. 
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Anhang 7: Anfrage an das Gesundheitsministerium der Republik Lettland 

 

Sehr geehrtes Gesundheitsministerium der Republik Lettland, 

 

Mein Name ist Vanessa Gretschel, ich komme aus Deutschland (Sachsen) und 

schreibe gerade meine Bachelorarbeit über die Einführung einer obligatorischen Ma-

sernschutzimpfung in Deutschland. Als Teil davon möchte ich einen Überblick über 

Pflichtimpfungen in Ländern der EU geben. Ich habe jedoch verschiedene wider-

sprüchliche Quellen zur Situation in Lettland gefunden. Der Impfplaner gibt an, dass es 

keine obligatorischen Impfungen gibt, während andere Quellen, z.B. der deutsche 

Fernsehsender ZDF angibt, dass Lettland 14 Impfpflichten hat. Könnten Sie mir bitte 

eine offizielle Erklärung zu den heutigen obligatorischen Impfungen in Lettland geben? 

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vanessa Gretschel 

 

 

  



 L 

Liebe Vanessa Gretschel, 

 

In Bezug auf Ihr E-Mail-Schreiben vom 25. März 2020 über die obligatorische Impfung 

gegen Masern in Lettland stellt Ihnen das Gesundheitsministerium die folgenden Infor-

mationen zur Verfügung. 

 

Gemäß den lettischen Rechtsvorschriften (Impfvorschriften; https://li-

kumi.lv/ta/en/en/id/11215-vaccination-regulations) ist die Impfung folgender Personen 

obligatorisch: 

1. Kinder - gegen Tuberkulose, Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Ma-

sern, Röteln, epidemische Parotitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, 

Varizellen, Pneumokokkeninfektion, Rotavirusinfektion, Humane Papillomvirus-

infektion, saisonale Influenza; 

2. Erwachsene - gegen Diphtherie und Tetanus; 

3. Kinder und Erwachsene - gegen Tollwut nach Kontakt mit Tieren oder Men-

schen, die an Tollwut erkrankt sind oder verdächtigt werden; 

4. schwangere Frauen - gegen saisonale Influenza; 

5. Personen, die nicht gegen Hepatitis B geimpft wurden und chronische Hämodi-

alyse- oder Hämodiafiltrationsverfahren erhalten - gegen Hepatitis B; 

6. nicht geimpfte exponierte Personen (Kinder und Erwachsene) nach epidemiolo-

gischen Indikationen - gegen Diphtherie, Poliomyelitis, Masern, Röteln, epide-

mische Parotitis; 

7. Kinder - gegen durch Zecken übertragene Enzephalitis gemäß den spezifischen 

Anforderungen der Impfvorschriften. 

Somit werden diese Impfstoffe vollständig aus dem staatlichen Grundbudget finanziert, 

gleichzeitig kann eine Person die Impfung ablehnen. 

 

Wenn eine Person die Impfung ablehnt, ist ein Arzt verpflichtet, der Person die Bedeu-

tung der Impfung und ihre Bedeutung für den Schutz der individuellen und öffentlichen 

Gesundheit zu erklären. Wenn die zu impfende Person ihre Entscheidung nicht ändert, 

muss der Arzt eine schriftliche Ablehnung formulieren und diese unterschreiben. Es 

gibt keine Sanktionen (keine Strafe) für diejenigen, die nicht impfen wollen. 

 

Gesundheitsministerium der Republik Lettland 
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Anhang 8: Ländercodes nach ISO 3166 Alpha-2 

 

ISO-Code Ländername 

AT Österreich 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Zypern 

CZ Tschechien 

DE Deutschland 

DK Dänemark 

EE Estland 

ES Spanien 

FI Finnland 

FR Frankreich 

GR Griechenland 

HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MT Malta 

NL Niederlande 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SE Schweden 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

Tabelle A8-1:  Ländercodes nach ISO 3166 Alpha-2273 

 

  

 
273  Vgl. Die Internationale Organisation für Normung (Hrsg.): Vollständige Sammlung der Ländercodes. ISO 

3166 Alpha-2 Code. 
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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der konsolidierten 

Fassung vom 07. Juni 2016 (ABl. C 202 vom 07.06.2016 S. 47, ber. 

ABl. C 400 vom 28.10.2016 S.1) 

Vertrag über die Europäische Union in der konsolidierten Fassung vom 07. 

Juni 2016 (ABl. C 202 vom 07.06.2016 S. 13) 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 

und Verbraucherschutz über öffentlich empfohlene und zur un-

entgeltlichen Durchführung bestimmte Schutzimpfungen und 

andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe (VwV Schutz-

impfungen) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober 

2019 (SächsABl. S. 1633), enthalten in der Verwaltungsvorschrift 

vom 26. November 2019 (SächsABl. SDr. S. S 404) 

 

  






